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I. [bookmark: _Toc42451334]Überblick
1. [bookmark: _Toc42451335]Versicherungsfälle und Leistungen

1.1 [bookmark: _Toc42451336]Alterspension
	Versicherungsfall des Alters
	Pension
	Erforderliche Versicherungsmonate

	
	
	Mindestversicherungszeit/Wartezeit
	Sonder-
Best.

	
	
Alterspension
ab 65/60 (s. 1.1.1)

	180 Versicherungsmonate, davon mind. 84 VM aufgrund einer Erwerbstätigkeit
	KEINE

	
	
	Für Versicherte, die vor dem 1.1.2005 bereits einen VM erworben haben, gilt:
	

	
	
	Halbdeckung
	

	
	
	180 VM innerhalb der letzten 360 KM vor dem Stichtag
	

	
	
	oder
	

	
	Anfallsalter
	Ewige Anwartschaft
	

	
	Frauen: ab voll. 60. LJ
Männer: ab voll. 65. LJ
	180 BM oder 300 VM
	

	
	Begünstigungen

	
	Zuschlag:
	4,2%/Jahr, max. 12,6% in Summe, wenn die AP über das Regelpensionsalter hinaus nicht in Anspruch genommen wird.

	
	Beitragshalbierung:
	Halbierter Beitragssatz in der Pensionsversicherung, wenn die AP über das Regelpensionsalter hinaus nicht in Anspruch genommen wird. Längstens für 3 Jahre, die Pensionskontogutschrift wird von der vollen Beitragsgrundlage berechnet. 




1.1.1 [bookmark: _Toc42451337]Anhebung des Regelpensionsalters für Frauen 

	Anhebung Regelpensionsalter für Frauen 

	Frauen geboren von … bis…
	Regelpensionsalter

	Bis 31.12.1963
	60 Jahre

	01.01.1964 – 30.06.1964
	60 Jahre und 6 Monate

	01.07.1964 – 31.12.1964
	61 Jahre

	01.01.1965 – 30.06.1965
	61 und 6 Monate

	01.07.1965 – 31.12.1965
	62 Jahre

	01.01.1966 – 30.06.1966 
	62 Jahre und 6 Monate

	01.07.1966 – 31.12.1966
	63 Jahre

	01.01.1967 – 30.06.1967
	63 Jahre und 6 Monate

	01.07.1967 – 31.12.1967
	64 Jahre

	01.01.1968 – 30.06.1968
	64 Jahre und 6 Monate

	01.07.1968 – laufend
	65 Jahre
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1.2 [bookmark: _Toc42451338]Vorzeitige Alterspensionen

1.2.1 [bookmark: _Toc42451339]Langzeitversichertenregelungen
	Langzeitversichertenregelungen im Rahmen einer vorzeitigen Alterspension
	Pension
	Erforderliche Versicherungsmonate

	
	
	Wartezeit
	Sonderbestimmung

	
	„Hackler“- Langzeitversichertenregelung
	
	
Als Beitragsmonate gelten:
· Zeiten einer Pflichtversicherung aufgrund von Erwerbstätigkeit
· Kindererziehungszeiten (max. 60 Monate), ohne Deckung mit Wochengeldzeiten
· Präsenz- und Zivildienstzeiten
· Wochengeldbezug


	
	Männer geboren 
ab 1.1.1954
voll. 62. Lebensjahr
	540 BM
	

	
	Frauen geboren 
ab 1.1.1959
voll. 57. bis 62. Lebensjahr*
	504-540 BM
	

	
	„Hackler“ - Schwerarbeit
	
	
Als Beitragsmonate gelten:
· Zeiten der Pflicht- und freiwilligen Versicherung
· Kindererziehungszeiten (max. 60 Monate), ohne Deckung mit Beitragsmonaten
· Präsenz- und Zivildienstzeiten


	
	Männer geboren
ab 1.1.1954 bis 31.12.1958
voll. 60. Lebensjahr
	540 BM
	

	
	Frauen geboren
ab 1.1.1959 bis 31.12.1963
voll. 55 Lebensjahr
	480 BM
	

	
	
· Wochengeldbezug, nicht deckend mit Kindererziehungszeiten
· Krankengeldbezug ab 1.1.1971
· Arbeitslosengeldbezug ab 1.1.2005
· Schul- und Studienzeiten bei Einkauf
· Ausübungsersatzzeiten bei Einkauf

Zusätzlich müssen in den letzten 240 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Schwerarbeitsmonate vorliegen!

Seit 2016 ist für die Feststellung von Schwerarbeit bei land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit eine Einzelfallprüfung erforderlich. 


	
	Günstige Abschlagsregelungen: „Hackler“ max. 12,6 %, „Hackler“-Schwerarbeit max. 9,9%

	
	*Änderungen für Frauen

	
	Geburtsdatum
	Antrittsalter – vollendetes…
	Erforderliche BM

	
	01.01.1959 – 31.12.1959
01.01.1960 – 31.12.1960
01.01.1961 – 31.1.21961
01.01.1962 – 01.12.1963
02.12.1963 – 01.06.1964
02.06.1964 – 01.12.1964
02.12.1964 – 01.06.1965
Ab 02.06.1965
	57. Lebensjahr
58. Lebensjahr
59. Lebensjahr
60. Lebensjahr
60,5. Lebensjahr
61. Lebensjahr
61,5. Lebensjahr
62. Lebensjahr
	504 (42 Jahre)
516 (43 Jahre)
528 (44 Jahre)
540 (45 Jahre)
540
540
540
540



1.2.2 [bookmark: _Toc42451340]Korridorpension und Schwerarbeitspension
	Versicherungsfall des Alters
	Pension
	Erforderliche Versicherungsmonate

	
	
	Mindest-
versiche-
rungszeit
	Sonderbestimmung

	
	Schwerarbeitspension
	540 VM
	· Letzte 240 Kalendermonate mind. 120 BM Schwerarbeit geleistet
· Für Feststellung der Schwerarbeit für land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit Einzelfallprüfung erforderlich
· Umwandlung einer EU-Pension in eine Schwerarbeitspension möglich (Übernahme des Abschlags)


	
	
Anfallsalter

Frauen und Männer ab dem vollen-
deten 60. Lebensjahr 

(für Frauen erst ab 2024 relevant) 

Abschlag
0,15 % je KM der früheren Inanspruchnahme der Leistung, 1,8%/12 KM

max. 9,9%

	
	

	
	Korridorpension
	480 VM
	· Bei jedem Antrag wird ein Günstigkeitsvergleich durchgeführt  Anspruch auf EU-Pension, Schwerarbeitspension oder Langzeitversichertenregelung günstiger
· Umwandlung einer EU-Pension in eine Korridorpension möglich (Übernahme des Abschlags und weiterer Abschlag für Korridorpension)


	
	
Anfallsalter

Frauen und Männer ab dem vollen-
deten 62. Lebensjahr 

(für Frauen erst ab 2028 relevant) 

Abschlag
0,425 % je KM der früheren Inanspruchnahme der Leistung, 5,1%/12 KM

max. 15,3 %

	
	



1.2.3 [bookmark: _Toc42451341]Abschlagsfreiheit

	Abschlagsfreiheit bei Vorliegen von 540 BM bei vorzeitigem Pensionsantritt ab 1.1.2021 bis 31.12.2021(Übergangsregelung existent)


Von den 540 BM können max. 60 BM durch Zeiten der Kindererziehung ersetzt werden. Andere PV-Zeiten werden NICHT angerechnet (Präsenz-/Zivildienst, Arbeitslosenzeiten etc.).



1.3 [bookmark: _Toc42451342]Erwerbsunfähigkeitspension
	Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit
	Pension
	Erforderliche Versicherungsmonate

	
	
	Wartezeit
	Sonder-
best.

	
	Erwerbsunfähigkeitspension
	Halbdeckung
	KEINE

	
	
	Stichtag
	VM
	Rahmenzeit
Verlängerung
um KM
	

	
	
GW

	
LW

	vor voll. 50. LJ
	60 VM
	120 KM
	

	
	50. LJ noch nicht vollendet: Verweisung auf allgemeinen Arbeitsmarkt möglich 

Maßgebliche Tätigkeit muss  1 Monat ab Stichtag eingestellt sein (Ausnahme: mind. Pflegestufe 3)
	60. LJ noch nicht vollendet: Verweisung auf allgemeinen Arbeitsmarkt möglich

Maßgebliche Tätigkeit muss am Stichtag eingestellt sein (Ausnahme: mind. Pflegestufe 3)

	ab voll. 50. LJ
	60 VM + LM
nach 50
	120 KM + 
LM x 2
	

	
	
	
	max.
	 
	360 KM
	

	
	
	
	oder
	

	
	
	
	Ewige Anwartschaft
	

	
	
	
	180 BM oder 300 VM
	

	
	
	
	oder
	

	
	
	
	Sonderanwartschaft
	

	
	
	
	Bei Eintritt des Versicherungsfalles vor dem vollendeten 27. Lebensjahr.
	

	
	
	
	Mindestens 6 VM (bei Eintritt des Versicherungsfalles)
	

	
	
	
	oder
	

	
	
	
	Entfall der Wartezeit
· Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit
· Bei Dienstbeschädigung (nach den für Wehrpflichtige geltenden Vorschriften)
	

	
	Abschläge: max. 13,8% der Pension
0,35 % je Kalendermonat der früheren Inanspruchnahme der Leistung, 4,2 % je 12 Kalendermonate der früheren Inanspruchnahme.

	
	Feststellungsantrag: 
Grundsätzlich kann entweder gleich ein Pensionsantrag oder vorerst ein Feststellungsantrag gestellt werden – bei letzterem wird das Bestehen einer Erwerbsunfähigkeit überprüft, in der Folge kann der Versicherte entscheiden, ob er tatsächlich einen EU-Pensionsantrag stellen möchte (Frist: 2 Jahre).  Im Fall einer Ablehnung der EU-Pension gilt der Pensionsantrag als Antrag auf Weiterversicherung in der PV (i.d.R. werden dem Versicherten bei Antragstellung die Antragsformulare auf WV in KV und PV ausgehändigt).
Gleichzeitig gilt dieser Antrag auch als Rückzahlungsantrag sämtlicher in der Sozialversicherung bestehender Guthaben. 



Befristung:
Eine Erwerbsunfähigkeitspension kann, wenn die Erwerbsunfähigkeit nicht dauerhaft festgestellt wird, auch befristet zuerkannt werden. Das Ende der Befristung ist dem Bescheid zu entnehmen, der Wegfall erfolgt ohne weitere Verständigung. Sollte nach Ablauf der Frist weiterhin Erwerbsunfähigkeit vorliegen, so kann die Weitergewährung innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Leistung beantragt werden (auch mehrmals möglich). 

Verweisbarkeit: 
Wenn ein selbständig Erwerbstätiger (GW und LW) seine bisherige Tätigkeit   wegen Krankheit oder Gebrechen nicht mehr ausüben kann, darf er auf jede andere selbständige oder unselbständige Tätigkeit Erwerbstätigkeit verwiesen werden (kein Berufsschutz).
Für Gewerbebetreibende ab Vollendung des 50.Lebensjahrs gilt ein eingeschränkter Berufsschutz innerhalb eines der zuletzt ausgeübten Tätigkeit ähnlichen Berufsbildes.
Ab Vollendung des 60.Lebensjahres gilt für Gewerbetreibende und Bauern ein verstärkter Berufsschutz (Tätigkeitsschutz) daher erfolgt die Beurteilung der Erwerbsunfähigkeit ausschließlich anhand der zuletzt ausgeübten Tätigkeit.
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1.4 [bookmark: _Toc42451343]Hinterbliebenenpension

	Hinterbliebenenpensionen

	Versicherungsfall des Todes
	Pension
	Erforderliche Versicherungsmonate

	
	
	Wartezeit
	Sonder-
best.

	
	Witwen-/ Witwerpension, Pension für hinterbliebene eingetragene Partner
Waisenpension
	Halbdeckung
	KEINE

	
	
	Stichtag
	VM
	Rahmenzeit
	

	
	
	vor voll. 50. LJ
	60 VM
	
	

	
	
	nach voll. 50. LJ
	60 VM + LM
nach 50
	120 KM +
LM x 2
	

	
	
	max.
	180 VM
	360 KM
	

	
	
	oder
	

	
	
	ewige Anwartschaft
180 BM oder 300 VM
	

	
	
	oder
	

	
	
	Sonderanwartschaft
bei Eintritt des Versicherungsfalles vor dem vollendeten 27. Lebensjahr
mindestens 6 VM (zum Eintritt des Versicherungsfalles)
	

	
	
	oder
	

	
	
	Entfall der Wartezeit
· Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit
· Bei Dienstbeschädigung (nach den für Wehrpflichtige geltenden Vorschriften)
	

	Höhe und Besonderheiten

	Witwen-/Witwerpension
	Waisenpension

	Höhe:
	0-60% der Pension des/der Verstorbenen
	Höhe:
	24% (einfach verwaist) oder 36% (doppelt verwaist) der Pension des/der Verstorbenen

	Befristung:
	Auf 30 KM möglich (Versorgungsehe, kurze Ehedauer)
	Anspruchsdauer:
	Bis voll. 18. LJ, bei überwiegender Schul-/Berufsausbildung, Studium bis voll. 27. LJ; bei EU für deren Dauer (wenn während Kindeseigenschaft eingetreten)

	Scheidung:
	Unterhaltsanspruch zum Todeszeitpunkt; 0-60%, gedeckelt mit dessen Höhe
	Hinweis: Sonderbestimmungen für Witwen-/Witwerpension, wenn überlebender Ehegatte bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht 35 (Ausnahme: der Ehe entstammt ein Kind) oder die Ehe erst bei bestehendem Pensionsanspruch oder nach Vollendung des 60./65. Lebensjahres geschlossen wurde. 
Achtung: Schul-/Studienzeiten sind bei HB-Pensionen auch ohne Einkauf für die Erfüllung der Wartezeit/Mindestversicherungszeit zu werten. 

	Abfertigung:
	Wiederverehelichung, 35fache der Pension, die damit erlischt (Wiederaufleben möglich); nur für unbefristete Leistungen möglich. 
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Beispiel:

[image: ]

Durch die Berechnung auf Basis der Einkünfte des Witwers und der Verstorbenen in den zwei (ggf. vier) Kalenderjahren vor dem Tod der ergibt sich eine Witwerpension von 9,60194% bzw. von 74,42€. Aufgrund der Höhe der anrechenbaren Einkünfte des Witwers von 1575,37€, die unter dem sogenannten Grenzwert für den Erhöhungsbetrag (in der obigen Ansicht 2.098,74€, das war der Wert 2022) liegen, wird die Witwerpension jedoch um einen Erhöhungsbetrag von 340,32€ angehoben, sodass der Witwer einen Gesamtbruttobetrag von 465,06€ und somit ein Gesamteinkommen von 2.098,74€ (Wert 2022) erhält. 
Die maximale Witwerpension (60%) beträgt in diesem Fall 465,06€; eine Erhöhung über diesen Betrag 2.220,47€ (Wert 2023)  hinaus wäre auch dann nicht möglich, wenn der Witwer durch eine Reduktion des anrechenbaren Einkommens in Summe über weniger als2.098,74 monatlich verfügt. 

Änderungen der Erwerbs(ersatz)einkünfte sind bei einem Bezug von Witwen-/Witwerpension jedenfalls zu melden!

2. [bookmark: _Toc42451344]Pension und Erwerbstätigkeit

2.1 [bookmark: _Toc42451345]Alterspension


	Pension
	Aufgabe der Erwerbstätigkeit erforderlich

	Alterspension
	NEIN

	
	Keine Kürzung der Pensionshöhe aufgrund des erzielten Erwerbseinkommens.

	
	ABER

	
	Gewährung des besonderen Höherversicherungsbetrages ab jenem Kalenderjahr, das der Ausübung der pensionsversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit folgt.

	ACHTUNG:
Ein Erwerbseinkommen bewirkt die Kürzung eines Ausgleichszulagenanspruches bzw. kann darüber hinaus auch die Lohnsteuerpflicht begründen.

	HINWEIS

	Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten

Keine Berücksichtigung von daraus erzielten Einkünften bei gleichzeitiger Führung eines „Flächenbetriebes“ (ab EHW € 150,00)

Gilt auch für die Berechnung der Ausgleichszulage!











2.2 [bookmark: _Toc42451346]Vorzeitige Alterspensionen

	Pension
	Aufgabe der Erwerbstätigkeit erforderlich

	„Hackler“-
Langzeitversicherten-
Regelung


„Hackler“-
Schwerarbeit
(im Rahmen einer vorz. AP bei langer Versicherungsdauer)


Korridorpension


Schwerarbeitspension
	JA

	
	
· Keine Ausübung einer der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung unterliegenden Erwerbstätigkeit (egal, nach welchem Gesetz).
· Keine Ausübung einer sonstigen selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit, deren monatliches Erwerbseinkommen den Betrag von € 500,91(2023) übersteigt.
ACHTUNG: Die Zeit des Bezuges einer Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung sowie Kündigungsentschädigung gilt als Erwerbstätigkeit.


	
	AUSGENOMMEN

	
	· Eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem BSVG, wenn der Einheitswert des landwirtschaftlichen Betriebes bis € 2400,00 beträgt.
· Eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem ASVG, sofern das monatliche Erwerbseinkommen den Betrag von € 500,91 (2023) nicht übersteigt.
· 2/1/4 unter € 500,91(2023) bei negativer EK-Prognose
· Die Ausübung mehrerer geringfügiger Beschäftigungen, für die Zeit, in der das gesamte Einkommen die Geringfügigkeitsgrenze € 500,91(2023)nicht überschreitet.

	
	KEINE Auswirkung auf die Pensionshöhe

	ACHTUNG:
Ein Erwerbseinkommen vermindert die Höhe einer etwaigen Ausgleichszulage.
Auch bei einer Erwerbstätigkeit, die nur zu einer tageweisen Pflichtversicherung führt, kommt es zu einem Pensionswegfall (PST ab 1.7.1995).

	HINWEIS

	Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten
Keine Berücksichtigung der daraus erzielten Einkünfte bei gleichzeitiger Führung eines Flächenbetriebes (ab EHW € 150,00)
Gilt auch für die Ausgleichszulagenberechnung. 




2.3 [bookmark: _Toc42451347]Erwerbsunfähigkeitspension
	Pension
	Aufgabe der Erwerbstätigkeit erforderlich

	Erwerbsunfähig-
keitspension
	JA

	
	Für den Anfall der Pension Aufgabe der maßgeblichen Erwerbstätigkeit erforderlich. 
LW: Versicherungsgrenze EHW € 1500,00
GW: Mindestens drei Monate ab Stichtag

	
	NEIN

	
	Bei Anspruch auf Pflegegeld mindestens der Stufe 3.

	
	oder

	
	Ausübung einer anderen selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit.

	
	Auswirkungen auf die Pensionshöhe

	
	JA
	Bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit, wenn das erzielte Einkommen im Kalendermonat über der Geringfügigkeitsgrenze liegt € 500,91 (2023) bzw. ein Betrieb mit einem EHW von mindestens € 3.200,00 bewirtschaftet wird.[footnoteRef:1]  [1:  In jedem Fall wird im Folgejahr ein Jahresausgleich für die Monate, in denen eine Teilpension ausgesprochen wurde, durchgeführt. Dadurch kann es zu Gutschriften wie auch Nachforderungen kommen. ] 


	
	Teilpension

	Grenzwerte für die Teilpension
Keine Auswirkung bei Gesamteinkommen (Pension und Erwerbseinkommen) bis zu € 1.357,71

· ab € 1.357,72 bis € 2.036,65 sind anzurechnen 30% 
· ab € 2.036,66 bis € 2.715,42 sind anzurechnen   40% 
· über € 2.715,43 sind anzurechnen                       50% 

Als Anrechnungsbetrag darf höchstens ein Anteil von 50% der Pension oder, falls niedriger, der Betrag des Bruttoeinkommens herangezogen werden. 

	ACHTUNG:
Ein Erwerbseinkommen unter der Geringfügigkeitsgrenze führt zwar zu keiner Teilpension, bewirkt jedoch die Kürzung eines etwaigen Ausgleichszulagenanspruches. 

	Hinweis

	Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten
Keine Berücksichtigung der daraus erzielten Einkünfte bei gleichzeitiger Führung eines Flächenbetriebes (ab Einheitswert € 150,00). Das gilt auch für die Berechnung einer Ausgleichszulage. 



2.4 [bookmark: _Toc42451348]Hinterbliebenenpension

	Pension
	Aufgabe der Erwerbstätigkeit erforderlich

	Witwen-/ Witwerpension
	NEIN

	
	Auswirkungen auf die Pensionshöhe

	
	JA
	
Wenn Gesamteinkommen unter 

· € 1.880,26 (Stichtage bis 09/2000)
· € 2.220,47 (Stichtage ab 10/2000)

· Erhöhung des Prozentsatzes auf max. 60%


	
	
	
wenn Gesamteinkommen über € 8.460,00

· Verringerung des Witwen-/Witwerpensionsbetrages bis € 0,00


	
Waisenpension

	
Hinweis: 
Anspruch auf Waisenpension bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn die Ausbildung (Studium etc.) die Arbeitskraft überwiegend beansprucht. Dies ist anzunehmen bei einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit von weniger als 25 Stunden pro Woche. Bei einer Erwerbstätigkeit im Ausmaß von 25 bis 39 Stunden erfolgt eine individuelle Prüfung.


	ACHTUNG: Ein Erwerbseinkommen bewirkt jedenfalls die Kürzung eines eventuell gebührenden Ausgleichszulagenanspruches. 

	Hinweis

	Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten
Keine Berücksichtigung der daraus erzielten Einkünfte bei gleichzeitiger Führung eines Flächenbetriebes (ab Einheitswert € 150,00). Das gilt auch für die Berechnung einer Ausgleichszulage. 







3. [bookmark: _Toc42451349]Aktuelle Werte

3.1 [bookmark: _Toc42451350]Pensionserhöhung

	
Pensionserhöhung

Pensionen wurden mit 1.1.2023 wie folgt erhöht:

Gesamtpensionseinkommen

→ bis 5.670 monatlich um 5,8 %
→ über € 5.670,01 mit dem Faktor 328,86/ Gesamtpensionseinkommen

Gesamtpensionseinkommen ist die Summe aller Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, mit Ausnahme der Kinderzuschüsse, Ausgleichszulage sowie des besonderen Steigerungsbetrages. 


ACHTUNG:  Pensionen mit Stichtag ab 02.2022 werden nur mehr aliquot erhöht!
[image: ]



3.2 [bookmark: _Toc25494021][bookmark: _Toc42451351]Kinderzuschuss, Kontoprozentsatz, Kindererziehungszeiten

	
Kinderzuschuss € 29,07 mtl. 




	
Kontoprozentsatz (APG) Gutschrift am Pensionskonto: 1,78 % der jährlichen BGRL




	
Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung

€ 2.090,61 nach APG ( Wert 2023 )





3.3 [bookmark: _Toc42451352]Ausgleichszulage
	Ausgleichszulagenrichtsätze 2023

	Eigenpensionen
	Hinterbliebenenpensionen

	Familienrichtsatz
Für Ehepaare mit gemeinsamem Haushalt.
	€ 1.751,56
	Witwen/Witwer

	€ 1.110,26

	Einfacher Richtsatz
Für Alleinstehende bzw. Verheiratete ohne gemeinsamen Haushalt mit dem Ehepartner.
	€ 1.110,26
	Halbwaisen
bis zum voll. 24. Lebensjahr
	€ 408,36

	
	
	Halbwaisen
ab dem voll. 24. Lebensjahr
	€ 725,67

	Richtsatzerhöhung je Kind dessen Nettoeinkommen die Höhe von € 343,19 nicht übersteigt.
	€ 171,31
	
	

	
	
	Vollwaisen
bis zum voll. 24. Lebensjahr
	€ 613,16

	AZ-Bonus
Siehe Broschüre sowie S. 74
	
	
	

	
	
	Vollwaisen
ab dem voll. 24. Lebensjahr
	€ 1.110,26

	Anrechnungsfreie Lehrlingsentschädigung € 252,80



	Anrechenbarer Unterhaltsanspruch

	Gegenüber dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartner
	in der tatsächlichen Höhe.

	Gegenüber dem geschiedenen Ehepartner
	in der tatsächlichen Höhe.

	Gegenüber den im gemeinsamen Haushalt lebenden Eltern
	12,5 % vom Nettoeinkommen. 

	Verminderung um jenen Betrag, um den das verbleibende Nettoeinkommen des Verpflichteten den Richtsatz für Alleinstehende unterschreitet (€ 1.110,26 Wert2023). 



	
LW: Wert der vollen freien Station: € 327,91 für Ausgleichszulage




	LW: Anrechenbares (fiktives) Ausgedinge

	Für alleinstehende Pensionisten
(7,5% vom Richtsatz für Alleinstehende; entspricht einem EHW von € 3.900,00)
	€ 83,27 (höchstens)

	Für verheiratete Pensionisten
(7,5% vom Familienrichtsatz; entspricht einem EHW von € 5.600,00)
(bei Anwendung des Familienrichtsatzes)
	€ 131,37 (höchstens)

	

	



[image: ]
[image: ]

3.4 [bookmark: _Toc42451353]Abzugsbeträge 

 
	Beitragssätze

	Krankenversicherung (ausgenommen Waisenpensionen)
	5,1 %
von der Pension inkl. Kizu und AZ

	Krankenversicherung von ausländischer Leistung (für Personen, die in Österreich krankenversichert sind)
	5,1 %


	Zusatzbeitrag für Angehörige
	3,4 %
von der Pension inkl. Kizu und AZ

	Nur LW! Solidaritätsbeitrag (Achtung! Dieser wurde rückwirkend mit 1.1.20 ersatzlos gestrichen)
	0,5 %
von der Pension inkl. Kizu und AZ






















4. [bookmark: _Toc42451354]Pflegegeld

	Übersicht Pflegegeld

	Pflegebedarf
für mindestens 6 Monate
	Stufe
	Höhe
	Pflegeaufwand
	Mindesteinstufung 
bei Behinderungen

	begrenzt
	1
	€ 175,00
	Durchschnittlich mehr als 65 Stunden pro Monat.
	

	
	2
	€ 322,70
	Durchschnittlich mehr als 95 Stunden pro Monat.
	

	erhöht
	3
	€ 502,80
	Durchschnittlich mehr als 120 Stunden pro Monat.
	· Hochgradige   Sehbehinderung
· Rollstuhlfahrer[footnoteRef:2] (kein Ausfall von Funktionen der oberen Extremitäten und keine Stuhl-/Harninkontinenz etc.) [2:  Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben; betrifft auch die Pflegestufen 4 und 5. ] 



	
	4
	€ 754,00
	Durchschnittlich mehr als 160 Stunden pro Monat.
	· Blindheit
· Rollstuhlfahrer (kein Ausfall von Funktionen der oberen Extremitäten jedoch Stuhl-/ Harninkontinenz etc.)

	unbegrenzt und erheblich
	5
	€ 1.024.20
	Durchschnittlich mehr als 180 Stunden pro Monat bei zusätzlichem außergewöhnlichen Pflegebedarf.
	· Taubblindheit
· Rollstuhlfahrer (deutlicher Ausfall von Funktionen der oberen Extremitäten)

	
	6
	€ 1.430,20
	Durchschnittlich mehr als 180 Stunden pro Monat bei dauernder Beaufsichtigung oder zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen. 
	

	
	
	€ 1.879,50
	Durchschnittlich mehr als 180 Stunden pro Monat bei praktischer Bewegungsunfähigkeit.
	


[bookmark: _Toc42451355][image: ]
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II. Praktischer Ablauf und Details 


1. [bookmark: _Toc42451356]Antragstellung 

1.1 [bookmark: _Toc42451357]Pensionsantrag

Für die Antragstellung bestehen folgende Möglichkeiten:
· Persönlich in der Landesstelle (wird empfohlen). Ausweis sowie bei Vertretung Vollmacht zwingend erforderlich. 
· Persönlich am Beratungstag. Ausweis sowie bei Vertretung Vollmacht zwingend erforderlich; die Voranmeldung erfolgt über www.svs.at/beratungstage - Der Grund der Vorsprache ist hierbei anzuführen. 
· Telefonisch: Wirkt fristenwahrend (Pensionsstichtag ist frühestens der auf die Antragstellung folgende Monatserste). Der Antrag wird vom DLZ-EK aufgenommen und mit Backoffice Notiz dokumentiert. Dabei anzuführen ist der Stichtag, zu dem die Pension beantragt wird, der Hinweis, dass ein telefonischer Pensionsantrag gestellt wurde sowie ein Vermerk, dass der Versicherte über die Frist für die Beibringung eines schriftlichen Antrages (4 Wochen) informiert wurde. Zudem ist festzuhalten, ob dem Versicherten ein Antragsformular zugesandt wurde.
Ein wirksamer Antrag kann auch bei jedem anderen Sozialversicherungsträger (Allspartenservice der Sozialversicherung) oder bei allen anderen Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung (z.B. Finanzamt) gestellt werden. Bei Einbringen eines Antrages bei der Gemeinde sind jedoch spezielle Fristen für eine rechtswirksame Antragstellung zu beachten. 
Während der Verfahrensdauer wird eine vorläufige KV-Anspruchsberechtigung für den Pensionswerber und die mitversicherten Angehörigen aufgebaut[footnoteRef:3]. Ist dies nicht geschehen  Backoffice Notiz.  [3:  Sofern Pflichtversicherung in der KV aufgrund des Pensionsbezuges bestehen wird oder wahrscheinlich ist.] 


1.1.1 [bookmark: _Toc42451358]Zuständigkeit des Pensionsversicherungsträgers

Die Zuständigkeit für die Gewährung von Pensionen ist davon abhängig, in welcher Pensionsversicherung in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag überwiegend Versicherungsmonate erworben wurden.
Liegt eine Mehrfachversicherung vor, so gilt folgende Rangordnung für die Zuordnung von Versicherungsmonaten:
1) ASVG
2) GSVG/FSVG
3) BSVG

[bookmark: _Toc42451359]1.1.1.2 Beispiele für die Zuständigkeit 

Stichtag                      01.12.2015
Prüfungszeitraum    01.12.2000 – 30.11.2015 (  180 Kalendermonate = 15 Jahre vor Pensionsstichtag)
Beispiel 1:
Der Versicherte war 100 Monate als Selbständiger und 80 Monate als Unselbständiger versichert. 
↓
100 Monate GSVG
80 Monate ASVG
↓
zuständig: SVS

Beispiel 2:

Der Versicherte war in den letzten 180 Monaten durchgehend selbständig und zusätzlich noch 91 Monate unselbständig.
↓
89 Monate GSVG
91 Monate ASVG, da bei Deckung die ASVG-Zeit vorrangig ist
↓
PVA zuständig 

Beispiel 3:

Der Versicherte war 90 Monate unselbständig und 90 Monate selbständig tätig. Zuletzt wurde eine selbständige Tätigkeit ausgeübt.
↓
90 Monate ASVG
90 Monate GSVG
↓
SVS zuständig, da zuletzt GSVG-Versicherung 

Beispiel 4: 

Keine Versicherungszeit in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag. Letzter Versicherungsmonat war ein ASVG-Monat.
↓
PVA zuständig


1.2 [bookmark: _Toc42451360]Pflegegeldantrag

· Telefonisch: Wirkt fristenwahrend (Stichtag ist der auf die Antragstellung folgende Monatserste). Der Antrag wird vom DLZ-EK aufgenommen und mit Backoffice Notiz dokumentiert. Dabei anzuführen ist der Hinweis, dass ein telefonischer Pflegegeldantrag gestellt wurde sowie ein Vermerk, dass der Versicherte über die Frist für die Beibringung eines schriftlichen Antrages (4 Wochen) informiert wurde. Zudem ist festzuhalten, ob dem Versicherten ein Antragsformular zugesandt wurde.

1.2.1 [bookmark: _Toc42451361]Zuständigkeit für die Gewährung von Pflegegeld

· Der Träger der Unfallversicherung, ausgenommen AUVA, sofern eine Vollrente bezogen wird
· Der Pensionsversicherungsträger
· Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
· Pensionsversicherungsanstalt (auch zuständig für AUVA, die Länder, Notare, Sozialministeriumsservice)

2. [bookmark: _Toc42451362]Nachweise und Bestätigungen

2.1 [bookmark: _Toc42451363]Pensionistenausweis

Wird bei Pensionsantritt automatisch versandt und kann auf Anfrage jederzeit nachbestellt werden. Wird der Ausweis bis zum 8. eines Monats angefordert, erhält ihn der Pensionist zum nächsten Monatsersten, andernfalls entsprechend später (Wartezeit max. 6 Wochen).
Frauen unter 55 und Männer unter 60 müssen den Pensionistenausweis jedenfalls selbst anfordern, es erfolgt keine automatische Zusendung.
ACHTUNG: Ab Jänner 2021 werden die Ausweise für Neuzugänge wieder automatisch verschickt und auch die bereits vorhandenen Pensionistenausweise auf SVS-Karten umgetauscht. 

2.2 [bookmark: _Toc42451364]Pensionsbestätigung

Eine Bestätigung des aktuellen Pensionsbezuges wird im GW-Bereich zu Jahresbeginn automatisch verschickt und kann bei Verlust o.ä. aus dem Archiv versandt werden, sofern sich seit Erstellung keine Änderung der Bezugshöhe ergeben hat. Im LW-Bereich wurden die Bestätigungen ebenfalls erstellt, jedoch den Versicherten nicht automatisch zugesandt.
Bei Änderungen Weiterleitung der Anfrage mittels Backoffice Notiz.

2.3 [bookmark: _Toc42451365]Lohnzettel

Enthält die Jahressummen des Vorjahres und wird bis spätestens Ende Februar automatisch ans Finanzamt übermittelt. Das Pflegegeld ist dabei separat ausgewiesen, da es nicht steuerpflichtig ist. Auf Anforderung kann der Lohnzettel dem Pensionisten auch zugeschickt werden, sofern die SVS für die Besteuerung zuständig ist. Die Anforderung erfolgt mittels Backoffice Notiz.

3. [bookmark: _Toc42451366]Pensionszahlungen
3.1 [bookmark: _Toc42451367]Pensionsbezug im Inland 
3.1.1 [bookmark: _Toc42451368]Auszahlung auf ein Bankkonto 

Soll die Pension per Überweisung auf ein Bankkonto ausbezahlt werden, ist ein Antrag auf bargeldlose Pensionsauszahlung zu stellen. Das entsprechende Formblatt liegt bei den Banken auf. Bei einer Änderung der Bankverbindung muss neuerlich ein Antrag auf bargeldlose Pensionsauszahlung übermittelt werden, in dem die neuen Kontodaten anzuführen sind. 
Folgendes ist in Bezug auf das Bankkonto zu beachten:

· Der Pensionist muss selbst Kontoinhaber sein. Ein Gemeinschaftskonto mit mehreren Inhabern ist zulässig (z.B. gemeinsames Konto von Ehepartnern – Anweisung möglich)
· Dass der Pensionist nur eine Zeichnungsberechtigung hat, genügt nicht (z.B. Konto des Ehepartners mit Zeichnungsberechtigung des Pensionisten – Anweisung nicht möglich). 
· Auf dem Konto des Pensionisten können andere Personen eine Zeichnungsberechtigung haben. 


Details zur aktuellen Bankverbindung sind in ANW1 ersichtlich.
[image: ]
Durch Blättern lassen sich ältere Bankdaten abrufen und Änderungen nachvollziehen. 


[image: ]

3.1.2 [bookmark: _Toc42451369]Auszahlung per Postanweisung

Zudem ist die Auszahlung per Postanweisung möglich, dabei wird keine Gebühr für eine Barauszahlung erhoben. Wird der Zahlungsempfänger vom Zusteller nicht zu Hause angetroffen, erhält er eine Verständigung (weiße Benachrichtigungskarte) und kann den Betrag am zuständigen Postamt beheben. Bei Rückläufern wird die Adresse geprüft, ggf. kommt es zur Einstellung der Auszahlung bis der Pensionist sich meldet.
Hat der Pensionist keine Auszahlung und auch keine Benachrichtigung erhalten, setzt er sich zunächst mit der zuständigen Postfiliale in Verbindung. Lässt sich der Verbleib dadurch nicht klären, wird in späterer Folge durch die SVS ein Nachforschungsauftrag bei der Post gestellt (ggf. Backoffice Notiz erstellen). 
Beträge über € 3000 (betrifft vor allem Sonderzahlungsmonate) werden von der Post nicht mehr nach Hause zugestellt, sondern sind in jedem Fall mit einem entsprechenden Infoschreiben (wird von der Post versandt) und einem Ausweis persönlich bei der Post zu beheben. Ist das Infoschreiben der Post nicht greifbar, wird ein Code für die Auszahlung am Postamt benötigt. In diesen Fällen wird eine Nachforschung bei der Post eingeleitet. Entsprechende Anfragen sind per Backoffice Notiz weiterzuleiten.

3.2 [bookmark: _Toc42451370]Pensionsbezug im Ausland 

Bei Wohnsitzwechsel ins Ausland: Meldezettel mit Abmeldung im Inland und die Anmeldung an der ausländischen Adresse sind zu übermitteln. Die Zusendung der entsprechenden Unterlagen wird angefordert und dem Pensionisten das Formular Antrag auf Überweisung von österreichischen Pensionen ins Ausland    übermittelt (auch wenn weiterhin auf ein österreichisches Konto angewiesen wird!). Zusätzlich wird eine Backoffice Notiz erstellt (KV-Wechsel).

ACHTUNG LW-Bereich: Zuständig bei Auslandssachverhalten ist das LW DLZ Ausland, DW 1093 zuständig.

Auch ein rein vorübergehender Aufenthalt im Ausland kann Auswirkungen auf den Bezug haben, z.B. bei der Ausgleichszulage. 


3.2.1 [bookmark: _Toc42451371]Lebensbestätigung 

Im Ausland wohnhafte Pensionsempfänger haben erstmalig beim Pensionszugang vor der Aufnahme von Zahlungen ins Ausland und in der Folge grundsätzlich 1x jährlich eine Lebensbestätigung vorzulegen, die entsprechenden Fristen dafür sind in Dante unter der Ansicht A-FRI abzurufen. Die Anforderjung erfolgt automatisiert.

AUSNAHME: Pensionisten mit Wohnsitz UND Konto in Deutschland müssen keinen Lebensnachweis erbringen, weil über das Rentenservice der Deutschen Post ein Sterbedatenabgleich mit dem deutschen Sterberegister erfolgt.
Seit 2019 wird darüber hinaus von Personen mit Wohnsitz in einem EU-/EWR-Staat/Schweiz -außer beim Pensionszugang - keine Lebensbestätigung mehr angefordert, sofern sie eine Rente aus dem Wohnsitzstaat beziehen. 

Fristen für die Beibringung einer Lebensbestätigung (Maske A-FRI):

[image: ]
Zum 1.2.2023 wird für die weitere Pensionsauszahlung von der Pensionsbezieherin eine Lebensbestätigung gefordert. 
Langt bis zum 1.6.2023 keine Lebensbestätigung ein, wird die Pension sistiert (ausgesetzt). 


	



Die Lebensbestätigung muss im Original persönlich, oder mit der Post oder e mail übermittelt werden. Es besteht auch die Möglichkeit der persönlichen Vorsprache unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises. 

3.3 [bookmark: _Toc42451372]Auszahlungszeitpunkt

Die Auszahlung der Pensionen erfolgt im Nachhinein jeweils zum Monatsersten. Fällt der Monatserste auf das Wochenende oder einen Feiertag, erfolgt die Auszahlung am Wochentag davor.
Bei Auslandswohnsitz ist es auf Wunsch auch möglich, die Pension nur alle 3, 6, 9 oder 12 Monate auszahlen zu lassen. 

3.3.1 [bookmark: _Toc42451373]Vorschussfälle

Bis 31.12.1996 wurden die Pensionen und das Pflegegeld im Vorhinein am Monatsersten ausgezahlt. Mit 1.1.1997 wurden die Auszahlung auf den Ersten des Folgemonats umgestellt. Um zu verhindern, dass durch diese Umstellung mit Jänner 1997 eine ganze Monatsauszahlung ausfällt, erhielten alle Pensionisten, die im Dezember 1996 eine Pension bezogen, einen Sondervorschuss in der Höhe der Dezemberpension 1996 einschließlich der Zuschüsse und Ausgleichszulage (auch für Pflegegeldbezieher gab es zum 1.1.1997 einen Sondervorschuss). Aus diesem Grunde wird bei Ableben dieser Pensionisten für den Sterbemonat keine Pension geleistet. 


























3.4 [bookmark: _Toc42451374]Sonderzahlungen

Es sind zwei Sonderzahlungen vorgesehen, die mit der April- bzw. Oktoberpension ausbezahlt werden (Termine 30.4 und 31.10.).
Die erste Sonderzahlung gebührt aliquot für jene Monate, in denen bereits ein Pensionsbezug vorliegt (Pensionsbeginn 1.6., die erste Sonderzahlung gebührt zu einem Anteil von 5/6 der Bruttopension). 

Beispiel 1:
Pensionsbeginn 1.12.2015
Erste Sonderzahlung im April 2016
Bis inkl. Sonderzahlungsmonat liegen 5 Monate Pensionsbezug vor (Dezember bis April 2016).

Die erste Sonderzahlung (brutto) gebührt im Ausmaß von 5/6 der Bruttopension.

Beispiel 2:
Pensionsbeginn 1.4.2016
Erste Sonderzahlung im April 2016
Inkl. Sonderzahlungsmonat liegt 1 Monat Pensionsbezug vor.

Die erste Sonderzahlung (brutto) gebührt im Ausmaß von 1/6 der Bruttopension.


Pensionsstichtag 1.7.2016, die Sonderzahlung (Okt. 16) gebührt anteilig zu 4/6.[image: ]














Bei Vorliegen von Fremdabzügen (Exekutionen) kann es zu einer Aufteilung der Sonderzahlung an unterschiedliche Empfänger kommen. 
Ansicht A-EZ

[image: ]

Durch Klick auf EZ (linke Maustaste) lassen sich die jeweiligen Auszahlungsdetails abrufen. 















3.5 [bookmark: _Toc42451375]Versteuerung

3.5.1 [bookmark: _Toc42451376]Lohnsteuer

Die Pensionen und Pensionssonderzahlungen (13. und 14. Pension) gelten im Sinne der Vorschriften des Einkommensteuergesetztes als Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit. Sie unterliegen deshalb der Einkommensteuer (Lohnsteuer). Die Steuerbeträge werden vom zuständigen Sozialversicherungsträger berechnet, von der Pension abgezogen und an die Steuerbehörde abgeführt.
Bei einer monatlichen Bruttopension bis ca. € 1.060,00 abzüglich KV-Beitrag (5,1%) wird keine Lohnsteuer fällig. Ebenso steuerfrei sind die Ausgleichszulage und das Pflegegeld. 
Abzug von Lohnsteuer und Krankversicherung in der Maske A-ALL1: 
[image: ]
Details lassen sich für die Krankenversicherung in der Ansicht KV, für die Lohnsteuer in der Ansicht LST abrufen.
Nur LW: Einhebung des Solidaritätsbeitrages in der Höhe von 0,5% von der Pension inkl. AZ und Kinderzuschuss. ACHTUNG! – dieser wurde rückwirkend ab 1.1.20 ersatzlos gestrichen

3.5.1.1 [bookmark: _Toc42451377]Sonderzahlungen

Sonderzahlungen (abzüglich KV-Beitrag) sind bis zu € 620,00 jährlich steuerfrei. Darüber hinaus gehende Beiträge werden innerhalb der Jahressechstelgrenze (= durchschnittliche Bruttopension im Kalenderjahr x 2) mit 6% versteuert. Beträgt die Jahressechstelgrenze höchstens € 2.100,00, so entfällt die Besteuerung der Sonderzahlungen. 
Sonderzahlungsteile, welche die Jahressechstelgrenze übersteigen, werden gemeinsam mit der monatlichen Pension nach dem Einkommensteuertarif versteuert. Zu solch einem höheren Steuerabzug bei den Sonderzahlungen kann es kommen, wenn der Pensionsbezug nicht mit dem 1. Jänner, sondern während eines Jahres beginnt.  Unter Jahressechstelgrenze versteht man die Summe beider Sonderzahlungen. Ist diese höher, tritt die oben beschriebene Versteuerung zur Gänze in Kraft.
Abruf der Sonderzahlung(en) unter A-EZ bzw. A-ERU: 
[image: ]

Die Summe des für die Sonderzahlungsmonate zur Auszahlung gelangten Gesamtbetrages, bestehend aus „regulärer“ Pension und Sonderzahlung, ist weder hier, noch in der Maske A-ALL1 ersichtlich.  


3.5.2 [bookmark: _Toc42451378]Gemeinsame Versteuerung

Bezieht ein Pensionist mehr als eine Pension, so wird die Lohnsteuer für alle Leistungen zusammen ermittelt und nur von der höchsten Pension abgezogen. Zuständig für die Besteuerung ist somit jener Träger von dem die höchste Leistung bezogen wird. 
SVS ist für die Besteuerung zuständig
[image: ]
SVS ist für die Besteuerung nicht zuständig
[image: ]502 steht für die Pensionsversicherungs-
Anstalt (PVA), diese ist hier seit dem 1.1.2016 für die Abführung der Lohnsteuer zuständig



Witwenpension und gemeinsame Versteuerung 
[image: ]
Die Versicherte bezieht eine Witwenpension (2 01) von der SVS, außerdem besteht eine gemeinsame Versteuerung der Witwenpension mit dem Bezug von einem anderen Träger (gekennzeichnet durch das Kürzel 4 01). 










Unter 4 01 ist die Höhe der mitversteuerten Pension ersichtlich, wie auch das damit ausbezahlte Pflegegeld und die Abzüge.
[image: ]
Die Auszahlung erfolgt jedoch weiterhin durch den zuständigen Träger.

[image: ]
[bookmark: _Toc42451379]3.5.3 Absetzbeträge

Absetzbeträge vermindern die Lohnsteuer. 

[bookmark: _Toc42451380]3.5.3.1 Pensionistenabsetzbetrag, Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag

Der Pensionistenabsetzbetrag wird von der SVS automatisch berücksichtigt. Der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag sowie der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag werden nur nach erfolgter Antragstellung berücksichtigt. Das entsprechende Antragsformular ist beim Finanzamt erhältlich: www.bmf.gv.at  Formulare

[bookmark: _Toc42451381]3.5.3.2 Familienbonus Plus

a) Höhe
Der FBP reduziert die errechnete jährliche Lohnsteuer um bis 2.000,16€ pro Kind unter 18 (monatlich 166,68€) bzw. bis zu 650,16€ pro Kind ab 18 (monatlich 54,18€), sofern für das jeweilige Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Bei unterjährigem Beginn/Ende des FBH-Bezuges gebührt der FBP für jene Monate, für die FBH bezogen wird. Der erhöhte Betrag gebührt auch noch in dem Monat, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, ab dem Folgemonat steht - bei aufrechtem FBH-Anspruch - der niedrigere Betrag zu. 
ACHTUNG: Bei Vollendung des 18. Lebensjahres wird der FBP mit Ablauf des Monats beendet und darf nur auf neuerlichen Antrag und bei Nachweis des weiteren FBH-Bezuges verlängert werden. Es gibt KEINE Mindestdauer für den FBH-Bezug im jeweiligen Kalenderjahr. 
Macht ein getrenntlebender unterhaltspflichtiger Elternteil den FBP geltend, muss er – zusätzlich zum Familienbeihilfebezug – nachweisen, dass die Unterhaltspflicht besteht (z.B. durch den Gerichtsbeschluss) und dass er den Unterhalt tatsächlich zahlt (z.B. durch Kontoauszüge über die Zahlungen im letzten halben Jahr; ein Nachweis über eine einmalige Zahlung genügt nicht). Eine Bestätigung über den Familienbeihilfeanspruch ist nicht erforderlich. Ein laufender Nachweis der Zahlungen ist nicht erforderlich.
b) Teilung:
Der FBP kann entweder von einem (Ehe-) Partner zu 100% oder von beiden zu je 50% bezogen werden, die Aufteilung gilt jeweils für ein ganzes Kalenderjahr (keine unterjährige Wechselmöglichkeit!). Je Kind ist eine gesonderte Aufteilung möglich. 
c) Berücksichtigung bei der Pensionsauszahlung 
Berücksichtigt wird der FBP bei der Pensionsauszahlung nach Vorlage einer entsprechenden Erklärung (Formular E 30). Zudem ist vom PPS zu prüfen, ob das Kind im Inland wohnhaft ist (ZMR-Abfrage) und ob für das Kind FB bezogen wird. Dem Antrag ist daher ein Nachweis über den FBH-Bezug beizulegen.
d) Nachträgliche Berücksichtigung bei der Veranlagung: 
Bei ständigem Aufenthalt des Kindes in der EU, im EWR oder der Schweiz steht ein indexierter Betrag zu, die Berücksichtigung ist daher nur im Rahmen der Veranlagung beim Finanzamt und nicht im Vorhinein möglich. Bei Aufenthalt des Kindes in Drittstaaten steht kein FBP zu.

Ansicht in DANTE
Ob der FBP bei der Pensionsauszahlung berücksichtigt wird, ist der Ansicht LST in DANTE zu entnehmen:
Bspl. 1


02 in der Zeile über 18. LJ (FBUEB18) in der obigen Ansicht bezeichnet die Anzahl der zu berücksichtigenden Kinder, der Eintrag 01 in der Zeile Teilung (UEB18) zeigt an, dass der FBP für eines der beiden Kinder geteilt wird (daraus ergibt sich der Betrag von 62,52 € (1 x 41,68 + 0,5 x 41,68). Unter berücksichtiger FABO (FABOLZ) findet sich der tatsächlich für die Lohnsteuer berücksichtigte Betrag (Bspl.: FBP theoretisch 1500, Lohnsteuer jedoch nur 1200 à Eintrag unter FABOLZ 1200, da der FBP maximal im Ausmaß der anfallenden Lohnsteuer berücksichtigt werden kann). 

Bspl. 2 
[image: ]
Der FBP wird in diesem Fall für zwei unter achtzehnjährige Kinder berücksichtigt, zum Tragen kommt der volle Betrag von 166,68 € (Zeile FABOLZ). 
Details siehe: http://intranet.sva.local/sites/SVAbisZ/PPS/Seiten/Anweisungen/Familienbonus%20Plus%20%28NEU%20ab%2001.01.2019%29.aspx
4. [bookmark: _Toc42451382]Krankenversicherung der Pensionisten 

4.1 [bookmark: _Toc42451383]Allgemeines

Voraussetzung für die Pflichtkrankenversicherung eines Pensionisten ist eine krankenversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit als Aktiver (Richtwert: 2/3 der Gesamtbeitragsmonate). Alle anderen haben die Möglichkeit, sich für die Krankenversicherung nach §14a/b GSVG zu entscheiden (s.u.). Dies gilt auch für Hinterbliebenenleistungen. 

Der Beitragssatz beträgt 5,1% der Bruttopension. Auch bei Auslandspensionen aus EU, EWR oder Vertragsstaaten wird der KV-Beitrag in Höhe von 5,1% der ausländischen Pension einbehalten. 
Der KV-Abzug erfolgt bis zur Höchstbeitragsgrundlage, egal ob eine oder mehrere Pensionen (z.B. Eigenpension und Witwenpension) bezogen werden. Dies gilt auch für erwerbstätige Pensionisten. Von Waisenpensionen wird kein Krankenversicherungsbeitrag eingehoben, dennoch sind die Bezieher krankenversichert, sofern auch der Verstorbene aufgrund seines Pensionsbezuges der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung unterlag. 

Beispiel KV-Beitrag von Auslandspensionen:
KV-Pflicht in Österreich
Rente aus Deutschland in der Höhe von € 50,00 brutto

50,00*5,1% (Beitragssatz) = € 2,55/Monat KV-Beitrag für die deutsche Rente; der Betrag wird von der österreichischen Pension einbehalten. 

Bezieher einer FSVG-Pension sind nur dann krankenversichert, wenn ihr Pensionsbezug im Wesentlichen auf eine Erwerbstätigkeit zurückgeht, die eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 1 bis 4 GSVG begründet hat.
FSVG-Pensionisten können daher nur dann krankenversichert sein, wenn sie neben der FSVG-Tätigkeit auch eine GSVG-KV-pflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben.

Krankenversicherung nach § 14a/b GSVG: Wird nach der Einstellung der freiberuflichen Tätigkeit eine Pension bzw. – nur für Rechtsanwälte! – eine Kammerversorgungsleistung bezogen, werden die Beiträge sofort vom Pensionsbezug bzw. der Versorgungsleistung berechnet. Davon sind 6,8% (Wirtschaftstreuhänder, Tierärzte, Apotheker, Patentanwälte, Ziviltechniker und Notare) bzw. 6,8% (Rechtsanwälte) an Krankenversicherungsbeiträgen zu bezahlen. 

Vorsicht auch bei der Familienversicherung: Der Beitrag für in der Familienversicherung mitversicherte Angehörige ab Vollendung des 18. Lebensjahres liegt bei 7,65% der KV-Beitragsgrundlage des Versicherten, für unter 18-jährige bei einem Viertel davon. 

Kostenanteile werden grundsätzlich von der Pension einbehalten; besteht neben dem Pensionsbezug noch eine aktive selbständige Erwerbstätigkeit, so erfolgt die Verrechnung der KOA mit den Quartalsvorschreibungen. 





Achtung: Von der Waisenpension wird kein KV-Beitrag einbehalten! 
[image: ]Krankenversicherungsträger ist die SVS.GW (40), es wird jedoch kein KV-Beitrag einbehalten. 



Übersteigt der KV-Beitrag für österreichische Pension und ausländische Rente den Pensionsbezug, so wird dieser zur Gänze einbehalten (Ausnahme: Sonderzahlungen), die Differenz ist vom Versicherten einzuzahlen.

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]




[bookmark: _Toc42451384]4.2. Sach- oder Geldleistungsberechtigung – gilt nur für den GW-Bereich

Es gelten die Ausführungen aus dem Bereich MVB. 

Option volle Geldleistungsberechtigung mit Zusatzbeitrag in der Maske A-ALL1 (auch in der Maske KV abrufbar):
[image: ]
Der Beitrag für die Option wird von der Pension einbehalten, sofern neben dem Pensionsbezug keine aktive SET besteht.

[bookmark: _Toc42451385][bookmark: _GoBack]4.3 Mitversicherung 

Der Schutz der GSVG-Krankenversicherung erstreckt sich unter bestimmten Voraussetzungen auf den Ehegatten, den Lebensgefährten, den eingetragenen Partner und die Kinder eines Pflicht-[footnoteRef:4] oder Weiterversicherten. Grundsätzlich ist dieser Krankenversicherungsschutz für die Kinder des Versicherten kostenlos, wogegen für Ehepartner, Lebensgefährten und eingetragene Partner ein Zusatzbeitrag für Angehörige zu entrichten ist. In bestimmten Fällen ist der KV-Schutz jedoch auch für Ehepartner, Lebensgefährten und eingetragene Partner beitragsfrei (s.u.). [4:  Auch Opting In!] 


Grundvoraussetzungen: 

· gewöhnlicher Aufenthalt im Inland

· keine eigene gesetzliche Krankenversicherung


Als Angehörige gelten:

· Ehegatten und eingetragene Partner, auch bei ständigem Aufenthalt in einem Vertragsstaat

· Lebensgefährten: Anders- oder gleichgeschlechtliche Lebensgefährten, sofern sie mit dem Versicherten weder verwandt noch verschwägert sind, seit mindestens zehn Monaten in Hausgemeinschaft mit dem Versicherten leben und unentgeltlich den Haushalt führen; ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte oder eingetragener Partner darf nicht vorhanden sein. Als Lebensgefährte kann nur eine einzige Person beitragsfrei anspruchsberechtigt sein. 

· NUR BSVG: Erhaltung durch einen Bauernpensionisten

Ausnahmen:

· Ehegatten/eingetragene Partner/Lebensgefährten, die den in § 2 Abs.1 FSVG - in der zum 31.12.1997 geltenden Fassung - genannten Personenkreisen angehören oder eine FSVG-Pension beziehen sowie 

· Ehegatten/eingetragene Partner/Lebensgefährten, die gemäß § 3 Notarversicherungsgesetz pflichtversichert sind oder eine Pension nach dem Notarversicherungsgesetz beziehen.

· Ehegatten/eingetragene Partner/Lebensgefährten, die eine GSVG-Pension beziehen und von der GSVG-Krankenversicherungspflicht ausgenommen sind, weil der Pensionsbezug im Wesentlichen auf eine Erwerbstätigkeit zurückzuführen ist, die nicht die Pflichtversicherung in einer Krankenversicherung begründet hat. 

· Ehegatten/eingetragene Partner/Lebensgefährten, die einer Berufsgruppe angehören, die gemäß § 5 Abs. 1 GSVG von der Pflichtversicherung ausgenommen ist (Opting out). 

· Ehegatten/eingetragene Partner/Lebensgefährten, die im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgehen, die in Österreich eine gesetzliche Krankenversicherung begründen würde.[footnoteRef:5]  [5:  Familienversicherung ist möglich – nur GW-Bereich!] 




Kein Zusatzbeitrag ist zu entrichten: 

· Für mitversicherte Ehegatten (eingetragene Partner) und Lebensgefährten während der Zeiten der Kindererziehung bzw. Personen, die sich mindestens vier Jahre der Kindererziehung gewidmet haben. Kindererziehung bedeutet, dass das Kind im gemeinsamen Haushalt mit dem jeweiligen Elternteil (oder beiden) lebt oder gelebt hat. Eine gleichzeitige Berufsausübung eines oder beider erziehenden Elternteile schließt die Kindererziehung nicht aus. Als Kindererziehungszeit gilt ausschließlich der Zeitraum bis zum 18. Geburtstag des Kindes. Kindererziehungszeiten sind beim selben und auch bei verschiedenen Kindern zusammenzurechnen. 

· Für Angehörige mit Pflegegeld mindestens in Höhe der Stufe 3.

· Für Angehörige, die den Versicherten pflegen, wenn dieser Pflegegeld mindestens der Stufe 3 bezieht. 


Eine Befreiung vom Zusatzbeitrag ist vorgesehen:

· Wenn das monatliche Einkommen € 2.203,71 (Wert 2023) nicht übersteigt.

· In Fällen besonderer Härte. 

Kinder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne sind:

· die ehelichen Kinder;

· die legitimierten Kinder - das sind uneheliche Kinder, die entweder durch die nachfolgende Eheschließung oder durch den Bundespräsidenten den ehelichen Kindern gleichgestellt werden;

· die unehelichen Kinder einer weiblichen Versicherten;

· die unehelichen Kinder eines männlichen Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist;

· die Pflegekinder, wenn sie unentgeltlich verpflegt werden oder das Pflegeverhältnis auf einer behördlichen Bewilligung beruht. Pflegekinder sind Kinder, die bei Verwandten oder fremden Personen in Pflege sind; 

· die Stiefkinder, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. Stiefkinder einer Person sind die nicht von ihr abstammenden leiblichen Kinder des Ehegatten, auch dann, wenn der andere leibliche Elternteil noch lebt;

· die Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. 


Die Hausgemeinschaft wird nicht unterbrochen, wenn sich das Stief- oder Enkelkind 

· nur vorübergehend oder
· wegen Schul (Berufs-) ausbildung oder
· wegen Heilbehandlung

außerhalb der Hausgemeinschaft befindet. 

Fallen die Voraussetzungen für die beitragsfreie Anspruchsberechtigung weg, so trifft den Versicherten die Meldepflicht; Umstände, die aus den Beitragsunterlagen bekannt sind (z.B. Überschreitung der Altersgrenze), werden von der SVS automatisch berücksichtigt. 
Der Anspruch auf Leistungen aus der GSVG-Krankenversicherung für beitragsfrei anspruchsberechtigte Angehörige besteht ab Beginn der Pflicht- oder Weiterversicherung bzw. ab dem späteren Entstehen des Angehörigenverhältnisses. Wenn der Versicherte seine Angehörigen nicht gleich bei Beginn des Versicherungsverhältnisses, sondern erst später anmeldet, dann ist der Zugang - wenn die Voraussetzungen vorliegen - rückwirkend durchzuführen. Leistungen aus der Krankenversicherung können - gegebenenfalls rückwirkend - innerhalb von zwei Jahren erbracht werden. 

Die Anspruchsberechtigung endet mit Wegfall der Voraussetzungen (z.B.: Eintritt einer eigenen Pflichtversicherung des Angehörigen, Scheidung, Auflösung der eingetragenen Partnerschaft).

Die beitragsfreie Anspruchsberechtigung besteht für Kinder und Enkel jedenfalls bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach 18 sind sie daher weiter anspruchsberechtigt, wenn und solange sie „sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend beansprucht“, und zwar auch dann, wenn sie sich im Ausland in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden.
Kinder /Enkel, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden, sind jedoch längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres geschützt. 
Zum Nachweis der Anspruchsberechtigung sind grundsätzlich Schul- oder Inskriptionsbestätigungen sowie Studienerfolgsnachweise geeignet (s.u.). Die Voraussetzung ist im ersten Studienjahr durch die Aufnahme als ordentlicher Hörer erfüllt (Inskriptionsbestätigung). 
In der Praxis erfolgt die Überprüfung des Studienerfolges über die Familienbeihilfendatenbank des Finanzministeriums. Bezieht das Kind laufend Familienbeihilfe, so besteht weiterhin die Anspruchsberechtigung in der Krankenversicherung. Nur wenn ein entsprechender Beihilfenbezug nicht festgestellt werden kann, fordert die SVA den Versicherten auf, die beschriebenen Unterlagen vorzulegen.

Erforderliche Nachweise für die Mitversicherung von studierenden Kindern:

a) Diplomstudien
· 1.Abschnitt: zu Studienbeginn Inskriptionsbestätigung, ab dem 2. Studienjahr zusätzlich Studienerfolgsnachweis (mindestens 16 ECTS bzw. 8 Semesterwochenstunden im vorangegangenen Studienjahr)
· 2. Abschnitt: Nachweis der 1. Diplomprüfung, danach Inskriptionsbestätigungen 

b) Bachelor-/Masterstudien
·  Ersteinschreibung: Inskriptionsbestätigung, ab dem 2. Studienjahr (auch im Masterstudium!) zusätzlich Studienerfolgsnachweis über mindestens 16 ECTS bzw. 8 Semesterwochenstunden

Ein Informationsschreiben bez. notwendiger Unterlagen wird im September verschickt, ein Erinnerungsschreiben Anfang November. Erfolgt keine Rückmeldung, wird die Mitversicherung per 1.12. beendet. 

Erwerbslosigkeit verlängert die Angehörigeneigenschaft für längstens 24 Monate. Diese 24 Monate werden entweder vom vollendeten 18. Lebensjahr oder dem Ende der Schul-/Berufsausbildung gerechnet. Fallen in diese 24 Monate Beschäftigungszeiten, so verlängert sich die Gesamtfrist nicht. Durchläuft das Kind mehrere Ausbildungen, dann kann die Anspruchsberechtigung wegen Erwerbslosigkeit bei der Beendigung jeder Ausbildung – also auch mehrmals – für bis zu 24 Monate verlängert werden (siehe Beispiel 2). 
Für die Mitversicherung aufgrund Erwerbslosigkeit nach Beendigung der Schul(Berufsausbildung)/Studium sind Nachweise notwendig. Z.B. Abschluss- bzw. Maturazeugnis, letzter Schulbesuchsnachweis, Abgangszeugnis, letzte Zulassungsbestätigung sowie Exmatrikulationsbestätigung der Universität, Nachweis über den Abbruch des Studiums, Nachweis über erfolgreich beendetes Studium. Wurde ein Studium ohne Erfolgsnachweis abgebrochen, so beginnt die Erwerbslosigkeit ab dem Ende des letzten Semesters. 
Erwerbslosigkeit liegt auch vor, wenn das Entgelt aus eigener Erwerbstätigkeit die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. 
Die Gründe, die für die Fortdauer der Angehörigeneigenschaft maßgebend sind, müssen vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetreten sein. Als Nachweis der Erwerbslosigkeit genügt die schriftliche Erklärung des Versicherten.

Beispiel 1

	Vollendung 18.Lj mit 08.05.2013
	Schule bis 30.6.2015

	im Anschluss an die Berufsausbildung 2 Monate erwerbslos
	ab 01.07.2015 Anspruchsberechtigung wegen Erwerbslosigkeit (= Beginn 24monatige Frist)

	danach 8 Monate Präsenzdienst
	keine Anspruchsberechtigung von 01.09.2015 bis 30.04.2016

	danach 6 Monate Erwerbstätigkeit als Angestellter
	ASVG-Pflichtversicherung von 01.05.2016 bis 31.10.2016 

	danach wieder 18 Monate erwerbslos (geringfügige Beschäftigung - kein Anspruch auf Arbeitslosengeld)
	Anspruchsberechtigung wegen Erwerbslosigkeit von 01.11.2016 bis 30.06.2017 (nur mehr für 8 Monate möglich!) 



Beispiel 2

	Vollendung 18.Lj mit 08.05.2013
	Schule bis 30.6.2015

	im Anschluss an die Berufsausbildung 2 Monate erwerbslos
	ab 01.07.2015 Anspruchsberechtigung wegen Erwerbslosigkeit (= Beginn 24monatige Frist)

	danach 8 Monate Präsenzdienst
	keine Anspruchsberechtigung von 01.09.2015 bis 30.04.2016

	danach 5 Monate Erwerbstätigkeit als Angestellter
	ASVG-Pflichtversicherung von 01.05.2016 bis 30.09.2016 

	danach 5 Jahre Studium
	Anspruchsberechtigung wegen Studium von 1.10.2016 bis 30.06.2021

	danach wieder erwerbslos (geringfügige Beschäftigung - kein Anspruch auf Arbeitslosengeld)
	ab 01.07.2021 Anspruchsberechtigung wegen Erwerbslosigkeit (bis maximal 30.06.2023)



Erwerbsunfähigkeit: Ohne zeitliche Einschränkung besteht die Anspruchsberechtigung für jene Kinder / Enkel, die seit dem 18. Lebensjahr bzw. seit dem vor dem 27. Lebensjahr gelegenen Ende der Schul- oder Berufsausbildung infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig sind. Die Erwerbsunfähigkeit ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, das dem Landesstellenarzt zur Begutachtung vorzulegen ist.
ACHTUNG:
Für Fragen zur Mitversicherung, die nicht selbst beantwortet werden können, ist im GW+ LW-Bereich das PPS der jeweiligen Landesstelle zuständig. 














5. [bookmark: _Toc42451386]Kindeseigenschaft

· Betrifft Waisenpension und Kinderzuschuss! Mitversicherung siehe 4.3.

5.1 [bookmark: _Toc42451387]Kindesbegriff

[bookmark: _Toc42451388]5.1.1. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr die Kinder und Wahlkinder der versicherten Person, sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – die Stiefkinder und Enkel.
Stiefkinder und Enkel gelten nur dann als Kinder, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die Enkel überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten im Sinne des § 232 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der Versicherte ihren Wohnsitz im Inland haben. 

[bookmark: _Toc42451389]5.1.2. Bis zum vollendeten 27. Lebensjahr

Die Kindeseigenschaft besteht auch nach der Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und solange 
a) das Kind sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, oder ein Freiwilliges Soziales Jahr[footnoteRef:6] absolviert, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres [6:  oder Freiwilliges Umweltschutzjahr, Gedenkdienst, Friedens- und Sozialdienst im Ausland] 

b) seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seid Ablauf des in § 128 Z 1 oder Z 2 genannten Zeitraumes (d.h. seit der Schul- oder Berufsausbildung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres oder des freiwilligen Sozialjahres) infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig ist. 
Erfolgsnachweis
a) Diplomstudien
· 1.Abschnitt: zu Studienbeginn Inskriptionsbestätigung, ab dem 2. Studienjahr zusätzlich Studienerfolgsnachweis (mindestens 16 ECTS bzw. 8 Semesterwochenstunden)
· 2. Abschnitt: Nachweis der 1. Diplomprüfung

b) Bachelor-/Masterstudien
·  Ersteinschreibung: Inskriptionsbestätigung, ab dem 2. Studienjahr (auch im Masterstudium!) zusätzlich Studienerfolgsnachweis über mindestens 16 ECTS bzw. 8 Semesterwochenstunden

Als Nachweis gilt jeweils auch der laufende Familienbeihilfebezug.[footnoteRef:7] [7:  Für Studierende kann den Eltern Familienbeihilfe gewährt werden. Dies ist grundsätzlich bis zum Alter von 24 Jahren möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich die Anspruchsdauer darüber hinaus bis zum Alter von 25 Jahren verlängern (Präsenz-/Zivildienst, Schwangerschaft, erhebliche Behinderung etc.). 
Quelle: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080712.html ] 


Ein Informationsschreiben bez. notwendiger Unterlagen wird im September verschickt, ein Erinnerungsschreiben Anfang November:

[image: ]
 
Erfolgt keine Rückmeldung, entfällt die Kindeseigenschaft per 1.12. des jeweiligen Jahres.

Die Fristen für die Einreichung der Nachweise sind in A-FRI abrufbar: 

[image: ]

Erfolgt keine Rückmeldung auf die Anforderung vom September, ergeht zu dem o.a. Zeitpunkt ein Urgenzschreiben. 






Wird auch auf das Urgenzschreiben nicht reagiert, entfällt die Kindeseigenschaft und somit auch der der Kinderzuschuss mit 1.12. Im Anschluss wird geprüft, ob man den bereits gewährten Kinderzuschuss infolge Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzung rückwirkend entziehen muss. 


Spätestmögliches Wegfalldatum des Kinderzuschusses: 1. Tag des Monats, der auf die Vollendung des 27. Lebensjahres des Kindes folgt. 




Zusammenfassung der Grundvoraussetzungen: 

	Kinderzuschuss
	Waisenpension

	
Kinder
Wahlkinder

bei Hausgemeinschaft:

Stiefkinder

Hausgemeinschaft, Unterhaltsberechtigung. Gewöhnlicher Aufenthalt im Inland:

Enkelkinder

	
Kinder
Wahlkinder

bei Hausgemeinschaft:

Stiefkinder




[bookmark: _Toc42451390]5.1.3. Beispiele Kindeseigenschaft bei Erwerbsunfähigkeit 

Beispiel 1

Kind wird vor dem vollendeten 18. Lebensjahr erwerbsunfähig

· Kindeseigenschaft besteht für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit

Beispiel 2

Kind über 18 Jahre. Kindeseigenschaft besteht aufgrund Schul-/Berufsausbildung. Erwerbsunfähigkeit tritt bei aufrechter Kindeseigenschaft ein.

· Kindeseigenschaft besteht für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit

Beispiel 3

Kind über 18 Jahre. Ausbildung bereits beendet. Zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit besteht keine Kindeseigenschaft.

· KEINE Kindeseigenschaft aufgrund Erwerbsunfähigkeit



[bookmark: _Toc42451391]5.2. Kinderzuschuss

Zu allen Eigenpensionen gebührt für jedes Kind ein Kinderzuschuss. Für die Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuss gebührt für ein- und dasselbe Kind kein weiterer Kinderzuschuss (d.h. er kann für ein Kind nur von einem Elternteil bezogen werden). 
Als Kinder in Bezug auf den Kinderzuschuss gelten auch Enkelkinder, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, gegenüber dem Versicherten unterhaltsberechtigt sind und beide ihren Wohnsitz im Inland haben.
Über das vollendete 18. Lebensjahr hinaus wird der Kinderzuschuss nur auf besonderen Antrag gewährt (Voraussetzungen: siehe 5.1.1 – 5.1.3). Der Kinderzuschuss beträgt für jedes Kind monatlich € 29,07, eine jährliche Anpassung dieses Betrages ist nicht vorgesehen. 
Wird laufend ein Kinderzuschuss ausbezahlt, ist dies in der Maske A-ALL1 ersichtlich:
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Details sind der Maske A-KI1 (auch A-KI2) zu entnehmen.
[image: ]

Beginn des Kinderzuschusses  (und zwischenzeitlicher Wegfall)

Spätestmögliches Auslaufdatum des Kinderzuschusses (Wegfall spätestens mit 1. Tag des Monats, der auf die Vollendung des 27. Lebensjahres des Kindes folgt). 








Daten des Kindes, für das der Kinderzuschuss bezogen wird. 






6. [bookmark: _Toc42451392]Pension und Erwerbseinkommen 

[bookmark: _Toc42451393]6.1. Alterspension und Erwerbseinkommen 

Wird während des Bezugs einer Regelalterspension auch eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, hat dies – unabhängig vom erzielten Erwerbseinkommen – keinen Einfluss auf die Pensionshöhe.
Handelt es sich dabei um eine die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründende Erwerbstätigkeit, gebührt nach jedem Kalenderjahr zusätzlich zur Alterspension ein besonderer Höherversicherungsbetrag, der jedoch – altersabhängig – relativ gering ausfällt. 
Dieser besondere Höherversicherungsbetrag gebührt erstmals nach jenem Kalenderjahr, das der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt. Für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird der besondere Höherversicherungsbetrag jeweils ab 1. Jänner des Folgejahres neu festgesetzt. Dies erfolgt t.a. nach Einlangen des Einkommensteuerbescheides. 


Beispiel

Alterspension ab 01.05.2020
Aufrechte Pflichtversicherung neben Alterspension

Erhöhung der Pension nach versicherungsmathematischer Berechnung 
für die Beiträge 05/20 – 12/20 mit 1.1.2021
für die Beiträge 01/21 – 12/21 mit 01.01.2022

Die besondere Höherversicherung wird amtswegig festgestellt, es ist kein separater Antrag erforderlich. Bei einer ASVG-Pflichtversicherung wird die Beitragsgrundlage durch die ÖGK gemeldet  t.a. Feststellung der besonderen Höherversicherung. Die Durchführung erfolgt im Oktober des Folgejahres.

Bei GSVG-Pflichtversicherung muss das Eintreffen des Steuerbescheides abgewartet werden. Wenn die Beitragsgrundlage des Vorjahres zu diesem Zeitpunkt bereits endgültig gemeldet ist, erfolgt die t.a. Berechnung des besonderen Höherversicherungsbetrages im Oktober, ansonsten mit dem Einlangen des Einkommensteuerbescheides. 












Ansicht im System: 
Pensionsstichtag 1.4.2012 (frühestmöglicher Stichtag für Alterspension)
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Weiterführen der selbständigen Erwerbstätigkeit neben dem Pensionsbezug
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Laufende Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung, auch nach dem Pensionsstichtag. Für diese Pflichtversicherung sind Pensionsversicherungsbeiträge zu entrichten. In der Folge entsteht ein Anspruch auf den besonderen Höherversicherungsbetrag. 











Besonderer Höherversicherungsbetrag in der Maske PE-HV:

[image: ]Blättermöglichkeit

Gesamtbetrag
Besonderer Höherversicherungsbetrag, der durch die Erwerbstätigkeit im vorangegangenen Jahr entstanden ist. 
Besonderer Höherversicherungsbetrag ab 1.1.2022 durch Erwerbstätigkeit 2021.
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Gesamtsumme aus allen vorangegangenen Jahren 




Oben: Gesamtsumme
Unten: Neu dazugekommener besonderer Höherversicherungsbetrag durch Erwerbstätigkeit im Jahr 2020








[bookmark: _Toc42451394]6.3. Vorzeitige Alterspension und Erwerbseinkommen
Bei Auskünften zur Erwerbstätigkeit zusätzlich zu einer vorzeitigen Alterspension muss der Hinweis auf die Beachtung der Geringfügigkeitsgrenze gegeben werden.
Vorzeitige Alterspensionen bei langer Versicherungsdauer fallen mit dem Tag weg, ab dem eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung vorliegt bzw. ab dem eine die Pflichtversicherung in der PV begründende Erwerbstätigkeit vorliegt oder eine sonstige selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit mit einem Bruttoerwerbseinkommen über der Geringfügigkeitsgrenze (2023: € 500,91/Monat) ausgeübt wird. Bei der Ausübung mehrerer Erwerbstätigkeiten ist die Summe der Einkünfte maßgeblich. Bei selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit kann ein Verlustausgleich erfolgen. 
Bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft erfolgt die Beurteilung nicht auf Basis der tatsächlichen Einkünfte, sondern anhand des Einheitswertes der Land (Forst) Wirtschaft. Ein Einheitswert bis € 2400 ist nicht pensionsschädlich. ACHTUNG: Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten: Keine Berücksichtigung von daraus erzielten Einkünften bei gleichzeitiger Führung eines Flächenbetriebes (ab EHW € 150). 
Nach Beendigung einer solchen Erwerbstätigkeit lebt die weggefallene vorzeitige Alterspension wieder auf bzw. ist eine amtswegige Erhöhung der Leistung zum Regelpensionsalter zu prüfen. 

Diese Regelungen hinsichtlich Wegfall und Wiederaufleben bei Erwerbseinkommen gelten auch für die Korridor- bzw. Schwerarbeitspension. 

Beispiel 1

Bezug einer vorzeitigen Alterspension seit 01.01.2015

Aufnahme einer pensionsschädlichen Erwerbstätigkeit mit 05.12.2015  Wegfall der Pension mit 05.12.2015

Einstellung der Tätigkeit mit 07.01.2016  Pension lebt mit 08.01.2016 wieder auf (auch wenn bei Selbständigen die Pflichtversicherung erst mit Ende des Monats endet)

Beispiel 2 

Bezug einer vorzeitigen Alterspension seit 01.10.2015

Aufnahme einer pensionsschädlichen Erwerbstätigkeit mit 05.12.2015  Wegfall der Pension mit 05.12.2015

Vollendung des 65. Lebensjahres (= Erreichen des Regelpensionsalters) am 12.02.2016  Pension lebt mit 01.03.2016  wieder auf. 

Es erfolgt in beiden Fällen eine amtswegige Neuberechnung zum Stichtag der Alterspension.
 


Aufnahme einer SET und Eintritt der Pflichtversicherung in der PV
[image: ]

[image: ]

Wegfall der vorzeitigen Alterspension. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
(= Pensionsart 112) gewährt ab Stichtag 01.03.2014. 



Wegfall der vorzeitigen Alterspension mit Bescheid per 02.01.2015 (Datum des Eintritts der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung)
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Das Ruhen ist auch in der Maske A-KAT ersichtlich:
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[bookmark: _Toc42451395]6.3. Erwerbsunfähigkeitspension und Erwerbseinkommen

Wird neben der EU-Pension ein Erwerbseinkommen bezogen, das die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, gebührt nur eine Teilpension. Das Ausmaß der Teilpension ist vom Gesamteinkommen (Pension + Erwerbseinkommen) abhängig, wobei ein im Jahr 2023 erzieltes Gesamteinkommen bis monatlich € 1.357,72 unerheblich ist. 
Die Verminderung der Pension beträgt höchstens 50%. 

ACHTUNG: Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten: Keine Berücksichtigung von daraus erzielten Einkünften bei gleichzeitiger Führung eines Flächenbetriebes (ab EHW € 150).

Die Erwerbsunfähigkeitspension gebührt aufgrund der Höhe des anrechenbaren Erwerbseinkommens als 50%ige Teilpension. 

[image: ]
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7. [bookmark: _Toc42451396]Ausgleichszulage

[bookmark: _Toc42451397]7.1. Allgemeines 

Diese erhalten Pensionisten als Aufstockung ihres Gesamteinkommens, wenn dieses unter einem bestimmten Mindestbetrag (= Richtsatz) liegt und der Aufenthalt im Inland liegt. Dadurch wird Pensionisten ein gewisses Mindesteinkommen garantiert. Durch das der Lebensunterhalt der Betroffenen gesichert werden soll. Das Gesamteinkommen ist die Summe aller Einkünfte eines Pensionisten. 

Beispiel: 1199 020539

Es gibt keine Mindestpension!

Die Ausgleichszulage gebührt in der Höhe der Differenz zwischen der Summe aus Pension, dem sonstigen anrechenbaren Nettoeinkommen und der zu berücksichtigenden Unterhaltsansprüche einerseits und dem jeweiligen Richtsatz andererseits. Die Ausgleichszulage wird nur gewährt, solange der Pensionsberechtigte seinen rechtmäßig gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 






Die Ausgleichszulage gebührt ab Beginn des vor der Antragstellung liegenden Kalendermonats. 
Alle drei Jahre erfolgt eine Überprüfung der Voraussetzungen. 

Werden die erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb einer gewissen Frist übermittelt, wird die Ausgleichszulage zurückgehalten und der Versicherte entsprechend informiert: 
[image: ]

Mit dem Wegfall der Ausgleichzulage entfallen auch damit verbundene Vergünstigungen wie Rezeptgebührenbefreiung und Kostenanteilsbefreiung: 
[image: ]

Der zwischenzeitliche AZ-Wegfall und seine Auswirkungen sind auch in KISS ersichtlich:
[image: ]

Das Ende der REZB/KOAB per 31.8.2016 entspricht dem Datum des Entfalls der AZ. Nachdem diese rückwirkend per 1.9.2016 weitergewährt wurde, ist mit gleichem Datum wieder eine REZB/KOAB eingetragen. 







In der Ansicht A-ALL2 sind sowohl der Wegfall der Ausgleichszulage mit 1.9.2016, als auch die spätere Wiedergewährung ersichtlich:

 
[image: ]

Der Versicherte wird über die Weitergewährung schriftlich in Kenntnis gesetzt: 
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In der Ansicht A-ALL1 ist das letzte Änderungsdatum, wie auch die Höhe der Nachzahlung abrufbar: 

[image: ]



Letztes Änderungsdatum 1.10.2016  Weitergewährung der AZ wurde festgestellt. 





Nachzahlung der AZ für September (abzüglich Krankenversicherungsbeitrag anteilig – siehe auch Folgebeispiel). 








[bookmark: _Toc42451398]7.2. Richtsatz

Der Richtsatz ist ein soziales Existenzminimum, das verschiedenen persönlichen Umständen angepasst ist. 
	Einzelrichtsatz
€ 1.110,26
	Familienrichtsatz
€ 1.751,56
	Richtsatz für Waisenpensionen € 408,36 bis € 1.110,26

	Alleinstehende[footnoteRef:8] Alters-, EU-, Witwen-/Witwerpensionisten [8:  Auch Verheiratete mit getrennten Haushalten.] 



	Bezieher einer Alters- oder EU-Pension, die mit ihrem Ehepartner im gemeinsamen Haushalt leben. 

	Halbwaisen:
Unter 24 J.: € 408,36
Über 24 J.: € 725,67
Vollwaisen:
Unter 24 J.: € 613,16
Über 24 J: € 1.110,26





Für jedes Kind mit Anspruch auf Kinderzuschuss (siehe auch 5.2) und einem Nettoeinkommen unter € 379,02 erhöht sich der Richtsatz um € 159,00 abzüglich Kinderzuschuss.
Der jeweils heranzuziehende Richtsatz ist in der Ansicht AZ ersichtlich.
[image: ]
[bookmark: _Toc42451399]7.3. AZ-Bonus
Ab 1.1.2021: Einführung eines „Ausgleichszulagen-Bonus“ bzw „Pensionsbonus“ 
Der Besondere Ausgleichszulagenrichtsatz für langzeitversicherte Personen mit geringem Einkommen wird abgeschafft und durch den „Ausgleichszulagenbonus“ bzw „Pensionsbonus“ ersetzt. Neu ist, dass auch bis zu 60 Kindererziehungsmonate und bis zu 12 Präsenzdienstmonate für den Bonus angerechnet werden. 
Der Bonus gebührt nur zu Eigenpensionen, nicht zu Hinterbliebenenpensionen. Den AP-Bonus gibt es in drei verschiedenen Höhen: 
· für Einzelpersonen (Anwendung des AZ-Einzelrichtsatzes) mit mindestens 30 Beitragsjahren (APBonus E30) 
· für Einzelpersonen mit mindestens 40 Beitragsjahren (APBonus E40) 
· für Ehepaare bzw eingetragene Partner (Anwendung des AZ-Familienrichtsatzes), wenn einer der Partner mindestens 40 Beitragsjahre erworben hat (APBonus F40). 
Für Paare gibt es den APBonus erst mit 40 Beitragsjahren; Personen mit Familienrichtsatz mit 30 Beitragsjahren bekommen keinen APBonus. 
Grenzwerte: Der APBonus gebührt, wenn das Gesamteinkommen der anspruchsberechtigten Person (bei Paaren das Gesamteinkommen beider Partner) einen bestimmten Betrag nicht übersteigt. Die maximale Höhe ergibt sich aus der Differenz des anzuwendenden Richtsatzes und dem Grenzwert. 




	APBonus
	Voraussetzungen
	Grenzwert für das Gesamteinkommen
	Maximale Höhe

	APBonus E30
	AZ-Einzelrichtsatz
mind 360 Beitragsmonate 
(inkl KIEZ+PD)
	1.208,06 €
	164,37 €

	APBonus E40
	AZ-Einzelrichtsatz
mind 480 Beitragsmonate 
(inkl KIEZ+PD)
	1.443,23 €
	419,19 €

	APBonus F40
	AZ-Familienrichtsatz
mind 480 Beitragsmonate
bei einem oder beiden Partnern
	1.948,08 €
	418,74 €


ACHTUNG: Unter bestimmten Voraussetzungen können unterschiedliche Träger für die Ausgleichszulage und den AZ-Bonus zuständig sein! 

Leben die Ehegatten/Partner im gemeinsamen Haushalt ist bei beiden Partnern zu prüfen, ob ein Anspruch auf AZ/PE Bonus F480 besteht.
1. Hat nur ein Partner die erforderlichen 480 Beitragsmonate, dann gebührt der AZ/PE Bonus F480 zur Pension dieses Partners.
1. Haben hingegen beide Partner die erforderliche n 480 Beitragsmonate, gebührt der Bonus nur einmal. Er gebührt zu jener Pension mit dem früheren Stichtag.

Die Ausgleichszulage gebührt immer zur Pension mit dem früheren Stichtag, dadurch kann es zur obigen Konstellation kommen.
[bookmark: _Toc42451400]7.4. Anrechenbare Einkünfte
Grundsätzlich ist alles anrechenbar, außer es ist im Gesetz dezidiert ausgenommen!

· in- und ausländische Pensionen
· Renten öffentlicher und privater Art
· Einkünfte aus Erwerbstätigkeit
· Kranken- und Arbeitslosengeld
· Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
· Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
· Ausgedinge, Leibrenten, Fruchtgenuss, Wohnrechte
· Unterhaltsansprüche an Ehepartner sowie an geschiedene oder getrennte Partner und im gemeinsamen Haushalt lebende Eltern









Anrechenbare Einkünfte sind der Ansicht A-WE zu entnehmen

[image: ]


Einkünfte aus Deutschland.
polnische Einkünfte


Auf eine gebührende Ausgleichszulage wird ein Gesamtbetrag von 118,00€ (Summe aus relevanten deutschen und polnischen Einkünften) angerechnet.

Anrechnung von Privateinkünften sowie Sachbezügen 

[image: ]

[bookmark: _Toc42451401]7.5. Anrechnungsfreie Einkünfte (Bspl.) 

· Pensionssonderzahlungen
· Wertausgleichszahlungen
· Familienbeihilfen
· Studien- und Schülerbeihilfen
· Pflegegeld
· Versorgungsleistungen 
· Kinderbetreuungsgeld

[bookmark: _Toc42451402]7.6. Beispiele Ausgleichszulage 

Pensionsbezieher verheiratet, wohnt mit Gattin im gemeinsamen Haushalt. Gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich. 

Die Bruttopension beträgt € 800,00. 
Zur Pension gebührt Pflegegeld der Stufe 3 in der Höhe von € 442,90. 

Der Ausgleichszulagenrichtsatz beträgt € 1398,97 (Wert 2019). 

Anrechenbare Nettoeinkünfte:
Pension Gattin           € 200,00
Mieteinkünfte             € 100,00

Nichtanrechenbare Einkünfte:
Pflegegeld

Berechnung Ausgleichszulage:
Richtsatz                                 € 1398,97
abzüglich
Bruttopension AZ-Werber      € 800,00
Nettopension Gattin               € 200,00
Mieteinkünfte (netto)             € 100,00

Ausgleichszulage                   € 298,97

Ausgleichszulagenbezieher werden automatisch von den Kostenanteilen sowie der Rezeptgebühr befreit. Zudem besteht die Möglichkeit, sich bei den zuständigen Stellen auf Antrag von den Rundfunkgebühren und der Telefongrundgebühr befreien zu lassen. 

Kostenanteils- und Rezeptgebührenbefreiung aufgrund des Ausgleichszulagenbezugs in KISS: 
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8. [bookmark: _Toc42451403]Pensionskonto 

[bookmark: _Toc42451404]8.1. Allgemeines 

Das Pensionskonto wurde für alle Personen mit Geburtsdatum ab 1.1.1955 eingerichtet

[bookmark: _Toc42451405]8.2. Kontoerstgutschrift

Für Personen, die Versicherungszeiten sowohl vor als auch ab dem Jahr 2005 erworben haben, wurde zum 1.1.2014 die Kontoerstgutschrift errechnet.
Für Personen, die ausschließlich Versicherungszeiten ab dem 1.1.2005 erworben haben, wird die Pension allein aus dem Pensionskonto errechnet. 

Versicherungszeiten ab 1.1.2005

Als Versicherungszeiten nach dem APG (auch in Verbindung mit dem ASVG, GSVG und BSVG) gelten nur für Versicherte geboren ab 1.1.1955 alle nach dem 31.12.2004 erworbenen 
· Beitragszeiten der Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit

· Beitragszeiten einer Teilpflichtversicherung, für die der Bund, das Bundesministerium für Landesverteidigung, das Arbeitsmarktservice oder ein öffentlicher Fonds Beiträge zu zahlen hat

· Beitragszeiten einer freiwilligen Versicherung


Berechnung:

Jährliche Beitragsgrundlage x 1,78% = Teilgutschrift
Summe der Teilgutschriften aufgewertet = Gesamtgutschrift
Gesamtgutschrift: 14 = monatliche Bruttopension

Mithilfe des Pensionskontorechners www.pensionskontorechner.at können Versicherte – unter Angabe ihrer Kontoerstgutschrift - die Entwicklung ihres Pensionskontos sowie ihre künftige Pension abschätzen. 
Die Daten sind vom Versicherten selbst einzutragen, die Anwendung hat keinen Zugriff auf die Versicherungszeiten der betreffenden Person. 
Bei Beziehern von Leistungen aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit, Invalidität oder Berufsunfähigkeit wird das Pensionskonto nicht abgeschlossen, sondern weitergeführt und tw. Versandt. Im Fall weiterer Erwerbstätigkeit werden zusätzliche Teilgutschriften erworben und es erfolgt eine Neuberechnung zum Stichtag der Alterspension.

[bookmark: _Toc42451406]8.3. Einstieg ins Pensionskonto 

Der Einstieg ins Pensionskonto für Versicherte kann über die Homepage der SVA, über Finanzonline (Services Sozialversicherung, siehe Abbildung) sowie mittels Bürgerkarte, Handysignatur oder Globaltrust Citizen unter www.neuespensionskonto.at erfolgen. Die Einrichtung der Handysignatur kann vor Ort in der Landesstelle erfolgen; ein amtlicher Lichtbildausweis ist mitzuführen. ACHTUNG: Die Freischaltung der e-card zur Bürgerkarte in den Landesstellen ist nicht mehr möglich!
Bürgerkarte und Handysignatur können auch über Finanzonline aktiviert werden, sofern ein persönlicher Zugang vorhanden ist; hierfür ist keine persönliche Vorsprache erforderlich. Die Zugangscodes werden dem Antragsteller auf dem Postweg übermittelt. 
Handysignatur/Bürgerkarte über Finanzonline - durch Klick auf Bürgerkarte aktivieren können sowohl Handysignatur, als auch Bürgerkarte angefordert werden.

[image: ]

Die Auswahl erfolgt im zweiten Schritt (Mobiltelefon/E-Card). 
[image: ]
Außerdem können Handysignatur und Bürgerkarte bei diversen Registrierungsstellen freigeschaltet werden, eine Suche nach der nächstgelegenen Stelle ist unter folgendem Link möglich: 

https://www1.a-trust.at/sonstiges/registrierungsstellen/ 

Nach erfolgter Aktivierung der Handysignatur meldet man sich bei dem gewünschten Dienst mit der Handynummer sowie dem (selbstgewählten) Signaturpasswort an und erhält dann einen TAN-Code per SMS an die hinterlegte Nummer, der zur Bestätigung ebenfalls eingegeben werden muss.

Ansicht des Pensionskontos für Versicherte bei Selbstabruf unter www.neuespensionskonto.at: 
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Über die Menüauswahl können weitere Informationen zum Pensionskonto abgerufen werden:
Pensionswert: 
Der fiktive, monatliche Pensionswert wird angezeigt ( Höhe der monatlichen Bruttopension, wenn keine weiteren Versicherungszeiten mehr erworben werden, die Mindestversicherungszeit erfüllt wird und die Pension zum Regelpensionsalter angetreten wird). 
Außerdem angezeigt wird die  Anzahl der österreichischen Versicherungsmonate zum 31.12. des Vorjahres. 
Dokumente:
Die aktuelle Kontomitteilung sowie die letzte Mitteilung zur Kontoerstgutschrift können eingesehen und ausgedruckt werden. Zudem besteht eine Abofunktion für regelmäßige Kontomitteilungen, die über diesen Menüpunkt gesteuert werden kann. 
Information über das Pensionskonto: 
Zeigt den zum gegebenen Zeitpunkt zuständigen Pensionsversicherungsträger an und bietet Begriffserklärungen zum Pensionskonto.


Zeigt Details zu den einzelnen Jahren und Beitragsgrundlagen, Art der Versicherung (z.B. Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit nach dem ASVG, Dienstgeber etc.) 



Abruf des Pensionskontos über die Anwendung SV-Portal: 

[bookmark: _Toc42432445][bookmark: _Toc42448660][bookmark: _Toc42451407][image: ]
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Personendaten sowie Informationen zur Kontoerstgutschrift werden angezeigt:

[image: ]
Über das Auswahlmenü lassen sich verschiedene Detailansichten aufrufen sowie jene Ansicht zeigen, die der Versicherte beim Abruf seiner Daten unter www.neuespenionskonto.at erhält. 






Über das ePK lassen sich auch aktuelle Kontomitteilungen versenden: 
Berechnung/Erstellung anklicken
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Kontomitteilung erstellen auswählen
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Durch Klick auf Zusenden wird der externe Druck und Versand angestoßen – bitte bevorzugt verwenden!
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Bestätigungsanzeige
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Alternativ besteht auch die Möglichkeit des lokalen Drucks. 
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[bookmark: _Toc42451408]8.4. Freiwilliges Pensionssplitting 

Eltern können für die Zeiten der Kindererziehung ab 2005 ein freiwilliges Pensionssplitting vereinbaren: Der Elternteil, der erwerbstätig ist und die Kinder NICHT überwiegend erzieht, kann für die ersten sieben Jahre (bei Mehrlingsgeburten für die ersten fünf Jahre) nach der Geburt bis zu 50% seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto des Elternteils, der sich der Kindererziehung widmet, übertragen lassen. Die Jahreshöchstbeitragsgrundlage darf dabei nicht überschritten werden. Teilgutschriften, die nicht auf eine Erwerbstätigkeit zurückgehen (z.B. für Arbeitslosengeld) können nicht übertragen werden. 
Die Übertragung muss bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des Kindes beantragt werden. Maximal können 14 Jahre übertragen werden. 

Formular PPS-110403





















[bookmark: _Toc42451409]8.5. Kindererziehungszeiten
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Bereits festgestellte Kindererziehungszeiten sind im ZV-Online, wie auch im ePK und VDA ersichtlich.  
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9. [bookmark: _Toc42451410]Pflegegeld

[bookmark: _Toc42451411]9.1. Allgemeines

Die Bestimmungen zum Pflegegeld sind in Österreich einheitlich im Bundespflegegeldgesetz (BPGG) geregelt. 
Die Höhe des Pflegegeldes orientiert sich am individuell festgelegten Bedarf an Pflege und Betreuung.
Ab dem 1.1.2021 wird das Pflegegeld jährlich mit dem Pensionsanpassungsfaktor erhöht. 

[bookmark: _Toc42451412]9.2. Antrag und Auszahlung  
Der Antrag auf Zuerkennung von Pflegegeld kann auch telefonisch gestellt werden. Dies dient der Fristenwahrung, da der Pflegegeldbezug frühestens mit dem auf den Antrag nächstfolgenden Monatsersten beginnt. Berechtigt, einen telefonischen Pflegegeldantrag zu stellen, ist der Pflegebedürftige selbst, weiters gesetzliche Vertreter und Sachwalter sowie Familienmitglieder und Haushaltsangehörige. Der telefonische Antrag wird mit Telefonnotiz dokumentiert und das Antragsformular versandt.
Es muss in jedem Fall auch noch ein schriftlicher Antrag eingereicht werden! 
Sämtliche Pflegegeldanträge sind in der Ansicht A-STAT aufgelistet:
[image: ]
Bei Antragsart 20 handelt es sich immer um einen Pflegegeldantrag.

Zeigt Antrags- und Erledigungsdatum des jeweiligen Antrags an. 

In der Spalte Erledigungsart ist – bei Bewilligung des Antrags – angeführt, welche Pflegestufe sich aus dem Antrag ergeben hat. Hier Pflegestufe3.  


[bookmark: _Toc465668461][bookmark: _Toc465670017][bookmark: _Toc465670553][bookmark: _Toc465674016][bookmark: _Toc465674076][bookmark: _Toc465674568][bookmark: _Toc465681019]

Wird ein Antrag negativ beschieden, findet sich ein Eintrag in der Spalte Ablehnungsgrund: 

[image: ]



Seit dem Erhöhungsantrag vom 29.03.2017 (erledigt per 18.4.2017) besteht Pflegestufe 4. 




Davor war mit 28.4.2016 ein Erhöhungsantrag gestellt worden, der jedoch abgelehnt wurde. 
Die Ablehnung wird mit Bescheid ausgesprochen. 






[bookmark: _Toc42451413]9.2.1 Erhöhungsantrag

Bei Antragstellung unter 6 Monaten bzw. ab Stufe 5 unter 12 Monaten seit der letzten Entscheidung ist ein ärztliches Verschlechterungsattest vorzulegen. Der Beginn des Pflegegeldes hängt vom Antragsdatum ab. Das Pflegegeld bzw. eine allfällige Erhöhung des Pflegegeldes steht ab dem der Antragstellung folgenden Monatsersten zu. 
Das Pflegegeld wird 12 mal pro Jahr an die pflegebedürftige Person selbst bzw. den gesetzlichen Vertreter oder Sachwalter ausbezahlt. Vom Pflegegeld werden keine Lohnsteuer und auch kein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen. 

[bookmark: _Toc42451414]9.3. Anspruch

Anspruch auf Pflegegeld besteht, wenn

· auf Grund einer körperlichen, geistigen bzw. psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung ständig Betreuung und Hilfe in einem bestimmten zeitlichen Mindestmaß erforderlich sind,

· dieser Zustand mindestens sechs Monate andauert und
· der gewöhnliche Aufenthalt der pflegebedürftigen Person in Österreich liegt. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz haben, österreichisches Pflegegeld beziehen: wenn sie einen österreichischen KV-Anspruch haben. Dann kann das Pflegegeld exportiert werden. 

[bookmark: _Toc42451415]9.4. Zuständigkeiten

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) ist für das Pflegegeld zuständig, wenn jemand

· eine Pension der SVS bezieht
· eine besondere Pensionsleistung als Ziviltechniker oder eine wiederkehrende Versorgungsleistung der Ärzte- oder Rechtsanwaltskammer bezieht
· eine Vollrente aus der Unfallversicherung von der SVS bezieht

Bei gleichzeitigem Bezug einer Eigenpension und einer Hinterbliebenenpension wird das Pflegegeld zur Eigenpension gewährt.
Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ist zuständig, wenn jemand eine Pension von der PVA bezieht. Auch Personen, die noch keine Pension beziehen, können einen Anspruch auf Pflegegeld haben. Für sie ist ebenfalls die PVA zuständig.

[bookmark: _Toc42451416]9.5. Pflegestufen

Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegebedarf, es gibt 7 Stufen. 
Für bestimmte Gruppen von Pflegebedürftigen sind Mindesteinstufungen festgelegt (z.b. für Blinde oder Personen, die wegen einer spezifischen Erkrankung auf den Gebrauch eines Rollstuhls zur eigenständigen Lebensführung angewiesen sind).
[image: ]

ACHTUNG: Ab Pflegestufe 5 muss zusätzlich zu den erforderlichen Stunden auch ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand gegeben sein (siehe Liste: 180 Stunden UND …)









Pflegeaufwand 183 Stunden, jedoch Pflegestufe 4, da kein außergewöhnlicher Aufwand
[image: ]














[bookmark: _Toc42451417]9.6. Ruhen

Das Pflegegeld ruht ab dem zweiten Tag eines stationären Krankenhaus-, Rehabilitations- oder Kuraufenthaltes für dessen Dauer, wenn ein in- oder ausländischer Sozialversicherungsträger, der Bund, ein Landesgesundheitsfonds oder eine Krankenfürsorgeanstalt überwiegend die Kosten des Aufenthalts trägt.
Es gibt eine so genannte Datendrehscheibe, durch welche die SVS Kenntnis vom stationären Aufenthalt im Krankenhaus oder dergleichen erlangt, somit ist eine diesbezügliche Meldung entbehrlich. Nachdem das Ruhen aufgehoben wurde, wird ein eventuell zu viel einbehaltener Betrag meist binnen einer Woche mittels einer separaten Anweisung ausbezahlt. 
Es gibt bestimmte Fallkonstellationen, in denen ein Ruhen nicht festgestellt wird, z.B. wenn eine Pflegefachkraft angestellt ist oder auch auf Werkvertragsbasis beschäftigt wird (z.B. Personenbetreuer). In diesem Fall sind die Anstellungsverträge bzw. geeignete Nachweise vom DLZ in die Landesstelle anzufordern. Bei diesbezüglichen Detailfragen  Call to Expert. 
Ruhen des Pflegegeldes aufgrund eines Krankenhausaufenthalts
[image: ]
Ruhen des Pflegegeldes von € 451,80 ab 28.09.2016 aufgrund eines Krankenhausaufenthalts ab 27.09.2016. 

Wiederaufleben des Pflegegeldes mit dem Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus (18.10.2016). 



Wurde zu viel einbehalten, kommt es zu einer Nachzahlung: 
[image: ]
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Betrag stimmt mit dem in A-ALL1 ersichtlichen Nachzahlungsbetrag überein. 
Für Details zur Zahlung ins Feld EZ klicken.







[image: ]



Mit Rechtsklick ins Feld Zahlungszweck lässt sich verifizieren, dass es sich bei der Auszahlung um Pflegegeld handelt.
Zahlungszweck 05 = Pflegegeld. 














Die letzten Änderungen, inkl. Ruhen, lassen sich in der Maske A-ALL2 nachvollziehen: 

[image: ]

Ruhen des Pflegegelds aufgrund KH-Aufenthalt, keine Auszahlung mit  der Oktoberpension. 


Höhe des Pflegegeldes Stufe 3 im Jahr 2015:
€ 442,90/Monat





Wegfall des Ruhens mit Ende des Krankenhausaufenthalts, Pflegegeld wird mit Novemberpension wieder regulär ausbezahlt. 
Anpassung der Höhe mit Jahreswechsel,
Pflegegeld der Stufe 3 im Jahr 2016:
€ 451,80/Monat







Jede Änderung führt in der Maske A-ALL2 zu einem neuen Eintrag (neue Spalte); der Abruf der Änderungen ist mit der Blätterfunktion auch weiter rückwirkend möglich. A-ALL2 zeigt jedoch lediglich den Zeitpunkt der technischen Verarbeitung an, Details sind den Masken A-PFLG bzw. PFLG zu entnehmen. 
Aufenthalt in einem Pflegeheim

Bei einem Pflegeheimaufenthalt (auch in Wohn-, Alters-, Erziehungsheimaufenthalt) auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers werden zur Deckung der Verpflegskosten 80 Prozent des monatlichen Pflegegeldes an den Träger der Kosten überwiesen. 

[image: ]
Als Taschengeld erhält der Pensionist 20% seiner Nettopension + 10% des Pflegegelds der Stufe 3 (! nicht seiner Pflegestufe!) ausbezahlt.
Nettopension: 	1046,70€
Davon 20%:		209,34€ + 45,99€ (= 10% der Pflegestufe 3)

Auszahlungsbetrag: 	238,03€







Informationen zur 24-Stunden-Betreuung

finden sich auf der Homepage des Sozialministeriumservice. www.sozialministeriumservice.at
Bei Nachfragen hinsichtlich der Auflistung von Agenturen/Vereinen an die zuständige Wirtschaftskammer bzw. an die Landesbehörden (Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat) als zuständige Auskunftsstelle für den Pflegebereich verweisen. 



























10. [bookmark: _Toc42451418]Erwachsenenvertretung

Mit 01.07.2018 wurden die gesetzlichen Regelungen für die Vertretung von Erwachsenen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst wahrzunehmen, neu festgelegt.

[image: ]

1) Idealerweise regelt die betroffene Person die Vertretung schon rechtzeitig, bevor ihre Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist. Dafür gibt es – wie bisher – die Vorsorgevollmacht.  Vorsorgevollmachten, die am 30.06.2018 bereits bestanden haben, behalten ihre Gültigkeit. 

2) Auch bei bereits eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit soll die betroffene Person soweit möglich über die Person des Vertreters/der Vertreterin selbst bestimmen können. Dafür wird die gewählte Erwachsenenvertretung neu eingeführt, für die nicht mehr die volle Entscheidungsfähigkeit notwendig ist: Es genügt, dass die Person in Grundzügen versteht, dass sie eine Vertretungsvollmacht einräumt und was das für sie bedeutet. Ist das noch gegeben, kann sie eine oder mehrere nahestehende Personen als Erwachsenenvertreter auswählen und mit diesen eine schriftliche Vertretungsvereinbarung abschließen. Diese Form ist neu und kann erst seit 01.07.2018 begründet werden.

3) Kann die Person nicht einmal mehr eine gewählte Erwachsenenvertretung auswählen, dann sollen – soweit vorhanden – geeignete nahe Angehörige die Vertretung übernehmen (gesetzliche Erwachsenenvertretung). Die Autonomie ist auch dabei noch geschützt: Die betroffene Person kann der Vertretung vorab widersprechen oder auch später noch zum Ausdruck bringen, dass sie die Vertretung nicht wünscht. Die gesetzliche Erwachsenenvertretung ist aus der bisherigen Vertretung durch nahe Angehörige hervorgegangen; Angehörigenvertretungen, die am 30.06.2018 bereits bestanden haben (Registrierung im ÖZVV) bleiben bis 30.06.2021 bestehen; für sie gelten weiterhin die bisherigen Regelungen zum Vertretungsumfang.

4) Die Sachwalterschaft soll weitgehend zurückgedrängt werden. Es gibt zwar noch den gerichtlichen Erwachsenenvertreter. Dieser soll aber hauptsächlich für bestimmte, konkret bezeichnete und aktuell zu erledigende Vertretungshandlungen eingesetzt werden (zB ein Gerichtsverfahren). Ein gerichtlicher Vertreter ist auch dann zu bestellen, wenn keine der anderen Alternativen in Frage kommt. Eine summarische Bestellung „für alle Angelegenheiten“ ist auch hier nicht mehr zulässig. Das Gericht kann mit einem Genehmigungsvorbehalt die Handlungsfähigkeit der vertretenen Person ausschließen, wenn das zur Abwehr einer erheblichen Gefahr erforderlich ist. Anders als die Sachwalterschaft ist die gerichtliche Erwachsenenvertretung auf drei Jahre befristet. Sie kann erneuert werden, wenn die Vertretung weiterhin erforderlich ist; die Vertretungsbefugnis besteht in diesem Fall über den Ablauf der Befristung weiter bis zum Abschluss des Erneuerungsverfahrens. Sachwalterschaften, die am 30.06.2018 bereits bestanden haben, werden in gesetzliche Erwachsenenvertretungen übergeleitet. Dabei bleibt der Vertretungsumfang im bisherigen Umfang aufrecht. Bis 30.06.2019 gilt in allen Fällen ein Genehmigungsvorbehalt. Bis 31.12.2023 wird amtswegig für alle bestehenden Sachwalterschaften ein Erneuerungsverfahren eingeleitet, in dem der geprüft wird, ob die Vertretung weiterhin erforderlich ist, ob sie durch andere Formen ersetzt werden kann, oder ob der Vertretungsumfang angepasst werden kann. Die übergeleitete Sachwalterschaft bleibt während des Erneuerungsverfahrens bestehen.[footnoteRef:9] [9: http://intranet.sva.local/sites/SVAbisZ/PPS/Seiten/Anweisungen/Neuregelung%20der%20Erwachsenenvertretung%20ab%2001.07.2018%20–%20Grundzüge%20der%20Reform.aspx (10.01.2019)] 













Der Vertreter ist der Maske ANW2 in Dante zu entnehmen

[image: ]

Hier ist auch die Art der Vertretung eingetragen

[image: ]

Durch Rechtsklick lassen sich die verschiedenen Kürzel aufrufen

[image: ]

Im gegenständlichen Fall besteht eine Sachwalterschaft, die vor dem 1.7.2018 bestellt wurde – Kürzel 01. 
Fehlt dieser Eintrag und ist es für das Gespräch relevant, so können der/die Vertreter über das ÖZVV abgerufen werden (Anleitung im Anhang, Punkt 13.9). 

11. [bookmark: _Toc42451419]Klagen gegen Bescheide der SVS 

Durch Einbringung der Klage wird das Leistungsverfahren eingeleitet. Die Klage gegen den Bescheid ist binnen 3 Monaten (bei Pensions- und Pflegegeldangelegenheiten) ab Zustellung des Bescheides bei der SVS oder beim Arbeits- und Sozialgericht einzubringen.
Die Klagseinreichung kann relativ formfrei erfolgen, aber jedenfalls schriftlich. Im Verfahren in Sozialrechtssachen trägt die Kosten des Verfahrens der Sozialversicherungsträger.
Die jeweiligen Wirtschaftskammern bieten ihren Mitgliedern für das Verfahren eine kostenlose Rechtsvertretung durch einen Rechtsanwalt.






III. [bookmark: _Toc42451420]Anhang

1. [bookmark: _Toc42451421]Programmeinstieg

1.1 [bookmark: _Toc42451422]Dante

GW: Inkomm  Links  PPS  PV Portal (GW)  Anwendungen  DANTE-Bearbeitung

[image: ]
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LW: Startmenü  LW-Web  Pensionsversicherung  PortalPV  DANTE-Bearbeitung

[image: ]  [image: ]
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1.2 [bookmark: _Toc42451423]Anforderung Pensionistenausweis 

GW: Inkomm  Links  PPS  Pensionistenausweis
[image: ]
LW: Startmenü  LW-Web  Pensionsversicherung  Pensionistenausweis (dzt. Berechtigungen noch nicht vorhanden)


1.3 [bookmark: _Toc42451424]ÖZVV - Erwachsenenvertretung

Das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) ist ein elektronisches Register, in das alle Vertretungsformen (s.o.) verpflichtend einzutragen sind. Die gewählte und die gesetzliche Erwachsenenvertretung entsteht erst mit der Eintragung in dieses Register. In das Register können nur Gerichte und die eintragenden Stellen (Notariat, Rechtsanwaltskanzlei, Erwachsenenschutzverein) sowie Sozialversicherungs- und Sozialhilfeträger Einricht nehmen. Die vertretene Person und ihre Vertretung können über die eintragenden Stellen (d.h. nicht über die SVA!) Einsicht in das ÖZVV nehmen. Alle anderen Stellen bzw. Personen können bei Gericht Auskunft darüber erlangen, ob eine Person eine Vertretung hat und für welche Angelegenheiten. Das Auskunftsverlangen muss schriftlich gestellt werden und einen Nachweis des rechtlichen Interesses enthalten.[footnoteRef:10]  [10:  https://www.justiz.gv.at/web2013/home/justiz/erwachsenenschutz/a-z-des-erwachsenenschutzrechts/oesterreichisches-zentrales-vertretungsverzeichnis-oezvv~3a.de.html (10.01.2019) ] 


Einstieg über Inkomm
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Externe Anwendungen auswählen 
[image: ]
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Die Anmeldung erfolgt mit den gleichen Einstiegsdaten wie bei GISA
[image: ]

Link kopieren und in Firefox übertragen
[image: ]

Weiter durch Anklicken des grauen Feldes
[image: ]

Art der Abfrage auswählen
[image: ]

Namen sowie Geburtsdatum eintragen und mit ENTER bestätigen
[image: ]

Nach dem ersten Einstieg ist die Anwendung im Produktions-Stammportal des Dachverbandes hinterlegt (ist die Appliktaion bzw. GISA bereits unter den Favoriten gespeichert, gelangt man beim nächsten Abruf über diesen Link dorthin, es muss kein weiterer Favorit hinterlegt werden). 
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3. [bookmark: _Toc42451426]Formulare [image: ]


4. [bookmark: _Toc42451427]Infoblätter und Broschüren

4.1. [bookmark: _Toc42451428]Erwerbsunfähigkeitspension 
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4.2. [bookmark: _Toc42451429]Hinterbliebenenpension
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4.3. [bookmark: _Toc42451430]Pflegegeld	
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4.4. [bookmark: _Toc42451431]Pensionszahlungsbeleg
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4.5. [bookmark: _Toc42451432]Meldebelehrung für Pensionisten
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5. [bookmark: _Toc42451433]Fremdabzüge


Fremdabzug 
©PPS Landesstelle Niederösterreich, Mag. Christopher Schruf

Fremdabzug Grundlagen
Es gibt Fälle, in denen Teile der Nettopensionszahlungen auf Grund besonderer gesetzlicher Regelungen nicht an den Pensionisten, sondern an einen anderen Empfänger ausgezahlt werden. Dazu gehören insbesondere

· Forderungs(Gehalts)exekution
· Zession (Forderungsabtretung)
· Legalzession (gesetzliche Forderungsabtretung = 80/20-Teilung)
· Aufrechnung
· Insolvenz

Forderungs(Gehalts)exekution
Die SVS zahlt an ihre Pensionisten laufende Pensionen aus, die wie die Gehälter aus einem Dienstverhältnis gepfändet werden können. Der Gläubiger, der die Pension pfändet, erwirbt dabei ein Pfandrecht am laufenden Pensionsanspruch, die Pfändung erstreckt sich somit auf alle künftigen Pensionszahlungen.

So wie die Gehaltszahlungen aus einem Dienstverhältnis stellen Pensionen die Existenzgrundlage eines Pensionisten dar. Deshalb sind sie nicht in voller Höhe, sondern nur beschränkt pfändbar, das bedeutet, dem Pensionisten muss ein bestimmter pfändungsfreier Betrag (Existenzminimum) verbleiben. Die gesetzlichen Regelungen dazu finden sich in der Exekutionsordnung.

Langen mehrere Gehaltsexekutionen ein, werden die Forderungen nach ihrem zeitlichen Einlangen gereiht und nacheinander befriedigt (Rangordnung).

Eine besondere Form der Gehaltsexekution ist die Unterhaltsexekution, also die Pfändung von Unterhaltsansprüchen. Da derartige Ansprüche für die unterhaltsberechtigte Person existenzsichernd sind, können, wenn der Unterhaltsschuldner einmal in Verzug gerät, auch künftige Unterhaltsforderungen gepfändet werden. Außerdem gilt für Unterhaltsexekutionen – wiederum zum Schutz der unterhaltsberechtigten Person – ein niedrigeres Existenzminimum. Dadurch kommt es selbst dann, wenn vorrangige Exekutionen vorhanden sind, zu Abzügen für die Unterhaltsexekution.

Die SVS hat in der Gehaltsexekution eines ihrer Pensionisten die Rolle des so genannten Drittschuldners. In diesem Zusammenhang muss sie im Normalfall bei Einlangen einer Exekution dem betreibenden Gläubiger die Höhe der Pension sowie vorrangige Abzüge bekanntgeben (Drittschuldnererklärung). Weiters ist sie – sofern es zu einem Abzug kommt – für korrekte Einbehalte und deren Überweisung an den betreibenden Gläubiger verantwortlich.

Zession (Forderungsabtretung)
Der Pensionist kann auch durch privatrechtlichen Vertrag vereinbaren, dass ein Teil seiner Pension an einen Dritten ausgezahlt wird. Diesen Vertrag nennt man Zession oder Forderungsabtretung. Hauptanwendungsfall einer Zession ist die Besicherung eines Kredits. Dabei wird die Abtretung im Normalfall nur zur Sicherstellung durchgeführt, das bedeutet, dass der Abtretungsgläubiger zunächst auf Abzüge verzichtet und sich nur den Rang sichert. Erst wenn der Pensionist mit den Kreditraten in Verzug gerät, gibt die Bank bekannt, dass sie Abzüge wünscht.
Abtretungen muss der Versicherungsträger gemäß § 65 Abs. 2 GSVG zustimmen, damit sie wirksam werden. Deshalb kommt es für den Rang auch nicht auf das Einlangen an, sondern auf den Zeitpunkt der Zustimmung. 

Legalzession
Bei einem Heimaufenthalt (Pflege-, Wohn,-, Altersheim etc.) des Pensionisten auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes geht der Anspruch auf Pension und, falls vorhanden, auch auf Pflegegeld, bis zur Höhe der Verpflegskosten, maximal aber zu 80 Prozent auf den jeweiligen Rechtsträger über. Dem Pensionisten verbleibt in diesem Fall nur ein Taschengeld.
Diese 80/20-Teilung der Pension bzw. des Pflegegeldes führt zu einem Fremdabzug zugunsten des jeweiligen Landes.

Aufrechnung
Offene Beitragsschulden (auch solche von anderen SV-Trägern), rückforderbare Leistungsüberbezüge, Vorschussleistungen und Kostenanteile darf die SVA auf die Pensionsleistung aufrechnen, die jeweiligen Beträge dürfen also von der Pension einbehalten werden. Dieses Einbehaltsrecht ist – so wie die Gehaltsexekution – beschränkt, d.h. dem Pensionisten muss ein bestimmtes Mindesteinkommen verbleiben. Die betraglichen Grenzen für die Aufrechnung sind allerdings etwas niedriger als jene bei Exekutionen, weshalb eine Aufrechnung in begrenztem Umfang auch neben einer laufenden Exekution möglich ist.
Beispiel:1095131154

Häufigste Art der Aufrechnung ist die Beitragsaufrechnung. Für die Rangordnung gegenüber anderen Fremdabzügen kommt es dabei auf den Zeitpunkt der Fälligkeit an.

Insolvenz
Insolvenz bedeutet die Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit einer Person. Wird über eine Person ein gerichtliches Insolvenzverfahren eröffnet – dies geschieht zumeist auf Antrag eines Gläubigers, mitunter auch der SVA –, gelten ganz besondere Regelungen:
· Die betroffene Person verliert für den Zeitraum des Verfahrens die Verfügungsgewalt über ihr pfändbares Vermögen. Diese Verfügungsgewalt wird für die Dauer der Insolvenz dem Insolvenzverwalter übertragen, daher wird die Pension in dieser Zeit auch zumindest im pfändbaren Ausmaß an den Insolvenzverwalter überwiesen.
· Laufende Exekutionen erlöschen mit Insolvenzeröffnung, ein neues Pfandrecht kann in dieser Zeit nicht erworben werden.
· Zessionen und Aufrechnungen sind in der Insolvenz bevorzugt. Für sie sind noch zwei Jahre lang Abzüge möglich.

Ziel des Insolvenzverfahrens ist – besonders bei natürlichen Personen (Privatkonkurs) – die Entschuldung des Betroffenen, wobei die Gläubiger zumindest einen Teil ihrer Forderung bekommen sollen, ohne dass einzelne dabei bevorzugt werden. Zu diesem Zweck wird im Normalfall ein Zahlungsplan beschlossen, der sich über mehrere Jahre zieht. Erfüllt der Insolvenzschuldner alle darin vorgesehenen Zahlungen, kann er am Ende mit der Restschuldbefreiung rechnen.
Für die SVS als pensionsauszahlende Stelle hat eine Insolvenz des Pensionisten Auswirkungen auf die Anweisung der Pension (an Insolvenzverwalter, manchmal auch an Gericht oder Treuhänder), zusätzlich bestehen Wechselwirkungen zu laufenden Exekutionen und Aufrechnungen. Verbindliche Auskünfte zu Fragen bezüglich Insolvenz eines Pensionisten wird zumeist nur die Pensionsabteilung der Landesstelle geben können.

Dante-Masken

Ob ein Fremdabzug vorgenommen wird und ob es sich dabei um eine Legalzession (80/20 Teilung) oder um eine Forderung handelt, ist auf der Maske 111 (A-ALL1) ersichtlich:
[image: ]A-ALL1:
Durch einen Rechtsklick im Feld FRKE sieht man um welchen Abzug es sich handelt:
FRKE 03: 80/20 Teilung
FRKE 30: Teilung ungleich 80/20 (70/30, 60/40, 50/50)
FRKE 33: Teilung ungleich 80/20 (70/30, 60/40, 50/50)
FRKE 04: Unterhaltsexekution
FRKE 05: Exekution
FRKE 09: Konkurs, Aufrechnung oder Zession (genaueres auf der Maske 185)
FRKE M: mehrere Fremdabzüge
Handelt es sich bei dem Fremdabzug um eine FRKE 03, 04, 05 oder 09 erhält man auf der Maske 185 (A-VORM) einen Überblick über alle gespeicherten Forderungen:

[image: ]185:


RANG:
Betreibende Parteien oder deren Vertreter fragen oft an in welchem Rang ihre Exekution gespeichert wurde. Bereits eingestellte Exekutionen sind dabei nicht mehr zu beachten. So ist das Finanzamt Waldviertel (Rang 006) im 1. Rang gespeichert. 

EINDAT:
Alle Forderungen werden nach Einlangedatum gereiht. 
Ausnahme: Aufrechnungen – sie werden mit dem Datum der letzten Fälligkeit (Bekanntgabe durch VS) gespeichert.

FRAKE/FRAZUSK:
05/04 Exekution 
04/05 Unterhaltsexekution
09/24 Aufrechnung
09/14 Konkurs
09/04 Zession
FORDERUNG:
Forderung exklusive Zinsen und Kosten

BETRPA:
Betreibende Partei der Exekution bzw. Masseverwalter bei Konkurs

FRAZL
Bei Exekutionen sieht man hier das Aktenzeichen unter dem die Exekution bei Gericht geführt wird.
Ausnahme: EZ999999999 – dieses Zeichen ist ein Hinweis auf einen migrierten Fall (Übernahme von PEDE in DANTE). Genauere Informationen zur Exekutionen findet man oft nur im Akt. 

STAT:
GEDE: Forderung ist bereits gedeckt und daher beendet
VEIN: 	Abzug ist vorübergehend eingestellt
STOG: Einstellung durch Gerichtsbeschluss
STOP: Einstellung durch betreibende Partei
STOB: Einstellung durch Behörde (Finanzamt, GKK, o.ä.)
STOK: Einstellung wegen Konkurseröffnung
KSTO: Forderung wurde trotz Konkurs gespeichert – kein Abzug!
VORM: Vormerkung einer Zession – kein Abzug!

FRANR:
Eine FRA-Nummer erhalten nur die Forderungen für die bereits abgezogen wurde oder aktuell abgezogen wird.
Eine Übersicht für welche Forderungen abgezogen wird, erhält man auf der Maske A-ABZ:

[image: ]A-ABZ:


Genaue Informationen zu den Forderungen:

Mehr Informationen zu den Forderungen erhält man durch einen Klick in den jeweiligen Rang. Dabei unterscheidet man ob bereits eine FRANR vergeben wurde oder nicht. 

· keine FRANR (noch kein Abzug): 
Man wechselt durch den Klick in den Rang sofort zur Maske VM1. 

VM1
Hier u.a. ersichtlich: 
Behörde: zuständiges Bezirksgericht bzw. Finanzamt
Fremdabzugszahl: Aktenzeichen des Bezirksgerichts bzw. Finanzamt
Abzugsempfänger 2 Varianten:

1. Die Betreibende Partei hat einen Vertreter: der Vertreter ist unter Abzugsempfänger ersichtlich, die betreibende Partei darunter
[image: ]


2.	Die Betreibende Partei hat keinen Vertreter und ist somit auch Abzugsempfänger
[image: ]


VM2
Auf der VM2 sieht man die Höhe der Forderung (evtl. mit Zinsen) und die Höhe der verzinsten Kosten bzw. Kosten:
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VM3
Hier sieht man die Bankverbindung, auf die der pfändbare Betrag zu gegebener Zeit überwiesen wird:

[image: ]

· 
mit FRANR (Abzug erfolgt bereits): 

Wurde bereits eine FRANR vergeben, klickt man ebenfalls in den jeweiligen Rang. Durch das Kommando EX1 erhält man einen Überblick über die aktuelle Forderung (evtl. mit Zinsen), verzinste Kosten und Kosten.

EX1
[image: ]




Den aktuellen Empfänger (Vertreter können wechseln!) des pfändbaren Betrages und dessen Bankverbindung sind auf der Maske ABZ1+jeweilige FRANR ersichtlich:

ABZ1FRANR
[image: ]



Einen Überblick über bereits getätigte Abzüge und einen Gesamtüberblick über die aktuell offene Forderung erhält man auf der Maske TP. Dieser Tilgungsplan kann auch ausgedruckt werden: 
4
290 / 282+RangNr / F5
Beispiel: 
Exekution wurde im 27. Rang (027/01) gespeichert: 28202701

TP
[image: ]


Unterhaltsberechtigte Personen werden auf der Maske PEP gespeichert.

PEP
[image: ]

Wichtig ist das Feld AN291A:

98: es sind keine unterhaltsberechtigen Personen bekannt
01: es wird eine unterhaltsberechtigte Person berücksichtigt 
02: es wird eine unterhaltsberechtigte Person berücksichtigt usw...





Häufig gestellte telefonische Fragen durch PW:

F: Wie hoch ist mein Abzug?
A: Ersichtlich auf der Maske 111 unter FR. 
Sollten mehrere Abzüge (M) vorgenommen werden – Maske A-ABZ 

F: Für wen wird abgezogen?
A: Maske 185 – nur Ränge mit FRANR möglich! Sollten mehrere Abzüge vorgenommen werden – Maske A-ABZ

F: Wie viele Forderungen sind vorgemerkt?
A: Maske 185 (Achtung: eingestellte Forderungen zählen nicht, Forderungen mit Status „VORM“, „VEIN“ oder „KSTO“ zählen jedoch)

F: Wieviel ist bei der jeweiligen Forderung noch offen?
A: Maske 185, jeweiligen Rang anklicken und Kommando TP

F: Kann ich eine Aufstellung über alle vorgemerkten Forderungen erhalten?
A: Ja.
290 F2 / Informative Berechnung N / 283 / F5

F: Kann ich eine Aufstellung über bereits abgezogene Raten erhalten?
A: 1. Aufrechnung SVS: Ja, wird Ihnen zugeschickt! Weiterleitung an EXE-Pool!
2. sonstige Forderungen: Nein! Dafür wenden Sie sich bitte an die betreibende Partei bzw. dessen Vertreter. 

F: Wieviel habe ich bereits für die Forderung gezahlt?
A: Maske TP - Summe aller Abzüge oder PW bitten sich an die Betreibende Partei bzw. dessen Vertreter für eine Aufstellung zu wenden. 

F: Wird der pfändbare Betrag auch von den Sonderzahlungen einbehalten?
A: Ja.

F: Haben Sie die Einstellung der Exekution bereits durchgeführt?
A: Maske 185 – STAT (Achtung, ist Status „GEDE“ wurde die Forderung bereits gedeckt und eine gesonderte Einstellung erfolgt nicht)

F: Haben Sie die Einstellung bereits erhalten?
A: Telefonat - Weitergabe an PPS

F: Ist es möglich, die Rate zu verringern?
A: 1. Aufrechnung SVS : Verbindung in VS!
2. Exekutionen usw.: Um eine Fixrate speichern zu können benötigen wir eine schriftliche Mitteilung der Betreibenden Partei oder dessen Vertreter. 

F: Ich habe sehr hohe Fixausgaben im Monat wie Miete, Strom, Medikamente etc. Gibt es eine Möglichkeit, dass weniger gepfändet wird?
A: Bitte wenden Sie sich ans zuständige Bezirksgericht und bitten Sie um eine Erhöhung des unpfändbaren Grundbetrages. Genauere Informationen erhalten Sie direkt bei Gericht.

F: Wie hoch ist das Existenzminimum?
A: unpfändbare Grundbetrag 2017: 889,00 € 
für jede unterhaltsberechtigte Person erhöht sich der Grundbetrag um 177,00 € 

F: Wie wird die Höhe des pfändbaren Betrages berechnet?
A: Telefonat - Weitergabe an PPS

F: Ich habe die Forderung bereits bezahlt und möchte, dass Sie die Exekution einstellen!
A: Eine Einstellung ist nur aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses oder einer Mitteilung der betreibenden Partei oder dessen Vertreter möglich. 

F: Ich habe einen Fremdabzug von meiner Pension. An wen muss ich mich wenden um die Forderung bezahlen zu können?
A: Abzug erfolgt bereits: ABZ1+FRANR
Forderung ist vorgemerkt: VM1+RangNr

F: Wurden meine Kinder/Ehegatte/in bei der Berechnung der Pfändungsrate berücksichtigt?
A: Maske PEP - Angehörige
Wenn noch nicht berücksichtigt, benötigen wir einen schriftlichen Nachweis wie Gehaltsbestätigung etc…


Häufig gestellte telefonische Fragen durch Betreibende Partei bzw. dessen Vertreter:

F: Ist unsere Exekution bereits bei Ihnen eingelangt?
A: Maske 185
Ist die Exekution noch nicht ersichtlich: Telefonat - Weitergabe an PPS

F: In welchem Rang wurde unsere Exekution vorgemerkt?
A: Maske 185 (eingestellte Forderungen zählen nicht, Forderungen mit Status „VORM“, „VEIN“ oder „KSTO“ zählen jedoch)

F: Wann können wir mit einem Abzug rechnen?
A: Maske 185
Summe der vorgereihten Forderungen / pfändbaren Betrag (Maske 111) / 14 = Monate
Achtung: Kosten und Zinsen werden hier nicht berücksichtigt, es handelt sich nur um eine Schätzung. Für eine genaue Auskunft ist eine schriftliche Anfrage notwendig. 

F: Unsere Forderung ist noch nicht getilgt, warum erhalten wir keine Abzüge mehr?
A: Maske 185
Sollte die Forderung bereits den Status „GEDE“ haben ist eine schriftliche Mitteilung über die Höhe der Nachforderung erforderlich. 
Ansonsten: Telefonat - Weitergabe an PPS

F: Unsere Forderung wurde bereits gedeckt und es wurde zu viel überwiesen!
A: Bitte auf unser Konto unter Bekanntgabe der VSNR rückbuchen.

F: Magistrat Wien oder Finanzamt fragt an, ob sich eine Pfändung lohnen würde. 
A: Maske 185 - gibt es bereits Vorpfändungen?
Wäre es eine erstmalige Exekution: Telefonat - Weitergabe an PPS zur Feststellung, ob ein pfändbarer Betrag existiert. 








Pensionswirksame Beitragsentrichtung:

Durch die Stellung eines Pensionsantrages wird ein Stichtag fixiert. Dieser wird vom zuständigen Pensionsversicherungsträger an das VS mitgeteilt. Dort wird die Versteinerung der Beitragsgrundlagen gespeichert. Ebenso wird betrachtet, ob alle Beiträge bezahlt sind. Im Falle eines Rückstandes oder noch nicht fälligen Nachbelastung wird diesem dem Versicherten mittels schriftlicher Verständigung zur Zahlung binnen einem Monat mitgeteilt.
Quartalsanrechnung: 
Beiträge für Monate, die im Quartal des Stichtages und im Quartal davorliegenden können stichtagswirksam auch nach dem Pensionsstichtag entrichtet werden. Alle anderen offenen Monate gelten nach erfolgter Bezahlung als pensionsunwirksam. Zum Pensionsstichtag erfolgt die Berechnung der Pensionsleistung unter Berücksichtigung aller bisher entrichteten Monate gefolgt von einem Pensionsbescheid an den Pensionswerber, weshalb nach dem Stichtag bezahlte Beiträge nicht mehr berücksichtigt werden. Sofern eine Ratenvereinbarung trotzdem abgeschlossen wird kommt es zur Feststellung einer vorläufigen Pensionsleistung unter Berücksichtigung der bezahlten Monate.
Raten: 
Sind ebenfalls sofort fällig zu stellen und binnen einem Monat zu bezahlen.
Der Abschluss einer neuerlichen Zahlungsvereinbarung ist mit Zustimmung des VS und PPS möglich.
1519 251257
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Verbindungsstelle (EVERBST)

Ausl. Nachzahlung (EAUSLAN)

(ESP)

Kursdifferenz (EKDIFF)

Spesen

Anweisungsbetrag netto (ANWNT)

Anweis

Bezug|

31.10.2016 | 09:26

150,60,

Zahlungszweck (ZZ) 05

Franz

EVSNRP

EWORT

[E21

Franz 06 1 AUS | 027
- . [Ez2Ly
Giiltig von (EZVON) 27.09.2016 bis (EZBIS)  31.10.2016 -
Fremdabzugsnummer (EFRANR)

Schlusselzahlen im Datentrager fur monatliche Anweisungen -zahlungsbeleg
zu bericksichtigen!
01 ... Nachzlg.lt.Bescheid

O1AN ... Nachzlg.lt.Bescheid(zuziglich Zweig der Pensionsversicherung)
O1AR ... Nachzlg.lt.Bescheid(zuziiglich Zweig der Pensionsversicherung)
02 . Nachzlg.lt.Verst. (zuziiglich Zweig der Pensionsversicherung)
02AN ... Nachzlg.lt.Verst.(zuziiglich Zweig der Pensionsversicherung)
02AR ... Nachzlg.lt.Verst.(zuziiglich Zweig der Pensionsversicherung)
03 ... Pensionsguthaben

04 ... Kinderzuschuss

06 ... Wohnungsbeihilfe

07 ... Ausgleichszulage

08 ... Familienbeihilfe

09 ... Lohnsteuer-RVGTG

10 ... Ersatzleistung

11 ... Energiekostenzuschuss

12 ... Az-Jahresausgleich

13 ... Familienzuschlag

14 ... Sonderzahlung
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Die Erwerbsunfdhigkeitspension

Frjade Pansion gibt es spezslle Voroussetzungen.

- Erwerbsunfahig st jedenfolls wer wegen
Krankheit odar Gebrachen keins selbstandigs.
oder unselbstandige Erwerbstitigkeit mehr
usiben kann. Solange sin Wachsel n sine
andere,lichtera Tatighait gesundheiich noch
2umutbarst, liegt keine Enwerbsunfshigkat

- Personen Gber 60 Johr, die sine gleichartige
selbstéindige Tatigkeitn den etzten 15 Johren
indestens 10 Jahre lang cusgebt haben.
sind ervwerbsunfhig, wenn sie e Tatighsit
— ouch noch zumutbaran personalien und or-
‘garisatorischen Entlastungen _ richt mehr
ustban kennen. Bai dssem Tetigkeitsschutz
werdn auch bis 20 Forf Johre siner leicharti-
gen unselbstindigen Tatigheit berdcksichigt.
Ein Wachselin sine neve Tatgkt wird uch
innerhalb der Branche nicht mehr verlangt.
- Fir Gewerbatraibende, Neve Selbstandige und
Freibarvfier git
Inhaber sines Kieinaren Untarnshrens dbar S0
Johre wird sin Wachss! in sinen neven Baruf
Picht mehr 2ugemutat, wenn
= sie e selbstindige Totigke't mindestens
S Johre ausgedbt haben.

und

5" wenn s innerhalb der etzten 15 Johre
mindesten 90 Pichiverscherungsmanate
ols Selbstandiger, s Angestaliter oder ol
Acbeitarin sinem srlemtan adr angelern-
n Beruf erworben haban. Ein Wachsel in
eichtere selbstandige Totigkeiten in derssl-
e oder in iner veruandten Branhe wird
‘ober verlangt ( Berufsschutz"). Die Zumut-

9 e

Tuen2

PENSIO

borket wird obstrole” beurtaift: Es kommt
pur ouf die medzinische Belastbarkait an.
‘wirtschoftiiche und persdnliche Umstande.
die sinen Berufswachsel behindern, bieben
oufer Betracht

Die Erverbsunfahigkett muss mindestens sachs.
Monate andavern

Rehabiitotionsmalinchmen
Jeder Antrag auf Enwerbaunfahigkeitspension gt
Vorrangig ols Antrag auf Zuerkennung von Mot
nahmen dar Rehabltation. Vor Zuerkennung sinsr
Pension wird daher geprif. ob durch Umschulun-
‘gen oder mediziische Mainohmen eine Wieder-
singliederung in das Erwerbslsben errecht warden
.

For die Daver disser Rehabilitationsmatinahmen
bestent an Stell der Pension Anspruch auf Uber-
‘gongsgeld. Die Zuerkennung von Ubergangsgeld

konn Auswirkungen auf ander Leistungen haben.

Zum Beispiel werdzn Leistungen des Arbsits-
morictsenvice (AMS) auf dos Ubsrgangsgeld ange-
rechnat oder s ruht sin Krankengeldbezug von der
Ostarreichischen Gesundhaitskazee (OGK).

Wortezeit

For sinen Pensionsanspruch muss om Stichtag

in bestimmts Mindestanzoh von Verscharuns-

monaten vorliegen:

- mindestens 120 Baitragsmanats oder

- mindestens 300 Versicharungsmonate (Ersatz-
manate vor 1956 zehien riche) odr

- baiStichtagen bis zur Vallendung des 50. Le-
bensiahrs: 60 Versicherungsmonate innerhalb,
dar etztan 120 Kalendsrmancts (Rahmenzei)
vor dem Stichtag. Fur jedan Lebansmonat ober.
50 veriangert sich die Wortazeit um sinen wei-
eren Manat Die Rohmanzet i stets doppalt
50lang wie die Anzohl der erforderichen Vers:-
‘cherungsmonate. Belsinem Versicherten, der
beispieloweise om Stichtag 52 Johra und sechs
Monate ol ist, missen insgesam? 90 Versi-
cherungemanata (40 + 20) in den etzten 180
Kolendarmonaten vorlisgen. Ab dem 60. La-

bansiahy sind 180 Versicharungemante in den
Iatzten 260 Kalendermanaten erforderiih.
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e @ Entscheidungsfahigkeit eingeschrankt

® keine Entscheidungsfahigksit mehr gesetzliche
® AuBerungsfahigkelt Erwachsenenvertretung
® Vertretung fir bestimmts, konkrete Angelegenheiten gerichtiiche

® Vertretung, wenn keine der Alternativen 1-3 méglich ist Erwachsenenvertretung
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© VERTART x

Dieses Datenfeld beinhaltet die Kennzeichnung welcher Art der
gesetzliche Vertreter ist

Zulassige Bingabe fur VERTART:
01 ... Sachwalter(in) - Bestellung bis 30.06.2018

02 ... mit der Gbsorge betraute Person
04 ... Bevollmichtigte(r) (nur Schriftverkehr)
05 ... Vorsorgebevollmichtigte (r)
(in Gsterreichischen zentralen Vertretungsverzelchnis registriert)
06 ... Vertretungsbefugte (r) nichste (r) Angehorige (r) - nur Schriftverkehr)

(in Gsterreichischen zentralen Vertretungsverzelchnis registriert)
Bestellung bis 30.06.2018, langstens bis 30.06.2021
gerichtliche Erwachsenenvertretung

gesetzliche Ervachsenenvertretung
(in Gsterreichischen zentralen Vertretungsverzelchnis registriert)
09 ... gevahlte Erwachsenenvertretung

(in Gsterreichischen zentralen Vertretungsverzelchnis registriert)

Zwischenabl, | TT-MM.JJJJ Aktualisieren | Suchen nach... | Beenden
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Version 0.9.0
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Tritt e Enwerbsunfahighait vor dem vollendsten
27, Labensiohr ein, dann verkirat sich die Warte-
28it ouf sachs Versicherungsmonate. Keine Warte-
2ei st erforderlich, wenn die Erwerbsunfahigheit
durch sinen Arbsitsunfall sine Berufslerankheit
odr sinen Dienstunfall beim Bundshear singetre-
tenist

Kein anderer eigener Pensionsonspruch,
Einstellung der Erwerbstatioksit|

A Stichtog dorf kein Anspruch ouf eine Alters-
pension oder vorzeitige Alterspension bastehen.
Die Envverbsunfahigkeitspansion wird erst cusge-
2ahle. wenn die For e Beurtailung der Emverbe-
nfahigkeit mofigebliche Tatigket aufgegeben
werdenist.

Ausnahme: Wann Sis Pflegegeld ab Stufe 3 bezie-
han. missen Sie Ihre Erwerbstatighert nicht ain-
stallen.

Befristung
Die Enwerbsunfahigkeitspansion wird grundsatz-
Iich for hochstens el Jahre befristet suerkannt.
Bestaht die Enwerbsunfahigheit weiter, wird die
Pension waiter gewshrt. Dazu muss bitnen drei
Manotan noch Ablauf der Bafristung sin neuer
Antrag gestalt werden. Bei dovernder Erwerbs-
Unfihigket (eine Besserung des Zustandas st so
gut wie ousgeschiossen) wird die Enverbsunfahig-
keitspension unbsfiistat zuerkonnt.

Zurechrumgsmonate.
Personen. die reotiv jung srwerbsunfahig werdsn.
haben mest nur wenige Versicherungsmonate.
Daher wird die Zet zwischen dem Stichtog

und dem 60. Lebensiahe ol Versicherungszsit be-
Ficksihtist. und zwar so lange. b marmal £0.
Pensionsprozente ereicht sind

Frihstorterbonus
Wenn Siz zwiszhen dem 15. und 20, Geburtstog
indestens 12 und insgesarmt. mindestens 200
Beitragsmonate ouf Grund siner Erwerbstatigheit
erworben haben, srhalten Sie inen Frostarter-
Borus Disser it Bestandtai der Pansionsleistung
und betrsgt 103 Euro fir jeden Beitragsmonat -
bis maximol 61.86 Euro.

Erwerbstiitigkeit neben der Pension,
Teilpension

Wird sine 2ulsssige Erwerbstatigheit weiter aus-
geiibt oder wird noch dem Pensionsanfal eine.
Erwerbstatigket cufgenommen, dann wird ein
Tai des Einkommens ouf die Pension angerachnst.
(Meldzpficht innerhlo von 7 Tagen). Sind die
Eikinfte haher ols S0091 Euro (Wert 2023) im
Monat, wird sine Tellpension ousbezohlt, ouf die
ein Tei der Einkonfte angarechnst vird. Bei sivem
Eikommen ol sFfanticher Mandator (<. Bur-
germeister) it ols monatiiche Einkommensgrenze.
837,56 Euro (Wert 2023). Anzurashnen sind bei
cinem Gesamteinkornmen (Persion ohne Hahar-
versicherung plus Bruttoerwerbseinkommen) von

Gber135772|  bis 203666 Euro | 30%
Gber203666|  bis 271543 Euro| 0%
Gber271543|  Euround mehr| 0%

der Einkommenstaile, die den jeweiigen Grenzbe-
trog Gberstsigen, dber e mehr s dos Erverbs-
Sinkommen ader S0 Prozent der Pansion

Urnwandiung Ihrer ErwerbsunfGhigkeitspension
insine Alterspension

Bai Errsichen des Regslpensionsalters (65 Johre.
Fur Manner, 60 Jahre fur Frauen) kennen vir lhre
Leistung in eine Altarspension umwandeln. Dafir
ist sine gesondarta Antrogstaliong erfordarlich.
it derm Monatearsten nach Antragstallung wird
die Altarspension ney berechnet. Nach Umwand-
lung der Erwerbsunfahigheitspension ineine Alters-
ansion konn jade Erverbstatghet ohne Ausvir-
kungen auf die Alterspension ausgaibt werden.
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ANTRAG: Alterspension / vorzeitige Alterspension /

PPS-010103 | yorridorpension / Schwerarbeitspension
PPS-080110 Hinterbliebenenpension — Antrag
PPS-100101 | Antrag auf Weiterzahlung der Waisenpension (nach Vollendung 18. LJ)
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PPS-110201 | Anrechnung von Zeiten der Kindererzichung
ro220105 | A0 auf Entichtung des Einkaufsbetrages for Schuf-, Studien- und
Ausbilungszeiten in Teilbetr3gen
PPS020201 | Ausgleichszulage
PP 240202 Beschaftigungsverlauf
PPS250101 | Anfrage Pensionshohe (Alterspension und vorz. AP)
Erganzung der Versicherungszeiten
PPS-250103 WICHTIG: Versicherungsdatenauszug mitsendent!
PPS-120401 Familienversicherung in der Krankenversicherung fir Pensionisten
PPS240210 | Allgemeine Vollmacht
— (£30) Familienbonus Plus ab 1.1.2019
(aktuelle Version: wviw.bmf.gv.at)
FORMULARNUMMERN: PFLEGEGELD
PPS190102 | Erstantrag- / Erhohungsantrag Pflegegeld
Fortsetzung des Feststellungsverfahrens bzw. Auszahlung einer
PPS-190101 Geldleistung an Pflegegeld
PPS190303___| Informationsbiatt Pfiegegeld

(@Clsudia Di Vora





image5.png
Hinterbliebenenpension
und weitere Einkiinfte

Wern Si sine Hinterblisbananpansion* bezizhen
nd wetere Einkinfte haben, beachten S folgen-
e nformationer:

Das Wichtigste im Uberblick

‘Welche Auswirkungen weitere Einkinfte ouf den
Pensionsbezyg haben, hingt von der jewaiigen.
Pansionzartas.

‘Witwen-/Witwerpension bzw. Pension i hinter-
blisbens eingetragene Partner

Bei der Barachnung der Pensionskistung werden
im Berachnungsschritt 1 fur die Ermittung der
Barachmungzgrundliage die jahrichen Einkinfts us
dar Vergangenheit die letzten zwei Kolenderjohre.
vor dem Stichtag) herangezogen. In sinem zweiten
Berachnungsschrit sind die aktusllen monatlchen
Einknfte, die naben dem Pensionsbezug erzielt
‘werden, mofigebiich.

‘Weiters Einkinfta kinnen Ausirkungen ouf den
Pensionsbezug haben.

Als weiters Einonfta geltan 28
- Enverbasinkommen im n- und Ausland und

> dosstaverpfichtige Johrassinkommen aus

=elbstandiger Ererbetitighet (Gewerba-

treibende, Neue Salbstandige, Freiberufler)

> s Entgelt (5 49 ASVG) aus unsalbstandi-

=chaliert oder sinkommensashangig b
Beitrogegrundlagenoption)
> Beztge als poltischar Mandator baw. Funk-
Sanr iner Interessenvertretung oder anss
Sosiohversicherungstrigers.
+ wiederkehrends Geldiistungen (brutts) aus der
‘gesetzichen Scriohverscherung und Arbsrtdlo-

Senversicherung und zwar
= Pensonen

» PENSIO

£ des Bundes, der Lander und der Ge-
rmeindan und choliche Leistungen
> Pansionzn und Hintarbibenenlaistungen
an Politker und Funktionsre aufgrund des
Beziigegesetzes und vergleichbarer landes-
‘gesetzlcher Vorschriftan
> Leistungen aufgrund vertragiicher Persi-
onszusagen siner GebiatskBrperschaft
- auBerordentiche Versorgungsbezige. Adminis-
“rativpensionsn und Uberbrckungszahiungen
uf Grund von Soziclplanen
- Pansionen auf Grund cuslandischer Versiche-
rungs- odr Versorgungssysteme (mit Ausnah-
e von Hinterbliebenerisistungen aus demsel-
e Versicherungsal)

Nicht ols weitere Eininfte gelten 28
Leistungen vom Scialministeriumsservice

Pansionen privater Dienstgeber

Leistungen von Pensionsiassen

Einkinfte aus Vermistung und Verpachtung

Einkinfte aus Kopitalvermsgen

Avsgleichszuiage.

Nehers Informationsn mit Berechnungsbaispislen
finden e im Infoblatt .Berechnung von Witwen-
und Witwerpensionen” und in der Broschire, Hin-
terblisbenenpensionen’.
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Die Erwerbsunfdhigkeitspension

Frjade Pansion gibt es spezslle Voroussetzungen.

- Erwerbsunfahig st jedenfolls wer wegen
Krankheit odar Gebrachen keins selbstandigs.
oder unselbstandige Erwerbstitigkeit mehr
usiben kann. Solange sin Wachsel n sine
andere,lichtera Tatighait gesundheiich noch
2umutbarst, liegt keine Enwerbsunfshigkat

- Personen Gber 60 Johr, die sine gleichartige
selbstéindige Tatigkeitn den etzten 15 Johren
indestens 10 Jahre lang cusgebt haben.
sind ervwerbsunfhig, wenn sie e Tatighsit
— ouch noch zumutbaran personalien und or-
‘garisatorischen Entlastungen _ richt mehr
ustban kennen. Bai dssem Tetigkeitsschutz
werdn auch bis 20 Forf Johre siner leicharti-
gen unselbstindigen Tatigheit berdcksichigt.
Ein Wachselin sine neve Tatgkt wird uch
innerhalb der Branche nicht mehr verlangt.
- Fir Gewerbatraibende, Neve Selbstandige und
Freibarvfier git
Inhaber sines Kieinaren Untarnshrens dbar S0
Johre wird sin Wachss! in sinen neven Baruf
Picht mehr 2ugemutat, wenn
= sie e selbstindige Totigke't mindestens
S Johre ausgedbt haben.

und

5" wenn s innerhalb der etzten 15 Johre
mindesten 90 Pichiverscherungsmanate
ols Selbstandiger, s Angestaliter oder ol
Acbeitarin sinem srlemtan adr angelern-
n Beruf erworben haban. Ein Wachsel in
eichtere selbstandige Totigkeiten in derssl-
e oder in iner veruandten Branhe wird
‘ober verlangt ( Berufsschutz"). Die Zumut-

9 e
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borket wird obstrole” beurtaift: Es kommt
pur ouf die medzinische Belastbarkait an.
‘wirtschoftiiche und persdnliche Umstande.
die sinen Berufswachsel behindern, bieben
oufer Betracht

Die Erverbsunfahigkett muss mindestens sachs.
Monate andavern

Rehabiitotionsmalinchmen
Jeder Antrag auf Enwerbaunfahigkeitspension gt
Vorrangig ols Antrag auf Zuerkennung von Mot
nahmen dar Rehabltation. Vor Zuerkennung sinsr
Pension wird daher geprif. ob durch Umschulun-
‘gen oder mediziische Mainohmen eine Wieder-
singliederung in das Erwerbslsben errecht warden
.

For die Daver disser Rehabilitationsmatinahmen
bestent an Stell der Pension Anspruch auf Uber-
‘gongsgeld. Die Zuerkennung von Ubergangsgeld

konn Auswirkungen auf ander Leistungen haben.

Zum Beispiel werdzn Leistungen des Arbsits-
morictsenvice (AMS) auf dos Ubsrgangsgeld ange-
rechnat oder s ruht sin Krankengeldbezug von der
Ostarreichischen Gesundhaitskazee (OGK).

Wortezeit

For sinen Pensionsanspruch muss om Stichtag

in bestimmts Mindestanzoh von Verscharuns-

monaten vorliegen:

- mindestens 120 Baitragsmanats oder

- mindestens 300 Versicharungsmonate (Ersatz-
manate vor 1956 zehien riche) odr

- baiStichtagen bis zur Vallendung des 50. Le-
bensiahrs: 60 Versicherungsmonate innerhalb,
dar etztan 120 Kalendsrmancts (Rahmenzei)
vor dem Stichtag. Fur jedan Lebansmonat ober.
50 veriangert sich die Wortazeit um sinen wei-
eren Manat Die Rohmanzet i stets doppalt
50lang wie die Anzohl der erforderichen Vers:-
‘cherungsmonate. Belsinem Versicherten, der
beispieloweise om Stichtag 52 Johra und sechs
Monate ol ist, missen insgesam? 90 Versi-
cherungemanata (40 + 20) in den etzten 180
Kolendarmonaten vorlisgen. Ab dem 60. La-

bansiahy sind 180 Versicharungemante in den
Iatzten 260 Kalendermanaten erforderiih.
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Tritt e Enwerbsunfahighait vor dem vollendsten
27, Labensiohr ein, dann verkirat sich die Warte-
28it ouf sachs Versicherungsmonate. Keine Warte-
2ei st erforderlich, wenn die Erwerbsunfahigheit
durch sinen Arbsitsunfall sine Berufslerankheit
odr sinen Dienstunfall beim Bundshear singetre-
tenist

Kein anderer eigener Pensionsonspruch,
Einstellung der Erwerbstatioksit|

A Stichtog dorf kein Anspruch ouf eine Alters-
pension oder vorzeitige Alterspension bastehen.
Die Envverbsunfahigkeitspansion wird erst cusge-
2ahle. wenn die For e Beurtailung der Emverbe-
nfahigkeit mofigebliche Tatigket aufgegeben
werdenist.

Ausnahme: Wann Sis Pflegegeld ab Stufe 3 bezie-
han. missen Sie Ihre Erwerbstatighert nicht ain-
stallen.

Befristung
Die Enwerbsunfahigkeitspansion wird grundsatz-
Iich for hochstens el Jahre befristet suerkannt.
Bestaht die Enwerbsunfahigheit weiter, wird die
Pension waiter gewshrt. Dazu muss bitnen drei
Manotan noch Ablauf der Bafristung sin neuer
Antrag gestalt werden. Bei dovernder Erwerbs-
Unfihigket (eine Besserung des Zustandas st so
gut wie ousgeschiossen) wird die Enverbsunfahig-
keitspension unbsfiistat zuerkonnt.

Zurechrumgsmonate.
Personen. die reotiv jung srwerbsunfahig werdsn.
haben mest nur wenige Versicherungsmonate.
Daher wird die Zet zwischen dem Stichtog

und dem 60. Lebensiahe ol Versicherungszsit be-
Ficksihtist. und zwar so lange. b marmal £0.
Pensionsprozente ereicht sind

Frihstorterbonus
Wenn Siz zwiszhen dem 15. und 20, Geburtstog
indestens 12 und insgesarmt. mindestens 200
Beitragsmonate ouf Grund siner Erwerbstatigheit
erworben haben, srhalten Sie inen Frostarter-
Borus Disser it Bestandtai der Pansionsleistung
und betrsgt 103 Euro fir jeden Beitragsmonat -
bis maximol 61.86 Euro.

Erwerbstiitigkeit neben der Pension,
Teilpension

Wird sine 2ulsssige Erwerbstatigheit weiter aus-
geiibt oder wird noch dem Pensionsanfal eine.
Erwerbstatigket cufgenommen, dann wird ein
Tai des Einkommens ouf die Pension angerachnst.
(Meldzpficht innerhlo von 7 Tagen). Sind die
Eikinfte haher ols S0091 Euro (Wert 2023) im
Monat, wird sine Tellpension ousbezohlt, ouf die
ein Tei der Einkonfte angarechnst vird. Bei sivem
Eikommen ol sFfanticher Mandator (<. Bur-
germeister) it ols monatiiche Einkommensgrenze.
837,56 Euro (Wert 2023). Anzurashnen sind bei
cinem Gesamteinkornmen (Persion ohne Hahar-
versicherung plus Bruttoerwerbseinkommen) von

Gber135772|  bis 203666 Euro | 30%
Gber203666|  bis 271543 Euro| 0%
Gber271543|  Euround mehr| 0%

der Einkommenstaile, die den jeweiigen Grenzbe-
trog Gberstsigen, dber e mehr s dos Erverbs-
Sinkommen ader S0 Prozent der Pansion

Urnwandiung Ihrer ErwerbsunfGhigkeitspension
insine Alterspension

Bai Errsichen des Regslpensionsalters (65 Johre.
Fur Manner, 60 Jahre fur Frauen) kennen vir lhre
Leistung in eine Altarspension umwandeln. Dafir
ist sine gesondarta Antrogstaliong erfordarlich.
it derm Monatearsten nach Antragstallung wird
die Altarspension ney berechnet. Nach Umwand-
lung der Erwerbsunfahigheitspension ineine Alters-
ansion konn jade Erverbstatghet ohne Ausvir-
kungen auf die Alterspension ausgaibt werden.

it ey
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Hinterbliebenenpensionen

Hinterbliebenenpensionen leten sich vom Pensions-
nspruch der verstorbenen Person ab vorgesehen
Sind Pansionen for Witwen, Witwer* und Waisen.

Kot es 2u keiner Wikwen-/Wiswwerpension, kann
eine Abfindung gebihren. Fir ndhere Auskinfte
=taht Finen lhr SVS-Kundencantar zur Verfoguns.

Wrtezeit

Unter Wertezsit” versteht man sine Mindestanzohl
‘von Varsicherungsmnaten, die i den Pensions-

‘anspruch vorliegen muss. E= gibt mehrere Varian-

o dieWortezit 2 erfllers
nsgesamt iagen entweder 180 Beitrogs-
manate sdr 200 Versicherungsmenate vor

- DarVerstorbene wor berats Pensionist.

- Inollen anderen Filen komn o5 dorauf an, ob.
der Pensionsstichtog vor oder nach Vollendung
es SO Lebensiohras liegt (gt or Frouen und
Manne).

Stichtog vor 50
Die Wortezsit st gegeben, wenn 60 Versicherungs-
manate innerhals der latzten 120 Kalandermancte
(Rohmenzait") vor dem Pensionsstichtag (Monats-
erster nach Tod) iagen.

Stichtog nach 50
Forjeden Lebensmonat dber S0 st 20 den 60

_Grundmonaten” sin waitarer Versicherungsmonat.
rfordarlich (Rahmenzeit doppelt so lang).

Das Maximolousmal betrsgt bei dleser Warte-
zsitvariants 180 Versicherungsmonaten den
letzten 260 Kalandermanaten.

Beisinern Todesfol, der durch sinen Arbeitsunfll,
ine Barufslronkhait odsr sinen Disnstunfall

sim Bundeshear verursocht wurde, entfBlt die
Wertezet

sl kel sngiragene Porier

£ oo

Luenz

Witwen-/Witwerpension

Eine Witwen, fon stzt an sich voraus,
oz die Ehe beim Tod des Enepartners noch
estanden hat Alledings haben cuch Geschisdens
ach der geltenden Rechtslage Anspruch auf ine
Hinterbliebenenpension, wenn der verstorbene.
Enepartner zum Zaitpunkt des Todes untarhalts-
pflichtiq wor oder Untarhalt geleistet hat Bestand
2wor sin Untarhtsbederf fahit a5 aber an sinem
Untarhoitstitel (Urtai, gerichticher Verlich,
Versinbarung), 5o muss die Ehe zshn Jahre
‘gadauert haben und zumindest wéhrend des
2tzten Johresvor dem Tod nachweisbar Unterhalt
galeistat worden sein

Eine Witwen-/Witwerpension wird grundsatzlich
nbefristet zuerkannt. In bestimmsen Fallen wird
i jedoch nu zsitich begrenzt gezohlt. Witwen-/
‘Witwerpensionen gebihren for die Dauer von

20 Kalandarmonatent nach dem Tod des Ehe-
partners, wenn

er Hinterblisbens beim Tod des Ehapartners
noch it 25 Jahre aft war adsr

‘wenn sine 5o genonnte Versorgungsehe”
vorliegt.

Eine Befristung gilt nicht, wenn der Ehe sin Kind
entstammt oder wenn die Ehe sine bestimmte.
Mindestdaver bestanden hat.

201 (Witwe/Witwer unter 35) Ubsfristate
Hinterbliebenenpension noch zumindest 10-jshriger
Enedover.

202, (Verstorbanar Enspartner wer bei

EneschiieBung Pensionist) Unbefristata

Hinterbliebenenpension noch mindestens

- 3jahriger Ehedauer bei Altersuntarschisd bis 2u
20 Johrens

- 5jBhriger Ehedouer bei Altersuntarschisd von
Gber 20 bis 25 Johren:

- 10.johriger Enedaer bei Altsrsuntarschied von
Gber 25 Johren,

it oo Svperine s A
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Hihe der Witwen./Witwerpension
Die Witwen-/Witwerpension betragt zwischen
Nullund 60 Prozent jener Pansion, auf die der
verstorbene Enapartner im Ablebenszatounkt.
Anspruch gehabt hitte oder hot. wobsi neben
e Pensionsbezug erworbene Versicherungsmo-
ate berGcksichtigt werden. Mehr dortber finden
Sz im Infoblatt  Barechnung von Witwen- und
‘Witwerpensionen’.

Eine Witwen/Witwerpension schiieft sine
spétare Fortbetriebspension’ ous.

Hahe der Witwen-/Witwerpension fi Geschiedene
Auch die Hintarblisbenenpension fir Geschisdene
leitat sich vom Anspruch der verstorbenen

Person ab. Allercings gibt es zussitalich eine.
batroglche Grenze: Die Hinterbiicbensnpension
for Geschiedene darf grundsstalich die Unterhalts-

leistung 2um Zeitpurk des Todes richt.
Soerschraiten.

Abfertiqung und Wiederaufisben
m Falle der Wiedervershelchung oder siner never-
lichen singetragenen Partnerschat erlicht der
Pensionsanspruch (Veldesflicht). Als sinmalige.
Leistung wird bei siner unbefistaten Pension sine:
Abfertigung in Hahe der 35-fachen Persion (chne
olialige Ausgleichszulage) ausbezchit.

Wird die nevs Ens durch den Tod des Ehepartnars.
durch Scheidung, Aufhabung ete. aufgelist so ebt
ntar bestimmtan Voraussetzungen die Wiken-/
‘Witwerpension (Frohestens jedoch nach zwel.
cinholb Johren) Gber Antrog wisder ouf.

‘Wisenpension

Bis 2um 18 Lebensiohr erhltan die Kinder sines

erstarbenen versicherten Eltarntles sne Waisen-

pension: auf Antrag wird die Waisenpension Gber

as 18 Lebersiohr weitergezaht

+ Bis 2um 27. Lebensiohr, wenn sich das Kind in
iner Schul. oder Barufsousbildung befindt. die
seine Arbeitskraft Gberwisgend beansprucht.
‘oder wenn e Frevwiliges Sczickes Johr
bsolviert wird. Dos Studium muss emst-
haft und gelstrebig” betrisben werden. Diese.
Voroussetzung st im ersten Studienjahr durch
i Aufnohme als ardanticher Harer el Ab
‘dem zweiten Studienjhr muss fur die Daver.
‘ez erstan Studienabachnictes der Studienar-
Folg ehrlich nachgewiasen werden.

- Ohne zeitiche Begrenaung wegen Erwerbs-
nfaighait des Kindes.

Ein Weitergewshrungsantrag it innerhalb von dref
Manaten zu stallen.

Hahe der Waisenpension
Die Woisenpension betragt

+ 40 Prozent der vollen (60-prozentigen)
Witwen./ Witwerpension bei Tod eines
Eiterntailes,

- 60 Prozent der volen (60-prozentigen)
Witien./ Witwerpension fir sine Valwoise.

Pensionsanfall
Hintarbliebenenpensionen fallen beirecht-
zetiger Antragstallung (nnerhalb von sechs
Manaten o Toc) mit dem Tag nach dem Tod
des Versicherten oder Pensionisten an, s

sei den, die Eigenpension des Verstorbenen
bestand schon var 1997. I ciesern Fallwird
die Pensionszahiung i dem Monot nach dem
Tod aufgenommen (Zwischanzahlung or den
Todesmonot vorgessher).

2ven2
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Das Pflegegeld

Inganz Ostarrich gibt es ein sinhaitiches Pflage-
gald. Die Bestimmungen sind im Bundespflegegeld-
Gesstz ceregelt. Die Hohe des Prizgageides orfen-
iertsich om individuellen Bedarf on Pfiage und
Betreuung. Es gibt sisben Stufen.

‘Wi sind die Anspruchsvoraussetzungen?

Voraussetzungen sind

- der gewshnliche Aufenthaltin Ostarreich* und

+ eine korperiche. geistigs oder peychische Behin-
erung, e siner standigen Betreuung und Hife
on veroussichtich zumindsst sachs Manatan
badart,

Das Zieldes Pflagageldes st e pflegebedirftigen
Menschen die Maglichkeit 2u geben, ein selbstbe-
‘stimmtas, bedirfnisorientiertes Leben 2u fUhren'.

Dos Piagegeld soll Mehraufwendungen pauschol

bgelten und darmit zur Finanzierung der notwendi-
‘gen Betreuung und Hilfe beitrogen.

‘Wonnist die SVS sustindig?

Die'SVS beurtait den Pflageaufwand und

die Auszohiung des Pflagageldes for folgends.

Personengruppen:

+ Personen, die sine Pension von der SVS bezie-
hen

+ Arzte und Rechtsamwaite, die nur sine Pensions-
leistung von hrer Kammer beziehen

For den Fall, dass i nicht zustandig sind leten vir
hren Antrag an i zustandige Stalla weiter

‘Wie sind Einstufung und AusmaB geregelt?
Die Hahe des Pflegegeldes hangt dovon ab, for
‘welche Verrichtungen und fr wie visle Stunden pro
Mant Sie ins Hifskraft benstigen. Mindestans.
erfordarlich st in PFlegeaufwand von mehr als

I siner Varordnung sind Richtwerte baw. Mindest-
‘werta fastelegt for den zeffichen Betravungsaut-
‘wond (2 B. f0r dos An- und Auskisiden oder das
Kochen) und Fixwerte fir den Zeitaufwand fir
Hilfsverrichtungen (z. 8. 0r dos Einkoufer). Diese:
Zeitvorgaben sollen sine sinheitiche Beurteilung
Sicherstallen,auf welche Stufe des Pfiegegeldes

Ut bt stz s s ot
Preamand o o A S B

8

Lven2z

PENSION & PFLEGEGELD

N
o

Anspruch bestaht. For bestimmte Gruppen ven

Behindertan sind Mindesteinstufungen Fastgslest.
=B, for Blnde oder Ralstunffahrer.

Der erweiterte Pflegebedarf von schwer behi
erten Kindern und Jugendichen wird mit inem
Erschwerniszuschlog berdcisichtiat. Auch fr den
rhahten Pflegebedar von geisti oder peychisch
schwer behindertan Personen gibt es sinen zusatzli-
chen fixen Stundenwert. Dos gift bespielsweise bei

ciner demenzillen Erranians.
Die Tobelle zeigt den Pfiegebedarf und die Hehe
des monatichen Plegegeldes.
Dos PAegeoeld ab 1. Janner 2023
ebedarf (mehr ols ..
Stofe | Bfsgsbedart (mehr Euro
1l 17500
P 2270
3 [0 50280
. [% 75400
180 - _cuBergenshnlicher
s | o 102620
180+ unkoordimerbare
Betresungsmatinahmen
6 [oder daernde Anwesenheit |1430.20
<iner Pliegepersen
(g und Rachd
180 + _praltische.
7 |Bewegingsunfahigierr | 187950

Beginn, Anderung und Ende des Anspruchs:
Doz Pfiagageld wird nur dber Antrag zuerkannt.
Der Anspruch beginrt mit dem Monat nach

der Antragstellung Wenn sine wesentiiche
Veranderung im Pflegebedrf sintritt, wohrand Sie
ersits Plagegeld beziehen, dann wird der Pfle-
gageldbezug ney fastgesatzt Wenn sine Vorous-
sstaung for dan Pflagegeldanspruch wegfallt. <o
muss die PAlagegeldzohiung singestalt werdan.
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Ruhen bei Krankenhousaufenthalt
Wenn Sie sich in sinem Kranlkenhous (acer siner
Kuranstalt) oufholten, ruht e Priegegeld b dem
‘2weiten Tog des Aufenthalts, wenn sin Trager der
‘Sosilversicharung fur Ihre Verpflegungskostan
aufkornmt: Doz git bis zum Tag ver der Entlossung.

In folgenden Failen wird do PAlegegeld wabrend
es Aufantholtes weiter ausbezahit
- wann sin Dienstverhtnis oder Werkvertrag

Gann bis zur Hahe der Verpflegungskosten, hochs.
£ens jadoch bis 20 80 Prozent, auf den jewiligen
Kostantrager iber. 10 Prozent des Priegegdes.
er Stufe 3 (50.30 Eurc) verbleiban bai [hnen ols-
Taschengeld. Bel siner talstationaren Plage konn
it Irer Zustimmung dos Pflagageld zur Ganze an
en jewsiigen Kostentroger zur Varrachnung Ubar-
trogen werden. In diesem Fall wird dos Taschen-
‘geld ikt vom Kostentrager an Sie ausgezahit.

Informationen tber das Klagerecht
Wenn Sie it dar Entecheicung der SVS tber das
Pflagegeld nicht sinverstanden sind. so kianen Sie
ine Klage beim Arbaits- und Sosilgericht sinbrin-
‘gen Dos muss binnen drsi Monaten ab Bescheid-
2ustellung erfolgen. Dos Verfahren st fur den Kia-
gerin der Regel kostenlos.

St P
Priagepersonen

Wenn Sie sinen nahen Angsharigen (mit Anspruch
ouf Pflagegeld ob Stufe 3) oder e behindertas.
Kind pfiagan, kennen Sie sine beginstigts Selbst-
‘oder Weitarversicherung in der Pensionsversiche..
rung eingehan. Dis Kastan dar franuiligen Varsich-
Fung werden 2ur Génze vom Bund Ubernommen,
allerdings nur i sine PAiegeperson.

Phlagelaren und PAlegeteiizsit
Personen, die sinen nahen Angsharigen betreuen,
kannen PAagakarens ader Piagetaizeit for sine
bestimmt= Daver mit hrem Disnstgsber verain-
boren. Dar nahe Angsharige muss mindestens ein
Pflagegeld der Stufe 3 bezichen Bei sinem demen-
2ill erkranictan oder inderjshrigen nohen An-
‘gehbrigen gentig die Stufe 1 Fir die versinbarte
Daver der Plagekarenz bov. Prlgateizet gebinrt.
Pagekarenzasd. For dos Plagelerenzgeld it dos
Sezalministarumsenice zustandia.

Fomiienhospizkarenz

Wenn Sie I Disnstverhiitris zur Pflege sines

nahen Angeh3rigen gema8 Fomilerhospizkoranz-

‘gesetz korenzeren lassen, kann uf Antrog

" ein Vorschuss zumindast in Haha der Prlsge-
seldstufe 3 barsits wahrend des Pegegeldver-
fahrens geleistet werden:

- dos Pflegegeld (der Vorschuss) direkt an die
Pflageperson usbezahit werden.

Auch bei Familienhospizkarenz gebhrt Pflsge-
karanageld.

Bei Ableben des PAlegebedirftigen wid sin oll-
Faliges Plegegeldguthaben an die Personen.
usbezait, die Famienhospizkarenz in Anspruch
‘genommen haben.

2von2
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Pensionszahlungsbeleg

CBari ot Pas sinens Samimasieog ater S Wikt 6ot dam Kantamesst Entaprathend dun
eiroporecht e Vergstan - Gen Zamlonge arkant stanen aut sars Zemungsbaieg 160 Sealen -

Folgende Informationen finden Sie ouf dem Beleg:
e Amwsiningsbatras (manstiiher Netto-Auszeniungabetras)
e inzsinen Bezugstaie (= 5. Pansion, Avsgihezuogs)

e Absioe (Kronkenvarscnarngsatras, Seldsritstsnatrag o sSvericne Fansoniztan,
s

e Bemessungasrunsiagen i e Berechnuns dar Aszige

Bitte beachten Sie auch noch folgende Hinweise:

2t e e warden Abkirzungen verendet - sishe ABKirEungarssishn 2uf dar

+ Snderzoniungen sind incar Bruttopension sntnein. Auch e Absige (ankerersiherunss:
et Soisorstmueitrog ot bscarians Pansanisten, Lonnstauar) on - Soncareaung rer-
o et gesandart omgatones.

- Wegen der beschraniten Stellcnanzahl st swischen der Abkirzung und dem Betrag keine Leer-
el vorgesanen (1 5. 7210000 535,10 vew.
5 gemeinasmer Ansaung mahrarar Pensisnan warden it Ausnahme dar Bruttopansion e
ineeinen Wrte os Surme Smgefonrt (2 5. S = Summa a0 Sen Kransanarsenar nss 35
SRR
5 sinmsigen Zehiungen (2 & Aussieihiuiasen-Jorressosgieen) ader e Noshioniungen wird
or Amisimsatras niene ouAgegaders S arnattan Sz Falan dordiar sorite en sne

niirsongmareachns oot cer e
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Abkirzungsverzei

hinis und Erléuterungen

sz Rotanasrus, = 8. for Eskutionsn ocer Pansisnsiberbasiae

a2 usgieenazulase ndusie Sendarsshiung zor Apri-sdar Oktobersanson

a2 Information Gber dos Ergebnis des Ausgleichszulagen-Jahresavsgleichs i des

e Fiskarstattung von Benanslungsbeitrigen (vose a2 anrihtands Sehanslunss-
etrsas pereis n Aseug gebrocnt orsen)

o8 Surmme der Benanalungsuarae (uose e 2 stormiarende Sshanclungsbatrage
el n Abzug gebracnt wurder)

ereo ensianstalung - Die Hilfts s Pensionsbesuges wird an den Enegatien ausbe-

e Eganpansion una Kindersussniss bxu: Summe dar Kindarsusshiass ndusive

KENAZI  Information,dass der Ausglichszulagen-Johresousgieich ke Nachzahlung erga
o for s itz arnse () Laisena(ens)

v Bruttobatras der mtsuserstasernden Sesigs

o sine Lastung sbsessgen (.Gameinsarme Varsteiarina) Sonsarseningen ind
e Barsastaia waraan s gesonert A st

Nz Nachzahiun(er, is gemeinsarm it der Manatspension ausgezshit wird Gwerden)
B Mot iohe | sefirert dan mentichen Zeunsszstraum
™ Fuenasetrige, se von Gesets wesen et suagezen werdan

nkluse ines lfligen Biegegelruens wegen sines stationéren Aufenthalts
sv erherumgatatrog (Soidariatateitras or ivericne Pensioister) n-

Seitrag or i cusincizne Listung(er). Be qamainsormer Amueizing
nchrare Penanen werdn G KeanhamrSahanmasoatoge st

sveo Von dieserm Betrag wird der Krankemersicherungsbeitras, inkusie Beirag for
i susand e Lastonaian Sarechnet (52 %)

wapeo sisenpension e Surmre der Wasanpensionen nkiusive Sondersanions ot

we ienpension, Wituerpansion, Pansion f Rintarsisbans singatragens

Partner niiusve Sonderzanlung 2ur Api oder Oktobarpension

it baian Sie does sus Plotegrinen waserkehance Mittaingen nisht cuf jaderm Zeungsoe
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Was Pensionisten melden missen

Worum ot e sne Maldapficne?
o e Ancaring n den 2 can Freba:
SHand ser Bervasberecnigung masgsbenen
daner von alen wintigen Anderungen roseh
i Kamninis seretet warden, mont suetet o

Achtungs Soite sureh sine Varistzons s
Nildeptiant ane Gel oder Socniastung zu
serataion verptianeet. 4 Geldaistung tr

Meldungan 65 il Pansoniztan
Anderungen in dan parsSnichen Dotan
I Wermormiaresins.

Autnohma von Tatgksien iebant3gige Meldefin)
T Ereneing von Gonarsebareentanaen
I Beteining an Personangessisenerian (06, K63

PENSION & PFLEGEGELD

o Stammbapel

T Fining sner Lone Farseueasnats

T Aufrme enar trasiontanie oo
“onetigan seibatinigan Totighet

+ Ruaiimg s aftentichan Mandats Geum
eapie i Germeinaarse, Birgermaistr,
Fonteionst ser Wresenstriommer

asndigung von Tatgkaiesn
e o Covrmanaraentiungen
ey
Cesanatestanrers am Stammbcrol
T Alfgone s L Forst resenste
© Autgabe cinerunselostincigen . sonstigen
s A —

Antal/ Wegfol/Andarung von Einkinfian

Glabantigigs Maldatrisd)
oetaneizerjorasiostandizer Arset,
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L et ciner rankangadanaprocn

Kanceranr
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Woisenpension

+ VorVallendung des 18. Lebensiohres kann man
naben dem Bezug siner Weisenpension jede.
Erwerbsttigket ohne Auswirkungen auf die
Pension cusiben.

- AbderVollendung des 18. Lebensjohres st o5
For den Pensionsbezug wesentich, dass Sie e
Acbaitskraft berwiagend der Ausbildung wid-
men. Oberwiegt die Erwerbstatigheit, besteht.
kein Anspruch auf Weisenpension.

+ For die Prifung, ob die Schul- oder Berufsausbi-
dung die Wise Gberwiagend beansprucht oder
b die Erwerbststigkt Uberwiegt. werden das
Ausmaf der wichantichen Arbatszeit und dos
Eiommen herangezsgen

£ e 2un2
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Z Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Auskunft allgemein (A-ALL1) ‘

24.05.2017 | 07:46

2 2126210643 1 01 Eisinger Bernd 02| AUS
VSNRP 2126 210643 TODDATP DSAB 01.02.2017
HUNPE PE 2.087,34 HVBO 01
ANREDE Herr Bernd Eisinger KzG KANZ
ZENAM VORAZ FAMRS N AZ RSEANZ
Strale Stockern 11/2 AZKEN K PFHZ 157,30, STU 01
Abgabestelle WE J KGE
PLZL 3744 WORT Stockern WAUS
SWIFT EASYATW1 /AT95 1420 0200 1155 7040 RUG RUGG

LDKZ A VERBST ANWL ANWM PEART 141 GS KV
SPERR VBGH PBEG 01.04.2011 LST
ZVLD AINNAN ZVKF STTG 01.04.2011 GEWB
LSTVON LSTD VBA LSTFG LSTF KVOPB
01.01.2018 | 7| 2 RAG
01.01.2016 | 7| 2 30,25 GUTH
ANRBNT ANW-ERLAM VB  AKTNR  EZRBK FAMVB
1.100,30 | 14.04.2017 213 01 E PRUEF LEBEST FR
157,30 | 16.02.2017 211 02 E NT
770,80 |16.02.2017 21101 E VSTR: 40  GESNT
WEGFALL WEGGR APKZ4

-106,45/ KVTR/-AU 40

-296,68) KVAN 99
GEWA
OPBE
-628,91 FRKE M
1.212,60
GANW

e

A-ALL2

A-KAT

[e]

[Einstellungen |

[ ou |
| Kommandos |

(B  Ende|
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_ Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC) o/ ®[=
Auskunft Exekutions-Vormerkungen (A-VORM)‘ 24.05.2017 | 07:57
2 2126210643 1 01 Eisinger Bernd 02 | AUS
RANG EINDAT FRAKE/FRAZUSK FORDERUNG  BETRPA FRAZL STAT  FRANR
001/ 01 26.09.2006 05/ | 04 -2498,08/ SPITZAUERU. [EZ999999999¢ GEDE | 03
002/ 01 02.11.2006 05/ | 04 -1894,56/ ARNOLD RAE| [EZ999999999¢ GEDE | 04
003/ 01 19.12.2006 09 I 24 -7573,73| SVAd. gewerb GEDE = 07
004/ 01 30.01.2007 05/ | 04 -1868,81 CHRISTANDL| [EZ999999999¢  GEDE | 05
005/ 01 05.06.2008 05/ | 04 -20126,83| Finanzamt Wie 166/7992 STOB | 06
006/ 01 20.01.2012 05/ | 04 -89985,35  Finanzamt Wal 23199/1076 09
007 /1 01 19.12.2012 09 I 24 -10068,09 SVAd. gewerb 10
008 |/ 01 21.10.2013 04/ I 05 -1081,50/ Eisinger B6E 2002/13a-2 08 ‘E‘
! 1 (2]
I I [Fs]
1 1
1 1
1 1
1 1
! ! [enstetungen]
[ ou |
- | Kommandos |
[B]  Ende|
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Produktivan

ndung PAMUSVGP (9.

Auskunft sonstige Fremdabziige (A-ABZ) ‘

2 2126210643 1 01 Eisinger Bernd 021
FRANR  POSNRB  FRAKE FRAZUSK FRA FRAZL FRASTAT ~ WEGDAT

03 05/ 1 04 GEDE| | 01.09.2008

04 9999 05/ 1 04 EZ 9999999999 GEDE| 01.05.2009

05 0255 05/ 1 04 EZ 9999999999 GEDE| 01.12.2009

06 05/ 04 166/7992 STOB| 01.06.2012

07 0388 09|/ 24 GEDE| 01.09.2014

08 0448 04/ 1 05 176,30, 6E 2002/13a-2

09 0413 05/ 04 37261 23199/1076 [F2|

10 0475 09|/ 24 -80,00 (z]
I [Fe]
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= Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Exekutions - Vormerkung 1 (VM1) ‘
2 4335061161 2 01

Hillinger

Abzugsempféanger (ABEMPF) Wolfbauer
Vorname (VONAME) Heinz
StraRe (ADRE1) Stubenbastei 2
LKDZE A PLZLE 1010

Geschéaftszahl (GEZLE) WB-297/2013

ERV-Code

Betreibende Partei (BETRPA) WEG
Vorname (VONAMB)
StraRe (ADRB1) Pfarrwiesengasse 4
LKDZB PLZLB 1190

Behérde (GERNAM) BG KREMS

Fremdabzugszahl (FRAZL) 4E 1542/14b

Beschlussdatum (EXDAT) 08.04.2014

FRAKE 05 04

Mag.

24.05.2017 | 08:24

Christine 02 |

Rang 044 01

Titel (TITLEM)
Abgabestelle (ADRE2)
Wohnort (WORTE) Wien

Kundendaten (KUDATE)

Titel (TITLB)

Abgabestelle (ADRB2)
Wohnort (WORTB) Wien

AUS
Abz-Nr

SEXE M

SEXB N

POSNRB 0454

Einlangensdatum (EINDAT)

15.04.2014

s B=

VM2
VM3
EX1

]

]

|Einstellungen |

[ ou |
| Kommandos |

(B  Ende|
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2 Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Exekutions - Vormerkung 1 (VM1) ‘
2 4335061161 2 01 Hillinger

Abzugsempfanger (ABEMPF) BH Klagenfurt
Vorname (VONAME)
StraRe (ADRE1) Vélkermarkter Ring 19
LKDZE A PLZLE 9020
Geschaftszahl (GEZLE) KL9-STR-16876/2009
ERV-Code
Betreibende Partei (BETRPA)
Vorname (VONAMB)
StraRe (ADRB1)
LKDZB PLZLB
Behérde (GERNAM) BG KREMS
Fremdabzugszahl (FRAZL) 6E 742/10i-2

Beschlussdatum (EXDAT) 06.07.2010

o @|[=]

24.05.2017 | 08:31

Christine 02 | AUS vm2
FRAKE 05/ 04 Rang 008 | 01 Abz-Nr ]
EX1
Titel (TITLEM)
SEXE N
Abgabestelle (ADRE2)
Wohnort (WORTE) Klagenfurt am Wérthersee
Kundendaten (KUDATE)
Titel (TITLB) ]
SEXB @

]

Abgabestelle (ADRB2)

Wohnort (WORTB)

POSNRB 0108

Einlangensdatum (EINDAT)  13.07.2010

[ ou |

| Kommandos |
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ZZ_ Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Exekutions - Vormerkung 2 (VMZ)\ 24.05.2017 | 08:33 ‘

2 4335061161 2 01 Hillinger Christine 02 | AUS [vm1
[vm3
[Ex1

Rang 046 01 Abz-Nr
FRA-Kennzeichen (FRAKE) 05 FRAZUSK 04 FRASTAT

Drittschuldner - Erkl. (DRERKL) J Datum (DRDAT) 18.09.2014

Kosten (FRAKEKO) N bewilligt (DRKOBEW) eingel. (DRKOEIN)
EXE/UH - Forderung Fo - Zinsen Fo - Zins-AB UH-Rickstand
FORD1 -8.151,58  FOZI1 9,08000 ZIAB1 13.09.2013 UHRUECK
FORD2 FOZI2 ZIAB2
FORD3 FOzZI3 ZIAB3
FORD4 FOZI4 ZIAB4

Zinseszinsen (ZIZI) Ab (ZIZIAB UST (FOZIUST)

EXE - Kosten Ko - Zinsen Ko - Zins -AB Ko - Zins - UST
KOSTZI -1.277,76. KOZIHS 4,00000 KOZIVON 27.11.2013 KOZIUST
KOST -447,84 Gerichtsgebiihren (GERGEB)

|Einstellungen |

[ ou |

- | Kommandos |

[ Ende|
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Exekutions - Vormerkung 3 (VM3) ‘

2 4335061161 2 01 Hillinger Christine 02 | AUS
FRAKE 05 04 Rang 046 01 Abz-Nr
Maxim. FRA (FRAFIX) Abzug von SZ -1 (FRSZM) J Abzug von PFLG
UH monatl. (UHMTL) von SZ -2 (FRSZO) J (EXEPFLG)
UH %-Satz (UHPROZ) Anweisung-STOP (ANWSTOP) KZIAZ-Abtr
Anderung: (KIFRNR)
Grundbetrag (GBAEND) Kennz. (GBAEKZ)
Unpf.- Betrag (UNPFAE) Kennz. (UNPFKZ)
Netto (ANRBAE) Kennz. (ANRBKZ) ANRBANZ EXAPKZ4
Bankverbindung:
BLZLE KTOE
ANWLE VERBSTE SWIFTE BUNDATWW CABE CINE
BANKE
IBANE AT84 0100 0000 0550 0017 SUBKTOE

Eingabe vollstandig (EXEOK) J am (DATEING) 16.09.2014

|Einstellungen |

[ ou |
- | Kommandos |

(B  Ende|
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Z Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Exekutions - Daten - Teil1 (EX1)‘

2 4335061161 2 01 Hillinger Christine 02/ |

Rang 042 01
FRA-Kennzeichen (FRAKE) 05 FRAZUSK 04 FRASTAT

offene Forderung Fo - Zinsen Ford-Zins offen usT
FORD10 -457,32] FOZI1 8,00000 FOZIOFF -4,11 FOZIUST
FORD20 FOZI2 FOZIUOF
FORD30O FOzI3 Zinsen (UST) gerechnet bis
FORD40 Fozi4 EXZIBIS 30.04.2014
offene Kosten Ko - Zinsen Kosten-Zins offen usT
KOSTZIO -270,45 KOZIHS 4,00000 KOzIo -1,22 KOZIUST
KOSTO -199,37| KOZIUOF
offene Zinseszinsen z1z z1zic

(=)™
offener UH-Rickst. (UHRUEO) Gesamtforderung
offene Gerichtsgeb. (GERGEBO) -932,47|

|Einstellungen |

[ ou |

- | Kommandos |

[ Ende|
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Z Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Daten des Abzugsempfangers (ABZ1) ‘

2 4335061161 2 01 29 Hillinger

Abzugsempfanger (ABEMPF)
Vorname (VONAME)
Strale (ADRET1)
Abgabestelle (ADRE2)

LKDZE A PLZLE
ERV-Code
Bankverbindung:
BLZLE
KTOE
BANKE

Giiltig von (KFRAVON) 01.04.2014

Wolfbauer
Heinz

Stubenbastei 2

1010

IBANE AT20 20111310 3519 5103

Subkonto (SUBKTOE)
Anweisungsland  (ANWLE)
Verbindungsstelle (VERBSTE)

24.05.2017 | 08:39
AUS

31.12.2099

Andere Stelle (STEA)

Christine 02/ 1
bis (KFRABIS)
Titel (TITLEM)
Mag.
WORTE Wien
SWIFTE GIBAATWW CABE

Geschaftszahl (GEZLE)
Kundendaten (KUDATE)

\WB-8/2014

CINE

|Einstellungen |

[ ou |

| Kommandos |
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Auskunft Tilgungsplan (TP)

2 4335061161 2 01

BETRPA Krebs

TPKENN Datum

DS 01.05.2017
DS 01.04.2017
DS 01.03.2017

Hillinger

FRAKE 05

Zahlung

9,95

19,90

9,95

24.05.2017 | 08:41
Christine 02 | AUS

04 FRASTAT Rang 040 01 Abz-Nr 03
FRAZL 4E 4928/13t-2 EABZAB 01.04.2016

Forderung Kosten ZIN/GEB/UST
-562,00) -66,57
Forderung Kosten ZIN/GEB/UST STO
-562,00) -76,52
9,95
-562,00) -96,42
19,90,
-562,00) -106,37|
9,95

!

|Einstellungen |

DU

| Kommandos |

Ende|
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Berechnung von Witwen- und

Witwerpensionen

Anspruch zwischen Null und 60 Prozent

Die Witwen-/Witwerpension* batrigt zwischen
Nullund 60 Prozent jener Pension, ouf e der
erstarbn Enepartner Anspruch gehabt hat oder
hatte Der genoue Prozentsatz hangt vor allem
avon ob, b der Gberlebends Ehepartner selbst
Sine Pansion bezieht ader  wenn das mcht der Foll
st - sine versicherungspflichtioe Erverbstatigket
usibt baw: cusgedbt hat.
Berechnungsschritt 1
Zunschet geh 2 um dis Fastlegung des prozent:
maBigen Anspruches auf Witwen-/Witwerpension.
Doy missen die Einkommen'* beider Enspartnar
berachnet werden, di in nachstahende Rechen-
Formel Snzusstzen sind:
ke & W/ Wievacs
e

Unter Einkommen* it jawels dos gesamte.
Erwerbs. und/oder Pensionseinkommen in den
letzten zwei Kolenderichren vor dem Tod 2u
verstahan,

st dos Einkornmen der verstorbenen Person in
den latzten beiden Kalenderjohren vor dem

Tod wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit
bgesunken, verhindrt sine Sonderbestimmung,
ass sich derortige Einkommensminderungen
nagativ auf die Hohe der Witwen-/Witwer-
pension durchschlogen: In dissen Fallen ist

for e Berechnung namlich dos Einkommen

er verstorbanen Person aus den letztan vier
Kolendarichren vor dem Tod heranzuzichen, wenn
dies for die Witwe/den Witwer ginstiger ist.

Das Resuitat zeigt den Prozentsatz der Hinter-
bliebenenpension, der jedoch richt einer as Null
‘oder grdBerals 60 sein darf.

© pin g s G nesisne srgemeens
o P 12, b ey werden
e

Luenz

KPENSION

Ohne uf Detols enzugahen it ogendes:
Sind die Einkommen gleich hoch, 5o betzagt die
Hinterblisbanenpension 40 Prozent der Pension
erverstorbanan Parson.

- Izt dos Einkommen der hintarblisbanen Persan
geringer ols dos Einkommen der verstorbensn
Person, o steigt der prozentmallige Anspruch.
hchstens jedoch bis auf 60 Prozent.

- Izt dos Einkommen der hinterblisbanen Person
um mehr s 2 1/3 Mol haher s dos Einkorn-
e der verstorbenan Person, so wird keine
Witwen-/Witwerpnsion gezohlt der Prozent:
satz betragt Noll

Beispiel 1

Das Einkommen siner Frau n den lstzten beiden

Kolandariahven vor dem Todsssaitpunic macht

21800 Euro aus, dos Einkommen des Monnes balief

Sh auf 30,000 Eure.

- Der Anspruch der Frou worde - fallsder Mann
stirbt - 48.20 Prozent der Pension des Mannes
ausmachen.

280
70 - 30 x ZEQ . 4e0

- Imumgskehrten Foll - wide also de Frou
2uerst sterben — ergibe sich sin Anspruch des.
Witwers im AusmaB von 28,72 Prozant der
Pension ssiner Frou.

2000
70 - 30 x 20 _ 57

Beispiel2

Das Einkommen einer Frou macht 14.500 Euro, das

Einkommen de Mannes 51000 Euro aus.

- Dar Anspruch der Frou betragt 60 Prozent der
Pension ires varstorbenen Mannzs.

16500

70 - 3 x 51000

6147 TEIIEL

- Der Anspruch des Monnes — folis die Fray.
<tirbt - wirde Noll Prozant dar Pension ssiner
Frau ausmachen.

m sL0m

230 x SO0 ass mm

S\VS
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Z Pensionskontenpflege - Produktivanwendung PAMUSVGP (9.0.0.26 - HOELLC)

Personliche Daten Versicherter/Pensionist (PEP) ‘

24.05.2017 | 09:10

2 2126210643 1 01 Eisinger Bernd 0201 AUS
Giiltig von (PEPVON)  01.04.2011 bis (PEPBIS) 31.12.2099
Geburtsdatum (GEBP) 21.06.1943

Personliche Versicherungsnummer (VSNRP)
Zuname (ZUNAMP) Eisinger

Vorname (VONAMP)  Bernd

Geburtsort (GORTP)

Geschlecht (SEXP) M
Personenstand (FAMP) 02 ab  01.11.2008
getrennt lebend (GELEBP) J

Anderung Richtsatz ab

Regressnummer (RGNR)

Ehemaliges Zollausschlussgebiet (ZAG)
Anstaltsangehérige Person (ANSTBED) N

2126 210643

Sterbedatum (TODDATP)
Todesursache (TODURS)
SVBPKKZ J
Titel (TITLP)

Staatsbirgerschaft  (STBSCHP) 001
Grund der Namensanderung (GNAEP)
Wiederverehelichung  (WVEREH)

Angehérige P 2912 EO (AN291A) 01
Angehérige P 291b EO (AN291B) 98
LZ Datenanforderung (LZDA)
LZ Anforderungsdatum (LZADAT)

|Einstellungen |

| ou |
[Kommandos |

[ B Ende|
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SVS

Herm
Dr Kurt Wieser
Steingasse 16
5020 Salzburg

VSNR: 1519 251257 02012023

Inr Pensionsantrag zum Stichtag 01.01.2023.
Wirksame Bezahlung von Monaten ist moglicht

‘Sehr geehter Herr Dr. Wieser!

‘Sie waren in der GSVG-Pensionsversicherung bei uns versicher und haben einen Pensionsantrag
gestelt.

Bitte beachten Sie: Nur wenn Si alle Beirage bezahlen, konnen Ihve Versicherungsmonate zur
‘Ganze be der Pensionsberechnung berucksichtigt werden.

Weiche Beitrage sind offen?
Wir haben die Beitrage fur die Jahre 2019-2020-2021 am 22.11.2022 endgiig bemessen.

Die entstandene Nachbelastung betragt 4 478,04 € Die Buchungen sehen Sie im Kontoauszug fur
das 1. Quartal

Bis wann sind die Beitrage zu bezahien?

Bitie bezahlen Si bis sptestens 05.02.2023 den Befrag von 4.475,04 € Nur dann wirken sich
die Versicherungszeiten bel der Pensionsberechnung aus!

Zahiungen dbenweisen Sie bie auf unser Konto bei der Raiffeisenlandesbank NO-Wien it der
IBAN: AT42 3200 0065 000 5219 und dem BIC: RLNWATWIW. Achten Sie bifte darauf im Feld

Verwendungsaweck” (bei Telebanking im Feld Zahlungsreferenz") immer Ihre Versicherungs-
‘ummer anzufihrent

SOPALVERSCHERUMG SANSTALTDER SELBSTANIGEN
e g 105051 e
000 seat e 050 0m 08 St et
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Wenn Sie bis zum genannien Termin nicht einzahlen, wird die Pension auf Basis der bisher be-
2ahlten Versicherungsmonae berechnel. Die offenen Beilrage sind in diesem Fall bis zum Fallg-
keitstermin der nachsten Beiragsvorschreibung zu bezahlen.

Allgemeine Hinweise:

‘Sie haben weiere Fragen 2u den Auswirkungen auf I Pension? Dann kontaktieren Sie bitte un-
Ser Pensions- und Pfiegegeldservice uner pps@svs.at oder 050 808 05,

Freundiiche Grite
‘Soziaversicherungsanstalt der Selbstandigen
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Berechnungsschritt 2
Pensionsanspriche untar 60 Prozent kinnen —

um Harteflle 20 vermaiden - in sinem weiteren
Berachnungsschritt bis auf dis Obsrgrenze von 60
Prozent angehoben werden Voraussetzung fir sine
Solche Anhebung it, dass.

der hinterblisbene Ehepartner weder sine
igene Pension noch ein Erwerbssinkommen
bezieht, oder

i Surmrme aus Wikiwen-/Witwverpensin,
Eigenpension und Erwerbssinkommen brutto
‘weniger s 2.220,47 Euro monatiich (Wert
2023) ausmach (Eikinfte ous Vermistung.
Verpochtung, Kapitahvermagen, Leibranten
e zanen meht),

Bei Zusarmmentreffan siner Eiganpension und/
‘ader eines Erwerbseinkammans mi siner Hintar-
bliebenenpension ibt a5 eine Leistungsobergrenze.
Oerachraitat dis Summe dieser Einkinta im
Monat 8.460 Euro, donn vermindert sich die
Hintarbliebenanpension um den Uberschreitungs-
betrog (sishe Baispiel zur Leistungsobergrenze).

2y 1: Besishen Witwen/Witwer weder sine
Pension noch ein Erwerbseinkommen, o wird
derim Berechnungsschiitt 1 ermittelte Pernsions-
rozentaats uf 60 Prozant angehoben.

Beispielzu 1.
Die Pension dar verstorbenen Person betrigt.

1500 Euro. Im Berschnungsschritt 1 ergibt sich ein
Anspruch von 50 Prozent, das wéren 750 Euro.

Der Prozentsat wird im Berschnungsschrite2
ouf 60 Prozent angehoben. Anstalie von 750 Euro
macht die Witwen-/Witwerpension 900 Euro avs.

2u2: Auch bei Bezug siner Eigenpension und/oder
beiVorliegen eines Enwerbssinkommens, kann die

Witwen.-/Witerpension angshoben werden. Untar

Becchtung der 60 Prozent Obergranzs erfolgt de.
Anhebung Sowait bis in Summe der Grenzbetrag
von 222047 Euro (Wert 2023) erreicht ist.

Beispiel 20 2.
Di Pension dar verstorbanen Persan betragt
1100 Euro; der hinterblisbens Enepartner

ekt sin Erverbssinkommen von 700 Euro. Im
Berachnungsschritt 1 ergbt sich ain Anspruch von
20 Prozent, dos wéren 440 Euro.

Dis Summe aus Witwen-Witwerpension und
Erwerbseinkoman batrogt 1140 Eurc; dos Ein-
kommen gt doher unter dem Grenzbetrag von
222047 Euro. Der 40-prozentige Anspruch konn
ot angehoben werden. Er staigt ven 440 auf

660 Euro, 50 dass nunmahr die 60 Prozent-Granze

Dis Hinterbiisbenanpension vermindart sich daher
o 60 Euro auf 540 Eure.

Auszohlungsbetrag kann sich Ginder
Daim Berachungsschiitt 2 die momantane.
Einkommenssituation berscksichtigt wird, kann
s schwankendem Enverbssinkermen sine
monatlche Anderung des Auszohlungsbetroges
sintraten. Die Witwen-/Witwerpension wird in
=olchen Fallen lsa varieren.

-

2ven2

S\VS
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3

Hinterbliebenendaten (HB) 21022022 | 0824
6 | ZEHNE | 2 o Bader Karl 06| 1 AUS
Giilig von (HBVON) 01.08.2022 bis (HBBIS)  31.12.2099 2

Daten fur Hinterbliebenenpensionen:

Wiederaufleben (WAUF) ScheidungsartiVersorgungsehe (E55)
Anspruch ohne UH.Begrenzung (P2645) Unterhaltsbetrag (UHBE)
Berechnungsgrundlage d. Witwe(rs) (BGLWI) 169,38 | H Art (BGLWIA) 06
Berechnungsgrundlage d. Verstorbenen (BGLVST) 84259 | H
Hundertsatz (HUNWIPE) 9,60194
Maximale Witwen(r)pension(60%) (WIPEMAX) 465,06
Grenzwert fiir Erhshungsbetrag (WIPEGR) 200874 @
Witwen(r)pension ohne Erhohungsbetrag (WIPENT) 74,42
anrechenbare Einkiinfte (EKWI) 168400 @
Erhohungsbetrag (ERBEWI) 340,32
= > Ende
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<< <
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mind halber
Faktor

Jan 100% 1,0580 1,0580
Feb 90% 10522 1,0522
Mar 80% 1,0464 1,0464
Apr 70% 1,0406 1,0406
Mai 60% 1,0348 1,0348
Jun 50% 1,0290 1,0290
Jul 40% 10232 1,0290
Aug 30% 10174 1,0290
Sep 20% 10116 1,0290
okt 10% 1,0058 1,0290
Nov 0% 1,0000 1,0290
Dez 0% 1,0000 1,0290
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Die Ausgleichszulage

Die Hahe lhrar Pansion ist abhangig ven

- der Anzohl der Versicherungszsiten
- dar Hahe Ier Beitragszahiungen Und
“ Threm Alter zum Pensionsantits.

Geringere Bitragszahiungen baw. kurze
Versicherungszsitan ergsben eine gerings
Pansion. Fur diase Fale hat der Gesstageber

die Ausgleichszulage geschaffen. Sie gorantiert
ein bestimmtes Mindesteinkommen, dos den
Lebensunterhalt der Pensionisten sicherstalle.

Pensionisten erholten die Ausgleichszulage ols

Aufstockung des Gesamtsinkommens, wenn

- dos Gesomtsinkommen untar einem gesetz-
lichen Mindestbetrag (Richtsotz) gt und

- der rechtmaBige gewshniche Aufenthaltim
Inlond liegt.

Wosist der Richtsatz?

Der Richtsatz steltein sozioles Existanzminimun

or, dos verschiedenen persnlichen Umstanden
angepasst wird.

Die RichtsBitze cb 1. Jamner 2023
Aleinstehende Alters- Erverbaun-
Fehigheits sowie Wiswen-/We- | 111026 Euro
werpensionstan (Einzerihtsotz)
Eesiehar siner Aars ocr
EnverbsunfShigkeftspersion,die
it hrem Ensportner m 175156 Euro
‘germeinzamen Haushol leben

CFomiflervichtsatz) |
Holbuaian
wntar 2t Jabeen 408,36 Euro
Ghar 26 Jabren 72567 Ewro
Volsizen
untar 24 Jabren 613,16
Ghar 26 Jabven 111026 Evre

Forjades Kind it Anspruch ouf Kinderzuschuss und
inerm Nettosinkormmen untar 408,36 Euro erhoht
‘S der Enzal. b Fomlenrichtaats der Dire-

penson um 171,31 Euro cbesglih Kindsrzushuss

PENSION

Ausgleichszulogenbonus/Pensionsbonus (ab 2023)

Bei Voriegen siner bestimmten Anzahl an Versiche-

ongemoncten gebdie:
in Ausgleichszulagenbonus, wenn Sie sine
Ausgleichezuiage zu siner Eigen(Direktpension
beziehen oder

- i Pansionsbanus zu hrer Eigen(Dirst)pensi-
on.wenn Sis kein Ausgleichszuloge bezishen

- e lhr Gesartainkommen unter sinem b
Stimmtan Grenzbetrog hegt.

- der rechtmaBige gewshniche Aufenthaltim
Infond lisgt.

Grenzwertfir  maximale
Gezomtsinkmmen Hahe

Enzerichtsatz

ind. 380 120806Ewo | 16437Euro
Betragsmente”

E—

rrind. 420 L46323Ewo | 41919Euro.
Betragsmenate”

[—

Sotzmind 420

Batrogsmonc- | 194808Ewro | 41874 Euro.

werbstitighst
- sich Ihre Einkommensverhltnisse ndern (auch
Sochbezige).

Mehr doriber finden Sie im Infobiat Mas Pensio-
pisten melden missen’.

S\VS





image12.png
Die Ausgleishszuiage und der Ausglsichsaulogen-/
Pansionsbonus wird lhnen nur bezohlt, wenn und
solongs Sie sich im Inlond aufhalten.

Ihr Anspruch o die Ausgleichszulogs und den Aus-
leichszulagen-/Pensionsbonus wird be der Persi-
nszueriannung automatisch geprift Dabiwird
der Bruttobetrag der Pension herangszogen.

Wenn e vermuten, dass Siz Anspruch auf

Ausgleichszioge nstien el
i hnen erst spater sin Anspruch auf
Ausgleichszulage entsteht oder

- sich Ir Ausgleichszulagenanspruch erhdht. weil
sich I Einkomman verringert oder gonz weg-

Einkinfta cus Lond- und Forstwirtschaft
Ausgedinge. Fruchtgenuss, Leibrantan, Wohn-
recht

- Untarhaltsanspriche an Ehepartner (auch on
‘Seschisdens und gtrennt ebands) owis m
‘gemeinsamen Houshlt lebende Eltern

- Eikinfte ous Vermistung und Verpachtung.

NICHT zum Gesamteinkommen z3hlen
Pensionssonderzahlungen (13./14. Pension)

Wertausgleichszohlungen

Fomiienbaifen

Studien und Schilerbsinifen

Piegegeld

Kriegsgefongenenentschadigung

Soialhilfe und Wohlfohrtsunterstizungen

sinmalige Unterstitzungen der Kammarn.

Gaweriachoftsunterstinzungen

Batrisberoteunterstitzungen

Gadenpensionen

Grund- und Eltermrenten, Blinden- und

Schwerstbeschadigtenzujagen noch dem

Kriegsopferversorgungsgesetz und nach dem

Opferfor

- Effernrentan amschlisBlich Zusatarantan sovi
ein Drittslder Beschadigtan-und Witwenren-
ten nach dem Hesresversorgungsgesets

- Lebstungen gemd dem ersten Teil des asterrel-
chisch-Sevtashen Finanz. und Ausgleichever-

troges

- gesstaiche Leistungen on Verbrachensopfer

- Sine nach cusandisthen Rechtevarschrifien
2verkannte Rentanleistung aus Anloss des
Kompfes oder Einsatzas gegen den Notionoiso-
ames

Beim Fomilienrichtsatz vird auch dos Gesamtsin-
Kommen des Ehepartners bericlsichtit.

Erhalteich die Ausgleichszulage, wennich sine
Londwirtschoft betreibe?

Des Eigentum und die Bewirtschaftung ven land-
und Forstwirtschaftichen Grundeticken virken sich
auf sinen Ausgleichszulagenanspruch aus.

Achtung: Dos gift auch fUr landwirtschoftiches
Eigentum, dos Se innerhalb der letzten zehn
Jahre vor Ihrer Pensionierung besessen ha-
ben und mittlerweile verpachtet. verkauft,
Gbergaben bav. dessen Bawirtschaftung Sie
‘aus anderen Grinden eingssteltt haben.

Pouschalirte Werts, die aus dem Einhaitswert.
er land- und forstuirtschatichen Grundstocke
rrechnet werden, erhhen dos Gesamteinkommen.
Deshalb hot das Folgen fir die Ausgleichszuioge.

B der pouscholen Bewertung lres fiktven Ein-
Korrmens aue der Land.- ader Forstwirtsshaft
‘empfehlan wir Ihnen gonz besonders eine Beratung
durch die SVS in Anspruch 2u nehmen! Selbst st
s Fictve Eirkommen nur sshwer abzuschatzen

2ven2
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Das Pflegegeld

Inganz Ostarrich gibt es ein sinhaitiches Pflage-
gald. Die Bestimmungen sind im Bundespflegegeld-
Gesstz ceregelt. Die Hohe des Prizgageides orfen-
iertsich om individuellen Bedarf on Pfiage und
Betreuung. Es gibt sisben Stufen.

‘Wi sind die Anspruchsvoraussetzungen?

Voraussetzungen sind

- der gewshnliche Aufenthaltin Ostarreich* und

+ eine korperiche. geistigs oder peychische Behin-
erung, e siner standigen Betreuung und Hife
on veroussichtich zumindsst sachs Manatan
badart,

Das Zieldes Pflagageldes st e pflegebedirftigen
Menschen die Maglichkeit 2u geben, ein selbstbe-
‘stimmtas, bedirfnisorientiertes Leben 2u fUhren'.

Dos Piagegeld soll Mehraufwendungen pauschol

bgelten und darmit zur Finanzierung der notwendi-
‘gen Betreuung und Hilfe beitrogen.

‘Wonnist die SVS sustindig?

Die'SVS beurtait den Pflageaufwand und

die Auszohiung des Pflagageldes for folgends.

Personengruppen:

+ Personen, die sine Pension von der SVS bezie-
hen

+ Arzte und Rechtsamwaite, die nur sine Pensions-
leistung von hrer Kammer beziehen

For den Fall, dass i nicht zustandig sind leten vir
hren Antrag an i zustandige Stalla weiter

‘Wie sind Einstufung und AusmaB geregelt?
Die Hahe des Pflegegeldes hangt dovon ab, for
‘welche Verrichtungen und fr wie visle Stunden pro
Mant Sie ins Hifskraft benstigen. Mindestans.
erfordarlich st in PFlegeaufwand von mehr als

I siner Varordnung sind Richtwerte baw. Mindest-
‘werta fastelegt for den zeffichen Betravungsaut-
‘wond (2 B. f0r dos An- und Auskisiden oder das
Kochen) und Fixwerte fir den Zeitaufwand fir
Hilfsverrichtungen (z. 8. 0r dos Einkoufer). Diese:
Zeitvorgaben sollen sine sinheitiche Beurteilung
Sicherstallen,auf welche Stufe des Pfiegegeldes

Ut bt stz s s ot
Preamand o o A S B

8

Lven2z

PENSION & PFLEGEGELD

N
o

Anspruch bestaht. For bestimmte Gruppen ven

Behindertan sind Mindesteinstufungen Fastgslest.
=B, for Blnde oder Ralstunffahrer.

Der erweiterte Pflegebedarf von schwer behi
erten Kindern und Jugendichen wird mit inem
Erschwerniszuschlog berdcisichtiat. Auch fr den
rhahten Pflegebedar von geisti oder peychisch
schwer behindertan Personen gibt es sinen zusatzli-
chen fixen Stundenwert. Dos gift bespielsweise bei

ciner demenzillen Erranians.
Die Tobelle zeigt den Pfiegebedarf und die Hehe
des monatichen Plegegeldes.
Dos PAegeoeld ab 1. Janner 2023
ebedarf (mehr ols ..
Stofe | Bfsgsbedart (mehr Euro
1l 17500
P 2270
3 [0 50280
. [% 75400
180 - _cuBergenshnlicher
s | o 102620
180+ unkoordimerbare
Betresungsmatinahmen
6 [oder daernde Anwesenheit |1430.20
<iner Pliegepersen
(g und Rachd
180 + _praltische.
7 |Bewegingsunfahigierr | 187950

Dos Pflegageld it steverfrei und wird 12-mol
Jabelch berwiesen.

Beginn, Anderung und Ende des Anspruchs:
Doz Pfiagageld wird nur dber Antrag zuerkannt.
Der Anspruch beginrt mit dem Monat nach

der Antragstellung Wenn sine wesentiiche
Veranderung im Pflegebedrf sintritt, wohrand Sie
ersits Plagegeld beziehen, dann wird der Pfle-
gageldbezug ney fastgesatzt Wenn sine Vorous-
sstaung for dan Pflagegeldanspruch wegfallt. <o
muss die PAlagegeldzohiung singestalt werdan.

S\VS
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Ruhen bei Krankenhousaufenthalt
Wenn Sie sich in sinem Kranlkenhous (acer siner
Kuranstalt) oufholten, ruht e Priegegeld b dem
‘2weiten Tog des Aufenthalts, wenn sin Trager der
‘Sosilversicharung fur Ihre Verpflegungskostan
aufkornmt: Doz git bis zum Tag ver der Entlossung.

In folgenden Failen wird do PAlegegeld wabrend
es Aufantholtes weiter ausbezahit
- wann sin Dienstverhtnis oder Werkvertrag

Gann bis zur Hahe der Verpflegungskosten, hochs.
£ens jadoch bis 20 80 Prozent, auf den jewiligen
Kostantrager iber. 10 Prozent des Priegegdes.
er Stufe 3 (50.30 Eurc) verbleiban bai [hnen ols-
Taschengeld. Bel siner talstationaren Plage konn
it Irer Zustimmung dos Pflagageld zur Ganze an
en jewsiigen Kostentroger zur Varrachnung Ubar-
trogen werden. In diesem Fall wird dos Taschen-
‘geld ikt vom Kostentrager an Sie ausgezahit.

Informationen tber das Klagerecht
Wenn Sie it dar Entecheicung der SVS tber das
Pflagegeld nicht sinverstanden sind. so kianen Sie
ine Klage beim Arbaits- und Sosilgericht sinbrin-
‘gen Dos muss binnen drsi Monaten ab Bescheid-
2ustellung erfolgen. Dos Verfahren st fur den Kia-
gerin der Regel kostenlos.

St P
Priagepersonen

Wenn Sie sinen nahen Angsharigen (mit Anspruch
ouf Pflagegeld ob Stufe 3) oder e behindertas.
Kind pfiagan, kennen Sie sine beginstigts Selbst-
‘oder Weitarversicherung in der Pensionsversiche..
rung eingehan. Dis Kastan dar franuiligen Varsich-
Fung werden 2ur Génze vom Bund Ubernommen,
allerdings nur i sine PAiegeperson.

Phlagelaren und PAlegeteiizsit
Personen, die sinen nahen Angsharigen betreuen,
kannen PAagakarens ader Piagetaizeit for sine
bestimmt= Daver mit hrem Disnstgsber verain-
boren. Dar nahe Angsharige muss mindestens ein
Pflagegeld der Stufe 3 bezichen Bei sinem demen-
2ill erkranictan oder inderjshrigen nohen An-
‘gehbrigen gentig die Stufe 1 Fir die versinbarte
Daver der Plagekarenz bov. Prlgateizet gebinrt.
Pagekarenzasd. For dos Plagelerenzgeld it dos
Sezalministarumsenice zustandia.

Fomiienhospizkarenz

Wenn Sie I Disnstverhiitris zur Pflege sines

nahen Angeh3rigen gema8 Fomilerhospizkoranz-

‘gesetz korenzeren lassen, kann uf Antrog

" ein Vorschuss zumindast in Haha der Prlsge-
seldstufe 3 barsits wahrend des Pegegeldver-
fahrens geleistet werden:

- dos Pflegegeld (der Vorschuss) direkt an die
Pflageperson usbezahit werden.

Auch bei Familienhospizkarenz gebhrt Pflsge-
karanageld.

Bei Ableben des PAlegebedirftigen wid sin oll-
Faliges Plegegeldguthaben an die Personen.
usbezait, die Famienhospizkarenz in Anspruch
‘genommen haben.

2von2

SVs

Gemiaom sesnder.
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3 Frau
Helene Steinbuch
Heimsirafie 17/2
9150 Bleiburg

Janner 2022

Verstandigung iiber die Leistungshdhe zum 1. Jénner 2022.

Witwenpension
Leistung EUR 94033
2uziiglich

Héherversicherung EUR 1205
abziiglich

Krankenversicherungsbeitrag EUR 4857

Lohnsteuer EUR 2620
Anweisungsbetrag EUR 87761

Die Anpassung Ihrer Leistung(en) wurde durchgefiinrt

Inre von der SV der Selbstéindigen - Landwirtschaft zur Auszahlung gebrachte Leistung von brutto EUR 415,02
wird gemeinsam mit der Pension versteuert.

Bitte beachten Sie, dass in den Folgemonaten sonstige Abziige (2.B. Kostenanteile, Behandlungsbeitrége)
anfallen kénnen. Der monatiiche Anweisungsbetrag kann daher vom in dieser Versténdigung angefhrten An-
‘weisungsbetrag abweichen.

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER SELBSTANDIGEN
Landesstelle Kamten
Dir. Mag. Walter Lunner, MAS
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“Herm

Manfred Burgert
Wasserfeldstraie 13A/3
5020 Salzburg

Janner 2022

Verstandigung iiber die Leistungshdhe zum 1. Jénner 2022.

Alterspension
Leistung EUR 2738
2uziiglich

Héherversicherung EUR 056
abziiglich

Krankenversicherungsbeitrag EUR 2794

(davon f. ausl. Leistung EUR 26,52)

Anweisungsbetrag EUR 000

Die Anpassung Ihrer Leistung(en) wurde durchgefiinrt

Bitte beachten Sie, dass in den Folgemonaten sonstige Abziige (2.B. Kostenanteile, Behandlungsbeitrége)
anfallen kénnen. Der monatiiche Anweisungsbetrag kann daher vom in dieser Verstandigung angefihrten
weisungsbetrag abweichen.

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER SELBSTANDIGEN
Landesstelle Salzburg
Dir. Dr. Peter Ransmayr
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Herm
Wemer Kraus
Favoritenstr 402212
1040 Wien

14. September 2018

Sehr geehrter Herr Kraus!

Der Kinderzuschuss fr Oliver Kraus wurde aber das 18. Lebensjahr hinaus weitergewahrt,
da das Kind in Ausbildung steht.

Um eine Unterbrechung im Bezug dieser Leistung zu vermeiden, ersuchen wir Sie, den ak-
tuellen Ausbildungsnachweis (Schulbesuchs-/Fortsetzungsbestatigung) bzw. - im ersten
Studienabschnitt - den Studienerfolgsnachweis (L eistungsnachweis) umgehend einzusenden

‘Wir weisen darauf hin, dass die Beendigung der Ausbildung unverzagiich bekannt zu geben
st

'SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT
Landesstelle Wien
Dir. Robert Pettliczek
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BESCHEID

Die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer fallt ab 2.

Der vom 2. Jénner 2015 bis 31. Jénner 2015

entstandene Uberbezug an Pension von EUR 206164

‘wird riickgefordert. Sie sind verpflichtet den Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Rechtskraft
dieses Bescheides bei sonstiger Exekution zurlickzuzahlen.

Rechtsgrundlage: Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
§§71, 76,131 und 141

Begrindung

Die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer fallt mit dem Tag weg, an dem
der (die) Versicherte eine die Pensionsversicherungspflicht begriindende bzw. eine sonstige

unselbsténdige oder selbsténdige Erwerbstatigkeit austibt, die das Entstehen eines Anspru-
ches gem&R § 131 Abs.1Z.4 GSVG ausschliefen wiirde. Ist die Pension aus diesem Grund
‘weggefallen und endet die Erwerbstatigkeit, so lebt die Pension auf die dem Trager der
Pensionsversicherung erstattete Anzeige (iber das Ende der Erwerbstétigkeit im friiher ge-
‘wahrten Ausmaf mit dem dem Ende der Erwerbstétigkeit folgenden Tag wieder auf. Die Zeit
des Bezuges einer Entgeltfortzahlung, einer Urlaubsentschédigung oder Urlaubsabfindung
sowie einer Kiindigungsentschadigung gilt als Erwerbstatigkeit.

Ab 2. Janner 2015 wird eine Erwerbstatigkeit ausgeibt, die den Wegfall der Pension bewirkt.

Der entstandene Uberbezug ist daher riickzufordern.
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Die Erwerbsunféhigkeitspension wurde ab 1. Dezember 2016 bereits bescheidméanig zuer-
kannt.

Rechtsgrundlage: Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
§§ 55, 128, 144 und 149
Allgemeines Pensionsgesetz (APG)
§6

Aufgrund des Erwerbseinkommens ist igkeitspension um

Der Anrechnungsbetrag betragt ab 1. Marz 2017 mtl. EUR 771,84.

Die Pension betragt ab 1.12.2016 1.3.2017
monatlich EUR 154367 EUR 771,83
2zuziglich
Kinderzuschuss fir 2 Kinder EUR 58,14 EUR 58,14
abzlglich

Ruhensbetrag gem. § 61a GSVG EUR 154367 EUR 0,00

somit EUR 58,14 EUR 829,97
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Rechisgrundiage: Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
§155

Begrindung

Die Ausgleichszulage gebintin der Hohe des Unterschiedes zwischen der Summe aus Pension,
‘dem Gbrigen Nettoeinkommen und den Betragen aus Unterhaltsanspriichen einerseits und
‘dem in Betracht kommenden Richisatz andererseits, solange der Berechtigte seinen gewohn-
lichen Aufenthalt im Iniand hat.

Der Bezisher einer Ausgleichszulage hat jeweils innerhalb von drei Jahren ber Auforderung
des Versicherungsiragers die fir den Anspruch auf Ausgleichszulage magebiichen Umstande

2u melden. Kommt der Pensionsberechtigte der Aufforderung innerhalb von zwei Monaten
nichtnach, it die Ausgleichszulage nach Ablauf von zwei weiteren Monaten zurickzuhalten.

Wir haben bereits mehmals Erhebungsbgen zugesandt und ersucht, uns die Netioeinkinfe
und die Unterhaltsanspriiche sowie alle Umstande, die fur die Hohe des Richtsatzes mafige-
bend sind bekannt zu geben.

Die Einsendung des Erhebungsbogens haben wir mit eingeschriebenem Brief urgiert und
Sie auf die Folgen der Saumnis aufmerksam gemacht.

Da der Erhebungsbogen bis heute nicht bei uns eingelangt ist, sind wir verpfichtet, Ihre
Ausgleichszulage zurickzunalten und die Auszahiung einzustellen.
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VSNR/Abt.: 1577 030866 / 54 31.08.2016

Information zum Wegfall der Ausgleichszulage

Sehr geehrter Herr Lakner!

016 wegfallen. Mit dem Wegfall der Ausgleichszulage sind

Sie auch nicht mehr vom Kostenante und von der Rezeptgebiihr befreit.

Rechtliche Grundlagen:
® Satzung
* Richtlinien tber die Befreiung von der Rezeptgebtihr

Freundliche GriRe
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT
Landesstelle Steiermark - GesundheitsService
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01.01.2007 30.04.2011 |stomo 01.01.2013 31.08.2016
01.01.2003 31.12.2006 AP, SL 01.05.2011 31.12.2012

~Zusatzdaten.

*COAGU-CHEK XS D.SVA*

EVK EVD Abel ABS Formular Dokumentenarchiv _Mein Gesundheitskonto. Jahresiibersichien

HEIDI WOKE WOKE regisirieren  Tarife DGNR

KV-Einstieg (AltrK)

Ubersicht Kommentar Selbstbehalt Bewiligung Akt Zahnbild Mutterschaft Betreuung Med. Feststelling SVA-GZ Akllauf U-Leistung. ZV.ZN UnfallRegress

Aufiragskorh

r[=] Generaliibersicl 0 - Seite 1
Bezeichnung Datum Text
GS-AK 21022013 |enthalt A || (18.02.2013) HST/LA -> (21.02 2013) Stmk/Abt 54
DIABETES 24102016 _|entschieden || Coagu-Chek XS Teststreifen 24 (24)
PG-Verfahren 19102016 _|Antrag

DIABETES 14.12.2015

[entschieden || Coagu-Chek XS Teststreifen 24 (24)
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" Pensionskontenpflege - Produktivanwendung Auskunft PAAUSVGP (87,04 - OKUNGE)

Auskunft allgemein (A-ALL2)

5 [1577030866 1 01 Lakner
DSAB 01.10.2016
PE 527,36, HVBO
HUNPE
KZG KANZ
PF/HZ sTU
KGE FANZ
LKI
RUG RUGG
KV -45,02 KVAN/-AU
LsT
GEWB GWAN
KVOPB
RAG
GUTH
FAMVB
FR FRKE
NT 837,76

01.09.2016

527,36

Stefan 05
01.01.2016 | P
527,36

-45,02

837,76

=
12.10.2016 | 13:26

| AUS
01.01.2015 | P
521,11

355,42 351,20

-44,49

827,82

|Einstellungen |

| ou |
[Kommandos |

[ B Ende|
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MITTEILUNG

Mit Bescheid wurde die Zahlung der Ausgleichszulage ab 1. September 2016 vorlaufig ein-
gestellt. Die durchgefihrten Erhebungen%aben ergeben, dass die Ausgleichszulage in der
urspriinglichen Héhe weiterhin gebihrt.

Die Ausgleichszulage betragt ab: 1.9.2016
monatlich EUR 35542

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT
Landesstelle Steiermark
Dir. Dr. Wolfgang Seidl
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Information iiber die Anweisung

Die Nachzahlung fir die Zeit vom 1. September 2016 bis 30. September 2016

betrégt EUR 35542
abzlglich
Krankenversicherungsbeitrag EUR 18,12

EUR 337,30

Die monatliche Leistung betrégt im Oktober 2016:

Erwerbsunféhig-
keitspension
Leistung EUR 527,36
2zuziglich
Ausgleichszulage EUR 35542
abzlglich
Krankenversicherungsbeitrag EUR 45,02

Anweisungsbetrag EUR 837,76
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Auskunft allgemein (A-ALL1) ‘ 12.10.2016 | 12:41
5 1577030866 1 01 Lakner Stefan 051 AUS
VSNRP 1577 030866 TODDATP
HUNPE PE 527,36 HVBO
ANREDE Herr Stefan Lakner KzG KANZ
ZENAM VORAZ FAMRS N AZ 355,42/ RSEANZ
Strale ElisabethstraRe 17 AZKEN J PFHZ STU
Abgabestelle WE KGE
PLZL 8010 WORT Graz WAUS
SWIFT BKAUATWW /AT35 1200 0513 4705 1102 RUG RUGG
LDKZ A VERBST ANWL ANWM PEART 300 GS! KV -45,02 KVTRI-AU 40
SPERR VBGH PBEG 01.05.2011 LsT KVAN E‘
ZVLD AINNAN ZVKF STTG 01.05.2011 | GEWB GEWA ()
LSTVON LSTD VBA LSTFG LSTF KvVOPB OPBE E‘
01.05.2011| (7| 2 RAG
GUTH
ANRBNT ANW-/ERLAM VB AKTNR  EZRBK FAMVB
029 | 01 E PRUEF LEBEST FR FRKE
837,76/ 15.04.2016 027 | 01 E NT 837,76 ‘m‘
827,821 15.10.2015 025 | 01 E VSTR: 40 GESNT GANW -
WEGFALL WEGGR APKZ4 ‘T‘
- | Kommandos |
(B Ence]
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"Ausgleichszulage (AZ)

08.02.2023 | 15:36

7 199020539 1 01 Fischbacher Peter o7 1 Aus
Giltig von (AZVON)  01.01.2023 bis (AZBIS) 31.12.2099 ~
Ausgleichszulage (AZ) 85,00 vorlaufige AZ (VORAZ) J
davon RSE steuerfrei (RSESTF) Ausgleichszulage Erledigung (AZERL)
Zuziiglich AZ.Bonus (AZBON) hen AZ-Bonus (AZBONK) 000V
Zuziiglich PE-Bonus (PEBON) hen PE-Bonus (PEBONK)
Art Grenzwert (GWART) 360 Grenzwert (AZPEGW)
Familienrichtsatz (FAMRS) J AZRichtsatz (AZRS) 1.751,56

Erhohung Einzelrichtsatz (EERS)

davon Anteil erhohter Einzelrichtsatz (ERSZU)

Anzahl der Waisen unter 24. Lebensjahr
Einfach verwaist (AZEWU) doppelt verwaist (AZDWU)

Kiirzungsfaktor (AZKF)

AZRS-Erhohung/Kinderanzahl (RSEANZ)

AZRS-Erhohungsfaktor (AZERHF)

AAZ AWE AKI2 AFRI
AALL1 AALL2 VERW PM100
Portal Dokumente

letzte Anderung von 40MUEHLJ am 17.08.2018 07:03:08

Vorgangsakt angelegt.

Vorl. Wegfall AZ

Weitere Erhebunaen hi

einkiinfte ausstandia.

Anzahl der Waisen iiber 24. Lebensjahr
doppelt verwaist (AZDWUE)

fach verwaist (AZEWUE)

Summe anrechenbare Einkommen (GANREK) 237,87

Summe anrechenbare Netto-Pens.
(GANREKPE)

Summe anrechenbare Netto-AZ (GANREKAZ)

[ Ende
AKAT Fi F2| F5 | F6 | F9
«w< <
[ ] Kommandos

Abbruch (F1)
Speichern (F2)

Loschen (F3)
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AUFSTELLUNG UBER DIE BERECHNUNG DER AUSGLEICHSZULAGE

Auf Grund der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden nachstehende Daten
fur die Berechnung der Ausgleichszulage herangezogen.

Der in Betracht kommende Richtsatz
betragt ab 1.3.2017 9.3.2017

monatlich EUR  1334,17 EUR 889,84

MaRgebliches Gesamteinkommen:

Alterspension EUR 333,45 EUR 333,45
Pension von der Sozialversicherungsan- EUR 266,79 EUR 266,79
stalt der Bauern

Privateinkunfte EUR 131,82 EUR 131,82
Sachbeziige (volle oder teilw. freie EUR 284,32 EUR 284,32
Station)

Einkiinfte des Ehepartners:
Pension von der Sozialversicherungsan- EUR 840,07
stalt der Bauern

Das mtl. Gesamteinkommen betragt EUR 1856,45 EUR  1016,38

Die geblhrende Ausgleichszulage
betragt monatlich EUR 0,00 EUR 0,00
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KISS - Version: 08.03.03

1)(3] 4742230540 Elisabeth Eslbauer - Ldst: sibg
01.01.2003 PP, SL, REZB, KOAB 1101.01.2012 PV-Storno, UV-Stomno, AZ || Altersp.

Koab

Geb.Datum: 23.05.1940 von bis kv-Vers-Status von bis

STB: Osterreich 01.01.2003 PP, sL[REZB, KOAB 01.10.2001 Bezug

Bessarabierstrae 33
A-5020 Salzburg

Saldo, fallige Betrage: 000€
AG: 190RL ab 01.01.2003
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Tl vanizomume ax

Hauptseite ~ Aofragen - Eingaben - Antiage - DataBox  Admin - Abmelden Q

Teiinehmer: Datum: 08.01.2018

Hauptseite

erwendete Funktionen Mit FinanzOniine zu foiger

Verfah
Zustellung
Zustmmung zur elektronischen Bescheidzustellung Birgerkartenaivierung
Grunddaten eAMSKorto
Abfrage und Anderung der bei der Finanzvenwaltung gespeicherten Grunddaten

Transparenzportal
Databox
Die DataBox-Inhalte werden in einer Tabelle angezeigt. Sozialversicherung
PIN-Anderung Zanung
‘Anderung der persénlichen Identifikationsnummer (PIN) Verbrauchsteuern

Aliastenbeitrag
Aktuelle News

03.01.2018  FinanzOniine in modemen Erscheinungsbild Gufachten Forschungspramie

03.01.2018  Anpassung Sicherheitsstandard bei PIN-Eingabe ;
n

03.01.2018  Eingaben "Bescheidanderung” und Jahreserklarungen (E1, U1, K1, K2, E6 und £7)
Hotiine

Support

Inr letzter Einstieg bzw. Einstiegsversuch in das Verfanren FinanzOniine erfoigte am: 08.01.2018 um 10.31 Unr NewsArchiv

Sicherneit

vierung

Online-Axtivierung der Birgerkarte.
® 7 Informatonen zur Burgerkare

Burgerkarte aktivieren
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BMF

“"I FINANZONLINE AT

Aktivierung lhrer Biirgerkarte

Birgerinnen und Birger, die FinanzOnline nutzen, konnen sich auf Grund der bei FinanzOniine bereits einmal erfolgten Identifikation auch Ihre Birgerkarte freischalten lassen.
Die Aktivierung der Burgerkarte ist mit keinen zusatzlichen Kosten verbunden.

Wahlen Sie die Birgerkarte, die Sie aktivieren wollen

O Mobitelefon

O E-Card

JA, ich habe die oben stehende Information gelesen und méchte meine Birgerkarte auf der ausgewahiten Umgebung jetzt
freischalten

Weiter




image62.png
Koo

EPK - PENSIONSKONTO

Pensionskonto
Pensionswert

Dokumente

Information iber das Pensionskonto

Links

Pensionskonto

Zusténdiger Pensionsversicherungstréger Pensionsversicherungsanstalt

Ihr Pensionskonto enthat Ihre Gesamtgutschrift zum 31.12.2015. Beriicksichtigt sind Ihre sterreichischen
Pensionsversicherungszeiten und Beitragsgrundiagen bis 31.12.2015. Die Daten kénnen aufgrund von fehlenden Meldungen
noch unvollsténdig sein.

Ihre Gesamtgutschrift zum 31.12.2015 betrégt: I:I'
@Jahresiibersicht

Kontoprozentsatz: 1,78 %
Kontoerstgutschrift EUR6.67744
Details einblenden I Jahre aufkiappen Gesamtgutschrift zum 31.12.2013  EUR 6.677,44
Jahr ‘Summe der Beitragsgrundlagen Gesamtgutschrift

o I s sauser
c]

Vor 2014 6.67744
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APPLIKATIONEN

Applikationen Version: 5.1.1

Name Beschreibung Links
ECAdmin e-card Administrationsclient

TMAP 2 IT-Bebauungsmanagement der sterr. SV

Telefonbuch Globales Telefonbuch der Osterreichischen Sozialversicherungen

VDA Versicherungsdatenauszug

2ZV-Online Zentrale Speicherung von Versicherungsdaten

PK (via intra.qv.at) 2 elektronisches Pensionskonto (nur bei Zugriff iiber intra.gv.at zu verwenden)
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APPLIKATIONEN

Suchen

PENSIONSKONTO
Personendaten und Dokumerte
Pensionsiorto
Jatresitersicht
pensionsert
Kantoerstguschit
Berechnung / Ersteung

Versichertenansicht

Person suchen

‘Zustandiger Pensionsversicherungsirager.

P auseiuusee

Suchverlauf

Sozatverschenungsnummer

Bestbiungagund

Datmizeit
711206 124307

Suchen
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 vagetung Prodian 1A I
ungen: Pocucion

Personendaten und Dokumente: e

Elektronisches Pensionskonto

SV-KONTO 'MARTIN SOMWESER (3342 050976)

pesson Personendaten und Dokumente

el Zustanciger Pensionsverschenungsirager: Soahersicherungsansta cer gewerbichen Wirtschaft
fravsionsronto
personendaten una Dokumenie D)
pensonsiario A Her Thetvome: E—
ro— Vomame: fresy
pensonsuer Pesonemane:  Samusber
Sesciecn: monich g oson1ems  gesanen
Pensonssiciag Pensionsar:
oev ag oeva:
Zustelladresse
Mart Somneer (3342 050976) e R
L Imermeauta: unoekannt
Postac
Postecant w2 Posr: evatd

+ Kontoerstgutschif

ST Bz At Typ Suws.
@ 16062015 E 8 vemsendsr

‘Abo-Funktionen

Daueraufnag firahriche Komtomiteiung

e disar Autrag skt . kot e versihers Prson i sine Kontomiaing sugesendst

Der Daverautrag st i dieses Konto 2ur Zft deakivier.

P—

Automatische itellung
findertsichaine Kotomising, i dieverschers erson beris arhalien ha, bokommtdese automatisch dinenede Miciking
Zigssendet

Di automatsche Miseung st i diees Konto zu Ze akivier.

Aomstzne Misiung
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APPLIKATIONEN

SV-KONTO 'MAG. BEATRICE OKUNGBOWA
peRsoN Personendaten und Dokumente
Suchen
Zusténdiger Pensionsversicherungstréger: Pensionsversicherungsanstalt
'PENSIONSKONTO .
Versicherte(r)
Personendaten und Dokumente
Pensionskonto Anrede: Frau Titel vorne: Mag. Titel hinten:
Jahresiibersicht Vorname: Beatrice
Pensionswert Personenname: ‘Okungbowa
Kontoerstgutschrift Geschlecht: ‘weiblich geboren: gestorben:
Berechnung / Erstellung Pensionsstichtag: Pensionsart:
Versichertenansicht DEV Stichtag: 01.01.2014 DEV Art: Verfahren eingeleitet
Zustelladresse
Mag. Beatrice Okungbowa .
Letzter Internetaufruf: 09.02.2017
Postfach:
Postleitzahl: 5020 Postort: ‘Salzburg
Staat: Osterreich

Abgabestelle:
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APPLIKATIONEN

SV-KONTO MAG. BEATRICE OKUNGBOWA

penson Berechnung / Erstellung

Suchen

Zusténdiger Pensionsversicherungstréger: Pensionsversicherungsanstalt

PENSIONSKONTO

FP ausrULLHILFE ~
Personendaten und Dokumente

Pensionskonto

Art der Berechnung

Jahresiibersicht
Pensionswert

Kontoerstgutschrift Kontoerstgutschrift beauftragen

Berechnung / Erstellung

Versichertenansicht

Meag. Beatrice Okungbowa
Letzter Internetaufruf: 09.02.2017
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Elektronisches Pensionskonto

09.03.2017 | 11:10:24 Uhr
Umgebung: Produktion

Pensionskonto
Jahresiibersicht
Pensionswert
Kontoerstgutschrift
Berechnung / Erstellung

Versichertenansicht

DI Mag. (FH) Peter Steinmayr (4178 010159)
Letzter Internetaufruf: unbekannt

Art der Berechnung
Durchfiihrung
Empféngerdaten

Anrede
Titel vorne
Vorname

Personenname
Zustelladresse

stralie
Postfach
Postleitzahl
Postort
Staat

Abgabestelle
Aktion auswéhlen
Mitteilung - Vorschau

Mitteilung - Anzeigen
und Drucken

Druck und Versand

Kontomitteilung erstellen

Herr [V

DiMag. (FH)  Titelhinten

—

Peter

Steinmayr

Klappholzstrate 9/3

6020

Pradi

Osterreich
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APPLIKATIONEN

SV-KONTO DIMAG. (FH) PETER STEINMAYR (4178 010159)
penson Berechnung / Erstellung
Suchen

Zustandiger Pensionsversicherungstrager: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
PENSIONSKONTO

© INFORMATION:
Personendaten und Dokumente
PO . + Die Kontomitteilung wurde zur Zusendung vorgemerkt.
Jahresiibersicht

Pensionswert FP ausrULLHILFE ~
Kontoerstgutschrift
Berechnung / Erstellung Art der Berechnung
VBT Durchfilhrung Kontomitieilung erstellen ~

Empfangerdaten
DI Mag. (FH) Peter Steinmayr (4178 010159)
Letzter Internetaufruf: unbekannt = Herr [V

Titel vorne. D1 Mag. (FH) Titel hinten

Vorname * [peter

Personenname * [steinmayr

Zustelladresse

Strate * [Kiappholzstiate o/

Postfach r
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APPLIKATIONEN 470KUNGB@HVB

SV-KONTO MAG. BEATRICE OKUNGBOWA

erson Berechnung / Erstellung

Suchen
Zustandiger Pensionsversicherungstréger: Pensionsversicherungsanstalt
PENSIONSKONTO =
7 AUSFULLHILFE ~

Personendaten und Dokumente

Pensionskonto Art der Berechnung

Jahresiibersicht

Pensionswert Durchfihrung Kontomittilung erstellen v

Kontosrsip ot Empfingerdaten

Berechnung / Erstellung

Versichertenansicht (== Frau V]
Titel vorne [Mag  Telhinten (——
Vomame * [peatrice

Mag. Beatrice Okungbowa .

Letzter Internetaufruf: 09.02.2017 e |Okungbowa
Zustelladresse
Stratie ki
Postfach
Postleitzahl * [0z
Postort * [satburg
Staat * [Gstereich ]
Abgabestelle

Aktion auswahlen

Mitteilung - Vorschau
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5. KINDERERZIEHUNGSZEITEN

5.1.  Anrechnungsvoraussetzungen

Kindererzishungszsiten sind im Zuge der Pensionsrsform 1993 firr jene
- meist weibliche - Versicherts geschaffen worden, die wegen der Er-
Zishung ihrer Kinder nicht erwerbststi sein konnen. Dadjurch entstan-
dene Liicken im Versicherungsverlauf kennen zumindest teilweise ge-
schlossen werden, um dadurch sowohl einen friheren als auch einen
hoheren Pensionsanspruch zu ermoglichen.

Auch im Zusammenhang mit der Feststellung von Kindererziehungs-
2siten ist zunachst die Zustandigkeit zu klaren. Die Regelung ist aller-
dings bei Kindererzishungszsiten etwas umfangrsicher, Naheres dazu
erfahren Sie spater.

Die Kindererzishungszsiten sind im §116a GSVG geregelt.
Als Kind" gelten nach §1163, Abs. 2:

« Kinder der versicherten Person

- Stiefkinder

« Wahlkinder und

« Pflegekinder (Die Ubemahme der unentgeltlichen Pflage muss
nach dem 31.12.1987 erfolgt sein.)

Kindererzishungszsiten werden laut GSVG nur fiir Zeiten der Erzishung
eines Kindes im Inland vergsben. Seit Baitritt Osterreichs zum Europs-
fschen Wirtschaftsraum (EWR) kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch die Erziehung im EWR und in der Schweiz als Kindererzie-
hungszeit angerschnst werden.

ACHTUNG |

Sis wiarden dem Kin-
derbagriff in der So-
Sislvarsicherung sfter
begagnen. Erist aber
picht immer gleicht
Achten Sie sargfaltic
2uf die Untarschisda!
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PENSION

Die Alterspension

For jed Pension gibt es spezielie Vorousset.
2ungen.

For die Alterspension missen Sie
- oz erfordarlche Pensionzolter ersichen
© i Mindestuersicherungezsit erfllen

Mindestversicherungszeit: Die Mindestversiche-
Fungszeit it eine bestimmte Anzohl an Monaten.
in denen Sie versichert gewesen sein mdssen, do.
it Si inen Pansionzanzpruch haben.

‘Wonn erreiche ich das Pensionsantrittsalter?
Das Pensionsalter fur die Alterspension errsichen
Fraven mit 60 und Minner mit 65 Johren. Daz
Pansionsalter der Frouen vird ab 2026 schritt-
weiss an dos der Manner angaglichen.
Regelpensionsalter

‘Wielonge st die Mindestversicherungszeit?
Fr ginen Pansionsanspruch missen Sie
om Stichtag eine bestimmte Anzahl von
Versicherungsmonaten voryeisen.

Die Mindestversicherungszeit st erfoift, wenn
indestens 130 Versicherungsmonate vorlisgen.
Govon mindestens B4 Monats ous siner Ervierbe-

tatigleit.

For die 86 Monate aus siner Erverbstatioksit
28hlen ouch folgende Monate:
> Selbstversicherung wegen Pfiege sines
behinderten Kindes
> Selbstuersicherung wegen Pflege eines
nahen Angehorigen
> beginstigte Pensionsversicherung for
Priagepersonen
 Fomiianhospizkarenz und
> Bezug von oliquotem Pflegskarenzgeld.

et

Lven2z

Sz haben bis zum 31.12.2006 mindestens

cinen Versicherungsmonat erworben?

Die Mindestversicherungszeit st auch erfulf,

+ mindestens 180 Beitragsmonate oder

* mindestens 200 Versicherungemenats oder

- mindestens 180 Versicherungsmonate
innerhals der ltztan 260 Kalendermante ver
em Stichtag voriegen.

Der Stichtag it jener Tog. on dem geprift wird,
b und in welcher Hahe ain Pensianzanzpruch
bestaht. Stichtag it der Monatserste nach der
Antragstallung. Wenn Sie den Antrag an sinem
Monatsersten stellen, 5o ist das der Stichtag.

Beispiel:
Monn geboren am 3. Februar 1958

Antrog auf Alerspension: 15. Februar 2023
Vollendung des 65. Lebensiahres: 3. Februar 2023
Seichtog: 1. Marz 2023

Beitragsmonate sind Varsicherungszsiten, die Siz
erworban haben durch

- Erwerbstatigheit

- sine frahwilige Versicharung

Versicherungsmonate sind e Beitrogsmonate und.
dargier hinaus bestimme Zeiten, die chne Bei.

trogsleistung angerechnet werden, 28 for
- Prosens- oder Zuidienst

Manate der Kindrersishung
Monate des Wochengeldbezugs.
Monate des Krankengeldbezugs
Monate vor der Einfuhrung der PFlichtversiche-
Fung fir Gewerbetreibende und Bavern

‘Wi hoch st e Alterspension?
Wi Fohven For Sie ain Pensionskonto, E¢ enthaltalle
inlandischen Versicherungszsiten und zsigt Ihren
Pensionskontostand. Dieser Wert getait durch 14,

ergibt die monatliche Alterspension. Dieser Betrog
=% in Brvttowert Waiters nformationen findan
S inunseren Infoblattarn Doz Pensionskanta”

und Kontoerstautschrife

Kontoinhaber die bersits Versicherungszsiten bis
31.12 2006 evorben haben, erholten eine Konto-
‘erstgutschrift. Vit der Kontosrtgutschrife werden
ol bz 31122013 arvrbenen Varsicherungazeiten
bgerachnet und ins Pensionskonts singatragen.

SVS
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5.2. Anspruchsberechtigte Person

Anspruch auf Zsiten der Kindererziehung hat immer nur sine Person:

Anspruchsberschtigt st jene Person, die das Kind tatsschiich und tber-
wisgend erzogen hat. Ohne jeden Spielraum ist das jene Person, die
im maBgsblichen Zsitraum Kinderbetreuungsgeld, Karenzgeld, Son-
demotstandshilfe oder sine Geldleistung statt der Betrisbshilfe bezo-
gen hat.

In weiterer Folge werden jener Person Kindersrzishungszsiten zuge-
sprochen, die nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert war,
sofer der andere Elterntsil wahrend dieser Zeit pflichtversichert war.
Diese ,gesetzliche Vermutung” kann aber widerlegt werden.

In allen anderen Fallen gilt folgende Graphik

[N - [ETT—

GeseTzLIHE veRMUTING
R

Dle gesetziche Vermutung kann aber auch widregt werdent
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3.4. Kindererziehungszeiten

Kindererzishungszsiten werden fir die Erfulung der Anspruchsvoraus- mep?OLL ANSPRUCHSWIRK-

setzungen in voller Hohe angerechnet, sofern sie sich nicht mitanderen  (suber decungegleich mie
anderen Versicharungame-

Versicherungszsiten decken. nten)
(5)  Eine Versicherte bekommt im Dezember 1991 ihr erstes Kind. o
Ein weiteres wird im Dezember 1993 und das letzte im Juli 1998 gebo-

ren.

Bastimmen Sie die Versicherungsmonate, die der weiblichen Versicher-
\ ten fur jedes ihrer Kinder und insgesamt zustehen.

Fur die Pensionshéhe werden Kindererziehungszeiten selbst dann voll
-angerechnet, wenn der Anspruchsberechtigte wahrend der Zeit der
Kindererziehung auch erwerbstati war. Damit soll die Doppelbelas- ™= “*Wikkean ~
tung der Versicherten abgegolten werden. Wie disse Doppelanrech-

nung erfolgt, wird in den folgenden Kapiteln erigutert.

‘Wie bereits erwahnt, ist auch bei Kindererziehungszsiten eine Zustan-
digkeitsprifung notwendig. Es ist also zu Kisren, welcher Pensionsver-
sicherungstrager die Kindererzishungszsiten festzustellen (und in die
Versicherungsdatsi des HV8 einzuspsichern) hat.
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Zusténdigkeit

Kindererziehungszeiten als  Ersatzzeiten (Altrecht  bis
12/2004):

Eine Ersatzzsit nach dem GSVG lisgt vor, wenn sin Beitragsmonat nach
dem GSVG vorangeht oder nachfolgt. Eine gleichartige Regelung findet
sich im ASVG und im BSVG. Hat eine Versicherte Beitragsmonate nach
mehreren Gesstzen erworben, dann gilt die Rangordnung ASVG vor
GSVG vor BSVG. Wenn auch nur sin einziger Beitragsmonat nach dem
ASVG vorliegt, egal wann dieser gelagert ist, dann ist die Zeit eine
Versicherungszsit nach dem ASVG. Kindererziehungszeiten waren so-
mit bis 12/2004 meist vom ASVG - Versicherungstrager festzustellen
(vergleiche ,Verhinderungszsiten*).

Kindererziehungszeiten als Zeiten der Pflichtversicherung auf-
grund einer Teilversicherung (APG ab 01.01.2005):

Die Zugehorigksit richtet sich nach der letzten Pflichtversicherungszeit
vor Beginn der Kindererziehung.

Die erziehende Person ist nach dem GSVG versichert, wenn sie zuletzt
vor Beginn der Kindererzishung nach dem GSVG/FSVG pflichtversi-
chert war. Sie ist nach dem BSVG versichert, wenn sie zuletzt nach
dem BSVG pflichtversichert war. War sie zuletzt weder nach dem
GSVG/FSVG noch nach dem BSVG pflichtversichert, dann st sie nach
dem ASVG versichert.

Die Versicherungszugehorigksit ist fir die gesamte Dausr der Kinder-
erziehung festzustellen. Eine Pflichtversicherung, die wahrend der lau-
fenden Kindererziehung beginnt, andert an der Zustandigksit nichts.
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Die Zustandigkeit andert sich also bei sin und demsslben Kind nicht
mehr. Sie kann aber bei jedem weitsren Kind wechseln.

1m obigen Beispiel: Gsburt sines weiteren Kindes am 13.08.2018 —
Zustandig zur Faststellung def Kindererzishungszsiten ist die SVA der
gewerblichen Wirtschaft.

Die SVA der gewerblichen Wirtschaft stellt aufgrund dieser Zustandig-
keitsregelung ssit 2005 wesentlich haufiger Kindererziehungszsiten
fest als davor!
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Versicherungsverlauf

= AUSFOLLHILFE

~
VSNR: 1540 120761 Name: Helga Brolli
Suche [A Drucken

VD Zeitenvon 1976 bis 2017 Jahr (i) [1903 €9

Zeitraum Qualifikation mST

Dienstgebername

Beitragsgrundlage Sonderzahlung Steuerfeld

<> 19 - selbst. Land(Forst)wirt Betriebsfihrerin 55-SVA d.B.-Stmk.

kein Dienstgeber vorhanden

$238.020,00 50,00 41-BSVGPLV.Bet filhr.

<<-31.10 63 - Witwenpensionsbezug 45-SVA d.GW-Stmk

keine relevante Beitragsgrundlage vorhanden

02.06-02.06 49 - Anzeige einer Lebendgeburt 55-SVA dB.Stmk.

£3 - Ersatzzeit wegen Kindererziehung
ndlage vorhanden

eine relevante Beitr:
01.09-30.11
kein Dienstgeber vorhanden

$000 $0,00 22 - GSVG PfL.V..endgiilt.

45- SVA d.GW-otm}
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VD Zeitenvon 1976 bis 2017 Jahr (i) [1004 €9

Zeitraum Qualifikation MST
Dienstgebername

Beitragsgrundlage Sonderzahlung Steuerfeld

<<->> 19 - selbst. Land(Forst)wirt Betriebsfiihrerin 55- SVA d.B.-Stmk.

kein Dienstgeber vorhanden

<<->> E3- Ersatzzeit wegen Kindererziehung
keine relevante Beitragsgrundlage vorhanden
01.02->> 18- gewer
kein Dienstgeber vorhanden

$26.013,00 $000 22- GSVGPALV. endgiilt.

45- SVA d.GW-Stm}




image78.png
VD Zeiten von 1976 bis 2017 Jahr "

1995 €>
Zeitraum Qualifikation MST
Dienstgebername
Beitragsgrundlage Sonderzahlung Steuerfeld
<<->> 19- selbst. Land(Forst)wirt Betriebsfiihrerin 55-SVA d.B.-Stmk.
kein Dienstgeber vorhanden

<<->> E3 - Ersatzzeit wegen Kindererziehung
keine relevante Beitragsgrundlage vorhanden

kein Dienstgeber vorhanden i

$0,00 $0,00
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Suche [A Drucken

VD Zeitenvon 1976 bis 2017 Jahr (i) [1906 €9

Zeitraum Qualifikation MST
Dienstgebername

Beitragsgrundlage Sonderzahlung Steuerfeld

<<->> 19 - selbst. Land(Forst)wirt Betriebsfiihrerin 55- SVA d.B.-Stmk.
kein Dienstgeber vorhanden

S 321.078,00 S 0,00

Gewer anadig ETwe i3

kein Dienstgeber vorhanden
$0,00 $0,00 22 - GSVG,Pfl.V..endgiilt.

01.08->> V4 - Vorlaufige Schwerarbeit gem. §1 Abs.1Z4 55- SVA d.B.-Stmk.
keine relevante Beitragsgrundlage vorhanden
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Suche

[A Drucken
*
VD Zeitenvon 1976 bis 2017 Jahr (i) [1997 €9
Zeitraum Qualifikation MST
Dienstgebername
Beitragsgrundlage Sonderzahlung Steuerfeld
<<->> 19- selbst. Land(Forst)wirt Betriebsfiihrerin 55-SVA d.B.-Stmk.
kein Dienstgeber vorhanden
$352.476,00

$000

41-BSVGPfLV.Bet

g
kein Dienstgeber vorhanden

$74.904,00

<<->>

$0,00 22 - GSVG,Pfl.V.,end
V4 - Vorlaufige Schwerarbeit gem. §1 Abs.1Z4 55- SVA d.B.-Stmk.
keine relevante Beitragsgrundlage vorhanden
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